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Kurt H. Biedenkopf
Arbeitsmarktpolitik in der sozialen Marktwirtschaft

Ein Arbeitsmarktprogramm für die Gegenwart und Zukunft

Nach langen Jahren des steilen wirtschaftli-
chen Aufschwungs, der Vollbeschäftigung 
und Wohlstandsmehrung scheinen seit gerau-
mer Zeit die Antriebskräfte der westlichen In-
dustrieländer erlahmt zu. sein. Das wirtschaft-
liche Wachstum ist zurückgegangen, Millio-
nen von Menschen haben ihre Arbeitsplätze 
verloren. Damit teilen diese Länder in gewis-
sem Umfang das Schicksal der übrigen Welt, 
in der seit langem Arbeitslosigkeit ein bren-
nendes Problem ist. In vielen Entwicklungs-
ländern tritt dieses Problem offen zutage. In 
den östlichen Planwirtschaften wird es durch 
die vergleichsweise niedrige Produktivität und 
den hohen Anteil der im militärischen Be-
reich tätigen Menschen verdeckt. Nur weni-
gen Ländern ist es bisher gelungen, sich dem 
allgemeinen Trend zu entziehen.

Damit befinden wir uns in der paradoxen Si-
tuation, daß weltweit größte Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um auch nur 
die wichtigsten Aufgaben unserer Zeit zu be-
wältigen und dennoch ein großer Teil der 
Menschheit ohne Arbeit und damit ohne si-
chere Existenzgrundlage ist. Der notwendige 
Anstoß zur Überwindung dieses Zustandes ist 
auf voraussehbare Zeit nur von den entwik- 
kelten Industrieländern zu erwarten. Sie sind 
deshalb bei der Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit besonders gefordert.

Eine exakte Analyse der Struktur der Ar-
beitslosigkeit ist bisher nur vereinzelt durch-
geführt worden. Sie wird zudem erschwert 
durch einander sich widersprechende offiziel-
le Statistiken, durch die die wirkliche Lage 
auf dem Arbeitsmarkt nur unvollkommen wi-
dergespiegelt wird. Insbesondere im interna-

I. Einleitung

über die Gründe und Ursachen der Arbeitslo-
sigkeit gehen die Meinungen immer noch 
weit auseinander. Unstreitig ist jedoch, daß 
die heutige Arbeitslosigkeit in den meisten 
westlichen Industrieländern mit früheren Zei-
ten der Arbeitslosigkeit oder der weit ver-
breiteten Arbeitslosigkeit in der Dritten und 
Vierten Welt nicht gleichzusetzen ist. Festzu-
stellen ist ferner, daß die angenommenen 
Gründe für die gegenwärtige Arbeitslosigkeit 
sich mit den Jahren verändert haben. Zu-
nächst schien sie eine Folge der Energiekrise, 
die Ende 1973 durch die Erhöhung der Erdöl-
preise ausgelöst wurde. Sodann wurde eine 
allgemeine konjunkturelle Schwäche als die 
wesentliche Ursache angesehen. Auf dieser 
Annahme basieren z. B. heute noch die mei-
sten staatlichen Arbeitsmarktprogramme. Sie 
wollen durch höhere Ausgaben der öffentli-
chen Hand verstärktes Wachstum der Wirt-
schaft und dadurch mehr Arbeitsplätze schaf-
fen. Doch langsam verbreitet sich die Erkennt-
nis, daß diese Politik nicht ausreicht, sie es 
sich vielleicht zu einfach macht. Mehr und 
mehr wird erkennbar, daß die Arbeitslosig-
keit nicht nur ein wirtschaftliches Problem 
ist, sondern zunehmend auch Ausdruck einer 
umfassenden gesellschaftlichen und politi-
schen Krise. Eine genauere Analyse der Ar-
beitslosigkeit und ihrer Struktur bestätigt die-
se Erkenntnis.

II. Ausgangstage

tionalen Bereich gibt es erhebliche Abwei-
chungen. Statistische Probleme wie etwa die 
sogenannten verdeckten Arbeitslosen, die 
scheinbar Arbeitslosen, die stille Reserve und 
die Schwarzarbeiter — um nur einige zu nen-
nen — müssen in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen unberücksichtigt bleiben.

Basierend auf den zahlreichen Struktur- und 
sonstigen Untersuchungen der Bundesanstalt 
für Arbeit kommt man zu dem Ergebnis, daß 
es die Arbeitslosigkeit, die auf eine einheitli-
che, alles erklärende Ursache zurückgeführt 



werden könnte, nicht gibt. Die Gründe, aber 
auch die Folgen der gegenwärtigen Arbeits-
losigkeit sind vielmehr sehr unterschiedlich. 
Sie betrifft im wesentlichen verhältnismäßig 
genau zu bestimmende Gruppen, deren Inter-
essen und deren wirtschaftliche und soziale 
Lage weit auseinander liegen.

Im einzelnen ist festzustellen, daß sich die 
Arbeitsmarktlage seit Mitte der siebziger Jah-
re erheblich verändert hat. Seit 1974 ist die 
Zahl der statistisch erfaßten Arbeitslosen in 
fast allen westlichen Ländern sprunghaft ge-
stiegen. Seit diesem Zeitpunkt ist die Arbeits-
losenquote auf ungewohnt hohem Niveau 
verhältnismäßig konstant. So betrug der An-
teil der Arbeitslosen in der OECD in den Jah-
ren 1975, 1976 und 1977 im Schnitt aller Län-
der 5,4 Prozent, 1978 dürfte er ähnlich hoch 
liegen. In den Ländern der Europäischen Ge-
meinschaft war die Arbeitslosenquote 1975 mit 
4,4 Prozent und 1976 mit 5 Prozent etwas 
niedriger und 1977 mit 5,4 Prozent etwa gleich 
groß wie in den OECD-Ländern insgesamt. 
Auch hier dürfte es für 1978 keine gravieren-
den Änderungen geben. In absoluten Zahlen 
ausgedrückt bedeuten diese Quoten, daß in den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 1975 
4,6 Millionen, 1976 5,2 Millionen und 1977 
und 1978 knapp 6 Millionen Menschen ohne 
Arbeitsplatz waren.

In der Bundesrepublik Deutschland lag die 
Arbeitslosenquote 1975 mit 4,7 Prozent et-
was über der EG-Quote, 1976 dagegen mit 4,6 

Prozent leicht und 1977 mit 4,5 Prozent deut-
lich unter den europäischen Vergleichszah-
len. Auch 1978 steht die Bundesrepublik 
Deutschland etwas besser da als der EG- 
Durchschnitt. Die absoluten Zahlen der Arbeits-
losigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
sind hinlänglich bekannt: im Schnitt sind seit 
rund vier Jahren mehr als eine Million Men-
schen ohne Arbeitsplatz.
Für die Zukunft sind zur Zeit keine durch-
greifenden Besserungstendenzen abzusehen. 
Alle entsprechenden längerfristigen Progno-
sen sind pessimistisch. Zwar dürfen diese 
langfristigen Projektionen über die künftige 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht 
überbewertet werden. Die Zahl der Unbe-
kannten (wichtige Erfindungen, Veränderun-
gen in den Lebensgewohnheiten, technologi-
scher Fortschritt, Geburtenrückgang), die bei 
diesen Berechnungen zwangsläufig berück-
sichtigt werden müssen, ist zu hoch. Die lang-
fristigen Projektionen verdeutlichen jedoch, 
daß wir nach dem heutigen Stand der Er-
kenntnisse keinen Anlaß haben anzunehmen, 
die gegenwärtigen Probleme würden sich in 
absehbarer Zeit von selbst erledigen. Viel-
mehr sprechen wichtige Gründe dafür, daß 
sich das Problem der Arbeitslosigkeit in Zu-
kunft noch verschärfen wird. Entscheidende 
Bedeutung kommt deshalb einer sorgfältigen 
Untersuchung der Struktur der gegenwärtigen 
Arbeitslosigkeit zu, ohne die keine hinrei-
chende und wirkungsvolle Therapie entwik- 
kelt werden kann.

III. Struktur der Arbeitslosigkeit
Die letzten Strukturuntersuchungen der Bun-
desanstalt für Arbeit hatten im wesentlichen 
folgendes Ergebnis:

Arbeitslosigkeit und berufliche Qualifikation

Zwei Drittel der Erwerbstätigen sind beruflich 
qualifiziert. Nur etwa ein Drittel ist an- oder 
ungelernt. Bei den Arbeitslosen ist dieses Ver-
hältnis fast umgekehrt. Mehr als 55 Prozent 
der Arbeitslosen haben keine abgeschlossene 
Berufsausbildung. Dabei liegt dieser Anteil bei 
arbeitslosen Frauen und Jugendlichen noch 
höher. Die beruflich qualifizierten, uneinge-
schränkt leistungsfähigen Arbeitslosen bilde-
ten eine verhältnismäßig kleine Gruppe von 
ca. 20 Prozent.

Arbeitslosigkeit und Teilzeitarbeit
Rund 8 Prozent der Erwerbstätigen üben der-
zeit eine Teilzeitbeschäftigung aus. Der Bedarf 
an solchen Arbeitsplätzen ist jedoch erheblich 
höher. Etwa ein Fünftel der Arbeitslosen su-
chen ausschließlich einen Teilzeit-Arbeitsplatz. 
Diese Gruppe besteht zu 99 Prozent aus 
Frauen, über ein Drittel aller arbeitslosen 
Frauen gehört in diese Gruppe, obwohl hier 
die Aussichten auf einen Arbeitsplatz gering 
sind. Das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage liegt im Bereich der Teilzeitarbeit bei 
1 : 9, bei Vollzeitbeschäftigungen ist es 1 : 3.

Arbeitslosigkeit von Männern und Frauen
Von den rund 26 Millionen Erwerbspersonen 
in der Bundesrepublik Deutschland sind ca. 16 



Millionen Männer und 10 Millionen Frauen. 
Noch 1970 waren Frauen im Verhältnis zu 
ihrer Beteiligung am Erwerbsleben bei den Ar-
beitslosen unterdurchschnittlich vertreten. 
Dieses Verhältnis hat sich in der Folgezeit 
ständig zuungunsten der Frauen verschoben. 
1976 und 1977 gab es über mehrere Monate 
mit zunehmender Tendenz erheblich mehr ar-
beitslose Frauen als Männer. In relativen Zah-
len wird diese Entwicklung noch deutlicher. 
1977 und 1978 lag die Arbeitslosigkeit bei 
Männern ein halbes Jahr lang bei 3 Prozent, 
während sie bei Frauen die 6-Prozent-Marke 
überschritt.

Arbeitslosigkeit und gesundheitliche 
Beeinträchtigungen
Etwa 8 Prozent der Erwerbspersonen sind in 
irgendeiner Form gesundheitlich beeinträch-
tigt. Bei den Arbeitslosen ist dieser Anteil 
etwa dreimal so hoch. Von diesen gesundheit-
lich beeinträchtigten Personen gilt rund ein 
Fünftel als schwerbehindert. Die Arbeitslosen-
quote Schwerbehinderter Erwerbspersonen 
liegt allerdings deutlich unter der allgemeinen 
Arbeitslosenquote. In den letzten Jahren ist 
die Tendenz jedoch steigend.

Altersspezilische Arbeitslosigkeit
Die verschiedenen Altersgruppen sind von der 
Arbeitslosigkeit unterschiedlich betroffen. Am 
niedrigsten ist die Arbeitslosenquote bei den 
30- bis 55jährigen. Sie liegt in der letzten Zeit 
in der Bundesrepublik Deutschland meistens 
im Bereich von 3 Prozent. Ungünstiger ist das 
Bild bei den unter 25jährigen und den über 
55jährigen. Hier liegt die Arbeitslosenquote 
im gleichen Zeitraum weit über 5 Prozent. Dies 
bedeutet, daß z. B. im September 1977 in der 
Bundesrepublik Deutschland rund eine Viertel-
million Jugendlicher unter 25 Jahren, das sind 
fast 27 Prozent aller Arbeitslosen, ohne Arbeit 
waren. In den kommenden Jahren wird sich 
aller Voraussicht nach das Problem der Ju-
gendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Teilen Westeuropas auf-
grund der geburtenstarken Jahrgänge, die 
dann in das erwerbsfähige Alter kommen, 
noch weiter verschärfen.

Arbeitslosigkeit und akademische Ausbildung 
Von den knapp 5 Millionen Akademikern (Ab-
solventen von Fach- und Hochschulen) waren 
im September 1977 rund 44 000 arbeitslos, das 
sind 0,8 Prozent. Obwohl Absolventen von 

Fach- und Hochschulen an der Gesamtzahl der 
Erwerbstätigen mit knapp 20 Prozent beteiligt 
sind, betrug ihr Anteil bei den Arbeitslosen 
nur 4,4 Prozent. Damit sind sie gegenwärtig 
weniger als andere Gruppen von Arbeitslosig-
keit betroffen. Dieser Zustand wird sich je-
doch voraussichtlich schon in Kürze aufgrund 
der stark ansteigenden Akademikerzahlen ver-
schlechtern.

Dauer der Arbeitslosigkeit
In der Bundesrepublik Deutschland nimmt die 
Zahl der längerfristig Arbeitslosen zu. Im Mai 
1978 waren bereits über 200 000 länger als ein 
Jahr ohne Arbeit, 91 000 davon sogar schon 
mehr als zwei Jahre. Unter diesen Arbeits-
losen sind verhältnismäßig viele, bei denen 
eine Reihe von Gründen der Arbeitslosigkeit 
zusammenkommt, z. B. Alter, gesundheitliche 
Einschränkungen, geringe Qualifikation und 
der Wunsch nach Teilzeitarbeit. Die Tendenz 
zu längerer Arbeitslosigkeit wird in einzelnen 
Bereichen künftig noch ausgeprägter sein, 
denn die Wiedereingliederung in das Arbeits-
leben nach einer längeren Zeit der „Entwöh-
nung" ist mit besonderen Problemen verbun-
den.

Zusammenfassend läßt sich die Struktur der 
Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutsch-
land wie folgt beschreiben:

Qualifizierte, uneingeschränkt leistungsfähige 
Arbeitskräfte, die eine Vollzeitbeschäftigung 
anstreben, bilden gegenwärtig unter den Ar-
beitslosen eine Minderheit. Diese Feststellung 
ist von außerordentlicher Bedeutung für alle 
Maßnahmen im Bereich des Arbeitsmarktes in 
der Gegenwart und in der Zukunft. Da für die-
sen Personenkreis von rund 200 000 Menschen 
etwa 140 000 offene Stellen zur Verfügung 
stehen, ist die Arbeitslosigkeit dieser Gruppe 
nur zu einem Teil auf Mangel an Arbeit zu-
rückzuführen. Hinzu kommen Standortproble-
me, allgemeine Fluktuation, Veränderungen 
im betrieblichen oder örtlichen Arbeitsplatz-
angebot und ähnliches. Nicht erst seit heute 
ist bekannt, daß in vielen Bereichen Firmen 
vergeblich versuchen, dringend benötigte 
Facharbeiter zu bekommen.

Bei der Beurteilung der Lage qualifizierter 
Arbeitskräfte darf allerdings nicht übersehen 
werden, daß das gegenwärtig noch ver-
gleichsweise ausgewogene Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage schon in Kürze 
durch die demographisch bedingte Zunahme 
des Arbeitskräftepotentials erheblich gestört 



werden könnte. Auch für qualifizierte Ar-
beitskräfte stellt sich deshalb zwar noch nicht 
so sehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt, aber 
doch für die Zukunft die Frage nach sicheren 
Arbeitsplätzen.

An- und ungelernte Arbeitskräfte bilden mit 
über einer halben Million Menschen die größ-
te Gruppe unter den Arbeitslosen. Für sie ste-
hen nur knapp 100 000 offene Stellen zur Ver-
fügung. Im Gegensatz zu den qualifizierten 
Arbeitskräften können allgemeine wirtschaft-
liche Ankurbelungsmaßnahmen die Arbeitslo-
sigkeit dieser Gruppe nur mildern, nicht aber 
beseitigen. Denn die Beschäftigung von an- 
und ungelernten Arbeitskräften ist in allen 
modernen Industriegesellschaften von der Be-
schäftigung einer ausreichenden Anzahl qua-
lifizierter Arbeitskräfte abhängig. Bei den ge-
genwärtigen wirtschaftlichen Rahmen-, Ar- 
beits- und Einkommensbedingungen kommt 
auf zwei qualifizierte Arbeitskräfte eine an- 
oder ungelernte Kraft. Dabei verschiebt sich 
das Verhältnis seit geraumer Zeit zugunsten 
der qualifizierten und zuungunsten der an- 
und ungelernten Arbeitskräfte, denn letztere 
sind von Technisierung und Rationalisierung 
besonders betroffen.

Dies bedeutet, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Beschäftigung der gegenwär-
tig rund 500 000 an- und ungelernten Arbeits-
losen mindestens 1,5 Millionen Arbeitsplätze, 
davon etwa 1 Million für qualifizierte Ar-
beitskräfte, besetzt, die meistens von ihnen so-
gar neu geschaffen werden müßten. Daß dies 
nicht möglich ist, folgt schon aus der einfa-
chen Tatsache, daß in unserem Land allenfalls 
250 000 qualifizierte Arbeitskräfte arbeitslos 
sind und somit für die Besetzung freier Ar-

beitsplätze zur Verfügung stehen. Geht man 
davon aus, daß es in absehbarer Zeit gelingt, 
alle zur Zeit arbeitslosen qualifizierten Ar-
beitskräfte wieder zu beschäftigen, so würden 
damit nur rund 100 000 Arbeitsplätze für an- 
und ungelernte Arbeitslose zusätzlich entste-
hen. Zwar ist die Grenzziehung zwischen qua-
lifizierten und an- und ungelernten Arbeit-
nehmern nicht starr, so daß bei einem allgemei-
nen wirtschaftlichen Aufschwung eine Reihe 
qualifizierter Arbeitsplätze mit angelernten 
Arbeitskräften besetzt werden könnte. Doch es 
gibt auch hier Grenzen. Die Zeiten allgemeiner 
Überbeschäftigung, in denen praktisch jeder-
mann einen Arbeitsplatz findet, sind kein Maß-
stab für die Beschäftigungsmöglichkeiten an- 
und ungelernter Arbeitskräfte heute. Unter 
normalen Bedingungen bleibt nach einer völ-
ligen Ausschöpfung des qualifizierten Arbeits-
kräftepotentials eine große Zahl von an- und 
ungelernten Arbeitslosen ohne Arbeitsplatz. 
Für die Wiederbeschäftigung an- und ungelern-
ter Arbeitsloser sind deshalb neben allgemei-
nen wirtschaftlichen Ankurbelungsmaßnahmen 
noch weitere spezifische Maßnahmen erfor-
derlich (s. Kap. V).
Jeweils eigenständige Maßnahmen sind auch 
für die folgenden sogenannten Problemgrup-
pen notwendig: Teilzeitkräfte, Frauen, Ar-
beitskräfte mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, ältere Arbeitskräfte, jüngere Arbeits-
kräfte, Akademiker. Die Beschäftigungsmög-
lichkeiten aller dieser Gruppen sind nicht nur 
durch die allgemeine Wirtschaftslage beein-
trächtigt, hinzu kommen jeweils noch andere 
Gründe für ihre Arbeitslosigkeit. Nur nach 
Klärung dieser Gründe im einzelnen ist eine 
wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
dieser Gruppen möglich (vgl. dazu Kap. V).

IV. Bisherige Maßnahmen und Vorschläge

In der Bundesrepublik Deutschland bestanden 
die bisherigen Maßnahmen gegen die Arbeits-
losigkeit im wesentlichen aus mehreren Pro-
grammen der Bundesregierung und einer Rei-
he regionaler und lokaler Programme. Die 
Mittel, die Bund, Länder und Gemeinden dafür 
bisher aufgewendet haben, gehen in die zig- 
Milliarden DM. Neben gezielten arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen sollten diese Pro-
gramme hauptsächlich der Ankurbelung der 
Konjunktur dienen. Darüber hinaus hatten 
zahlreiche internationale Konferenzen das 
Thema „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" auf 

der Tagesordnung. Gleichwohl ist es zu kon-
kreten, international abgestimmten Maßnah-
men bisher kaum gekommen. Es liegen ledig-
lich verbale Absichtserklärungen vor.

Trotz der Maßnahmen im nationalen Bereich 
ist heute festzustellen, daß die Zahl der Ar-
beitslosen und die Zahl der offenen Stellen 
seit 1975 ziemlich konstant geblieben sind. Die 
in der Bundesrepublik Deutschland seit An-
fang 1974 eingesetzten Mittel zur Konjunktur-
belebung und zur Arbeitsplatzbeschaffung 
sind bisher ohne durchschlagenden Erfolg ge-



blieben. Auch die saisonalen Verbesserungen 
am Arbeitsmarkt können nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß alle arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen von Bund, Ländern und Gemein-
den lediglich einen weiteren Anstieg der Ar-
beitslosenziffern verhindert haben.
Daneben gibt es eine große Zahl von Thera-
pievorschlägen und Maßnahmekatalogen, ins-
besondere von den politischen Parteien und 
den Tarifpartnern. Diese Vorschläge zur Be-
hebung der Arbeitslosigkeit lassen sich in 
etwa in fünf Gruppen einteilen:

Vorschläge zur Belebung der öffentlichen und 
privaten Investitionen
Diese Vorschläge beinhalten im wesentlichen 
eine Verstärkung der gegenwärtigen Finanz- 
und Wirtschaftspolitik. Sie zielen auf größere 
Geldwertstabilität, direkte Investitionsförde-
rung, Exporthilfen, Verstetigung des Wachs-
tums, Steigerung der Nachfrage, Abbau lei- 
stungs- und investitionshemmender Steuern, 
Verbesserung der Gewinnerwartung, Förde-
rung der Forschungstätigkeit usw.

Vorschläge zur Förderung des Arbeitsmarktes 
Auch diese Vorschläge zielen auf eine Fort-
setzung der gegenwärtigen Politik. Dazu ge-
hören Mobilitäts- und Eingliederungshilfen, 
die gezielte Förderung von Problemgruppen, 
Umschulungs- und Ausbildungsmaßnahmen, 
Förderung der Schaffung von Teilzeitarbeits-
plätzen, eine bessere Berufsberatung, perso-
nelle Verstärkung der Arbeitsverwaltung und 
anderes.
Die Verwirklichung eines Teils der in diesen 
beiden ersten Gruppen genannten Vorschläge 
ist im Rahmen der beschlossenen Maßnahmen 
bereits in Angriff genommen worden. Sie sind 
grundsätzlich geeignet, zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit beizutragen. Eine Überwindung 
aller bestehenden Probleme auf dem Arbeits-
markt kann jedoch durch ihre Verwirklichung 
nicht erwartet werden.

Vorschläge zur Stärkung der Massenkaufkraft 
Diese Vorschläge zielen auf die individuelle 
Steigerung des Einkommens durch Lohnerhö-
hungen. Dadurch sollen die Massenkaufkraft 
gestärkt, die Nachfrage vermehrt und entspre-
chend positive arbeitsmarktpolitische Folgen 
bewirkt werden.
Dies stellt im wesentlichen eine Fortsetzung 
der bisherigen gewerkschaftlichen Lohnpolitik 

dar. Die Auswirkungen dieser Lohnpolitik auf 
den Arbeitsmarkt sind jedoch zumindest frag-
würdig, wenn nicht gar durch die bisherige 
Entwicklung widerlegt.

Vorschläge zur Vermehrung von Arbeitsplät-
zen im öffentlichen Dienst
Arbeitsbeschaffungsprogramme der öffentli-
chen Hand mit dem Ziel der Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen, vor allem im Bereich einfa-
cher Dienste, werden seit geraumer Zeit in 
einigen Ländern praktiziert. In der Bundes-
republik Deutschland werden solche Program-
me bisher noch mit Zurückhaltung behandelt, 
von einigen Gruppen jedoch verstärkt gefor-
dert.
Da die Finanzierung solcher Arbeitsplätze zur 
Zeit nur durch eine weitere Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte möglich wäre, erschei-
nen diese Vorschläge wenig realistisch. Sie 
würden zudem die Aufwendungen des Staates 
für konsumtive Zwecke weiter erhöhen und 
dadurch dem Ziel, die öffentlichen Investitio-
nen zu steigern, zuwiderlaufen.

Vorschläge zur Verminderung des Arbeits-
kräftepotentials
Zu diesen Vorschlägen gehören die Verkür-
zung der täglichen, wöchentlichen, monatli-
chen und der Jahresarbeitszeit, der Abbau von 
Überstunden, die Herabsetzung der flexiblen 
Altersgrenze, die Einführung eines Babyjah-
res oder Erziehungsgeldes, die Einführung 
eines zehnten Schuljahres und ähnliches.
Diesen Vorschlägen ist gemeinsam, daß sie als 
sozial- oder bildungspolitische Maßnahmen 
durchaus wünschenswert sein können; eine 
wirksame Lösung der Arbeitsmarktprobleme 
kann von ihnen jedoch nicht erwartet werden. 
Sie übersehen insbesondere — ebenso wie 
die Vorschläge zur künstlichen Vermehrung 
von Arbeitsplätzen —, daß die Struktur der 
Arbeitslosigkeit einen schematischen Aus-
tausch von Arbeitslosen mit Erwerbstätigen 
weitgehend ausschließt. Qualifizierte Arbeits-
plätze können nicht durch an- und unge-
lernte Arbeitskräfte, Vollzeitarbeitsplätze nur 
bedingt durch Teilzeitarbeitskräfte besetzt 
werden usw. Zwar können arbeitszeitverkür- 
zende Maßnahmen im Ergebnis für qualifizier-
te Arbeitskräfte vorteilhaft sein, für die sozial 
schwachen an- und ungelernten Arbeitskräfte 
jedoch brächte dies erhebliche Nachteile. Das 
Ausscheiden qualifizierter Arbeitskräfte aus 
dem Erwerbsleben und die zumindest vorläufig 



noch bestehenden Schwierigkeiten bei der 
Wiederbesetzung ihrer Arbeitsplätze hätte — 
wie oben unter III. ausgeführt wurde — die 
Vernichtung zahlreicher Arbeitsplätze für an- 
und ungelernte Arbeitskräfte zur Folge. Eine 
solche Politik wäre unsozial. Außerdem ver-
bieten sich solche arbeitsumverteilenden Maß-
nahmen aus ordnungspolitischen Gründen: sie 
wären mit den Grundgedanken der sozialen 
Marktwirtschaft nicht vereinbar.
Da von all diesen Maßnahmen eine nachhal-
tige Verbesserung der Situation auf dem Ar-
beitsmarkt, die Wiedererlangung der Vollbe-
schäftigung, nicht erwartet werden kann, müs-
sen in einem Arbeitsmarktprogramm für die 
Gegenwart und Zukunft andere Maßnahmen 

in Erwägung gezogen werden. Hierbei dürfen 
grundsätzliche Veränderungen der bisherigen 
Politik nicht ausgeschlossen werden. Die bis-
herige Arbeitsmarktpolitik und viele der sie 
begleitenden und ergänzenden Vorschläge lei-
den unter
— der unzureichenden Analyse der Ursachen,
— der fehlenden Bereitschaft, erkennbare 

Fehlentwicklungen zu berichtigen und
— der mangelnden Einheit von Wirtschafts-, 

Gesellschafts- und Sozialpolitik.

Die Überwindung dieser Schwächen ist Vor-
aussetzung einer erfolgreichen Arbeitsmarkt-
politik. Dem wird im folgenden Rechnung zu 
tragen sein.

V. Arbeitsmarktpolitik für die Gegenwart und Zukunft

Arbeitsplatzschaffende Maßnahmen für beruf-
lich qualifizierte Arbeitslose müssen trotz des 
zur Zeit noch begrenzten Kreises von Betrof-
fenen an der Spitze der Überlegungen stehen. 
Die Eingliederung der qualifizierten Arbeits-
losen in das Erwerbsleben ist nicht nur für 
diese Gruppe bedeutsam. Sie erleichtert auch 
die Arbeitsbeschaffung für andere Gruppen 
von Arbeitslosen. Zugleich verbessert sie die 
Voraussetzungen zur Bewältigung der vor 
uns stehenden Probleme auf dem Arbeits-
markt.

1. Allgemeine arbeitsplatzschaffende 
Maßnahmen

Die Arbeitslosigkeit qualifizierter Arbeits-
kräfte ist im wesentlichen darauf zurückzu-
führen, daß die in den westlichen Industrie-
ländern angebotenen Güter und Dienstleistun-
gen nicht genügend Abnehmer finden und 
deshalb die Produktionskapazitäten in weiten 
Bereichen nicht ausgelastet sind. Für diese 
Nachfrageschwäche gibt es verschiedene Ur-
sachen. Während in den Ostblockländern, den 
mäßig wohlhabenden Entwicklungsländern 
und den armen Entwicklungsländern Kauf-
kraftschwierigkeiten der Grund für die Nach-
frageschwäche auf dem Weltmarkt sind, lie-
gen die Gründe dafür in den westlichen Indu-
strieländern und den OPEC-Staaten tiefer. Je-
denfalls kann im Gegensatz zu früheren Sta-
gnationsphasen heute von mangelnder Liqui-
dität nicht mehr die Rede sein. Statt dessen ist 
davon auszugehen, daß die Nachfrageschwä-
che darauf beruht, daß die Waren und Dienst-
leistungen nicht preiswert genug, nicht be-

kannt genug und nicht attraktiv genug 
sind.
Die Überwindung dieser Hemmnisse würde 
die vorhandene Kaufkraft mobilisieren und 
stärken. Die Folge wäre ein langfristiger wirt-
schaftlicher Aufschwung, eine bessere Ausla-
stung der Produktionskapazitäten, steigende 
Investitionen und ein zumindest teilweiser 
Abbau der Arbeitslosigkeit.

Die Rolle der Preise

Die preiswertere Gestaltung der Pallette von 
Gütern und Dienstleistungen würde den Kreis 
von Käufern vergrößern. Damit könnte mehr 
produziert und letztlich die Zahl der Arbeits-
plätze vermehrt werden. Zur Verwirklichung 
dieses Ziels müssen zunächst die Bestim-
mungsfaktoren der Preise untersucht wer-
den.
Zu nennen sind hier zunächst die Kosten für 
Rohstoffe und Energie. Diese Kosten sind Mit-
te der siebziger Jahre stark gestiegen. Unter 
Umständen war diese Preissteigerung das 
auslösende Moment für die gegenwärtige 
wirtschaftliche und Arbeitsmarktkrise. Inzwi-
schen ist jedoch eine Preisberuhigung einge-
treten.
Als weiterer Kostenfaktor sind die Kosten für 
Kapital zu nennen. Anfang 1978 hatte die Ver-
zinsung des Fremdkapitals und die Rendite 
des Eigenkapitals einen historischen Tief-
punkt erreicht. Unter Berücksichtigung der 
Inflationsrate und der Besteuerung sind echte 
Substanzverluste eingetreten. Aufgrund der 



schlechten Gewinnsituation der Unternehmen 
sind heute die Anreize für Investitionen, ins-
besondere für arbeitsplatzschaffende Erweite-
rungsinvestitionen, erheblich gemindert.
Der mit weitem Abstand wichtigste Kosten-
faktor der meisten Güter und aller Dienstlei-
stungen sind die Personalkosten. Sie liegen 
bei etwa 50 Prozent der Gesamtkosten. Diese 
Kosten für Arbeit sind seit Anfang der siebzi-
ger Jahre außerordentlich gestiegen. Die Bun-
desrepublik Deutschland steht heute zusam-
men mit Belgien und den skandinavischen 
Ländern an der Lohnkostenspitze. Die nomi-
nellen Arbeitskosten haben die Produktivi-
tätsentwicklung der letzten Jahre bei weitem 
übertroffen. Noch drastischer stiegen die Ko-
sten für die soziale Sicherheit. Die Aufwen-
dungen für die soziale Sicherheit haben sich 
in den letzten 20 Jahren in der Bundesrepu-
blik Deutschland real vervierfacht. Die Bela-
stung von Wirtschaft und Arbeitnehmern mit 
Sozialabgaben hat heute in der Bundesrepu-
blik Deutschland nach fast einhelliger Mei-
nung Grenzwerte erreicht.
Schließlich sind die Kosten des Staates zu 
nennen. Die Steuern und Abgaben, die der 
Staat für seine Aufwendungen benötigt, müs-
sen durch alle in der Wirtschaft erarbeitet 
werden. Im Vergleich zu anderen westlichen 
Industrieländern ist der Staatsverbrauch in 
der Bundesrepublik Deutschland verhältnis-
mäßig hoch. Diese Entwicklung kann nicht 
unbegrenzt fortgesetzt werden. Zusammen mit 
den Sozialabgaben, hat die Belastung der Bür-
ger mit Abgaben und Steuern eine Grenzbela-
stung der Lohneinkommen von über 50 Pro-
zent erreicht.
Eine Analyse der Bestimmungsfaktoren der 
Preise ergibt, daß eine Senkung der Kosten 
nur bei den Kosten der Arbeit, den Sozialko-
sten und den Abgaben an den Staat möglich 
ist. Bei den Kosten für Kapital und der Eigen-
kapitalrendite gibt es gegenwärtig keinen 
Spielraum. Die Gestaltung der Rohstoff- und 
Energiepreise ist dem nationalen Einfluß 
weitgehend entzogen.
Bei allen Überlegungen über Maßnahmen zur 
Senkung der Kosten und Preise müssen des-
halb Maßnahmen zur Dämpfung der Kosten 
für Arbeit an der Spitze stehen, denn von den 
beeinflußbaren Kosten sind die für Arbeit am 
bedeutendsten. Eine Dämpfung dieser Kosten 
hat auch die schnellsten Wirkungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Sie ist möglich durch eine 
Kurskorrektur in der Tarifpolitik, eine stärke-
re Differenzierung der Tarifvereinbarungen, 

eine Erhöhung der Transparenz von Tarifver-
handlungen und verstärkte Rationalisierungs-
maßnahmen.
Der zweite Bereich, der durch sein Volumen 
und seine Struktur Möglichkeiten der Kosten-
einsparung bietet, ist der Sozialbereich. Im 
Unterschied zu den Arbeitskosten können ko-
stensparende Veränderungen im Sozialbereich 
allerdings nur mittelfristig wirksam werden 
und deshalb auch nur mittelfristige Wirkun-
gen auf dem Arbeitsmarkt haben. Eine Dämp-
fung der Sozialkosten ist möglich durch die 
Herstellung der unbedingten Transparenz des 
Sozialbereichs, die Weckung des Interesses 
des einzelnen an kostengünstigen Leistungen 
im Sozialbereich, die Stärkung der individuel-
len Vorsorge und Förderung von Selbstbetei-
ligungsformen sowie die äußerste Zurückhal-
tung bei der Schaffung neuer Soziallasten. 
Unvereinbar mit einer solchen Politik äußer-
ster Kostenbeschränkung sind zum Beispiel 
eine Reihe von Maßnahmen, die heute para-
doxerweise im Zusammenhang mit der Entla-
stung des Arbeitsmarktes diskutiert werden. 
Hierzu gehören namentlich die weitere Vor-
verlegung der flexiblen Altersgrenze und die 
Einführung eines sogenannten Baby-Jahres 
oder Erziehungsgeldes. Da diese Maßnahmen 
aufgrund der bereits beschriebenen Struktur 
des Arbeitsmarktes nicht kostenneutral zu 
verwirklichen sind, muß ihre kostentreibende 
Wirkung im Sozialbereich zu einer weiteren 
Verschärfung der Situation auf dem Arbeits-
markt führen.

Als dritter Bereich, in dem kostensenkende 
Maßnahmen möglich sind, ist der Bereich der 
Kosten des Staates zu nennen. Eine Senkung 
der Steuer- und Abgabenlast würde sich mit 
ziemlicher Sicherheit langfristig in einer Ver-
billigung unserer Güter und Dienstleistungen 
niederschlagen. Ferner ist zu denken an den 
Ausbau der betriebswirtschaftlichen Organi-
sation und die Prüfung staatlicher Tätigkeit, 
an die Entstaatlichung wirtschaftlicher Tätig-
keiten (Privatisierungen), an die stärkere Be-
rücksichtigung der Folgekosten öffentlicher 
Investitionen sowie an die Einführung einer 
restriktiven Personalpolitik im staatlichen Be-
reich.

Die Durchführung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Senkung der Preise erfordert eine 
teilweise Abkehr von der bisherigen Politik, 
Verzicht auf Besitzstände und gründliches 
Umdenken. Nur wenn die Zusammenhänge 
zwischen Arbeitskosten, Soziallasten und Ko-
sten des Staates auf der einen Seite und Prei-



sen, Kapazitätsauslastung, Investitionen und 
Arbeitsplätzen auf der anderen Seite ausrei-
chend berücksichtigt und der Öffentlichkeit 
bewußt werden, wird es möglich sein, den 
Widerstand einzelner organisierter Interessen 
gegen notwendige Maßnahmen zu überwin-
den. Eine Kurskorrektur der bisherigen ko-
stentreibenden Politik, die die meisten westli-
chen Industrieländer in eine Sackgasse ge-
führt hat, ist eine unverzichtbare Vorausset-
zung zur Wiederherstellung der wirtschaftli-
chen Stabilität und eines zukünftigen anhal-
tenden Aufschwungs. Stabilität und Auf-
schwung sind jedoch das tragende Fundament 
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Die Rolle des Bekanntheitsgrades
Eine weitere Möglichkeit, durch den vermehr-
ten Absatz von Gütern und Dienstleistungen 
die Investitionen anzuregen und dadurch 
neue Arbeitsplätze zu schaffen, ist die Ver-
besserung des Bekanntheitsgrades. Dies gilt 
in erster Linie für die Märkte der wohlhaben-
deren Entwicklungsländer und des Ostblocks, 
innerhalb gewisser Grenzen auch für Märkte 
der westlichen Industrieländer und selbst für 
den Binnenmarkt. Die Verbesserung des Be-
kanntheitsgrades von Gütern und Dienstlei-
stungen erfordert vor allem Innovationen und 
Investitionen, also Ideen und Geld. Die west-
lichen Industrieländer müssen größere An-
strengungen als bisher unternehmen, um die 
Voraussetzungen für neue Initiativen zu 
schaffen und die Bereitstellung der erforderli-
chen Mittel für ihre Verwirklichung zu ge-
währleisten.
Die private Wirtschaft und der Staat haben in 
der Vergangenheit bereits erhebliche An-
strengungen unternommen, um den Bekannt-
heitsgrad unserer Güter und Dienstleistungen 
insbesondere auf ausländischen Märkten zu 
erhöhen. Diese Anstrengungen müssen vor al-
lem von der privaten Wirtschaft in Zukunft 
noch verstärkt werden. Dazu gehören der 
weitere Ausbau der Marktinformation, der 
Aufbau und Ausbau von Consulting-Unter-
nehmen, durch die insbesondere mittelständi-
schen Betrieben die Erschließung neuer Märk-
te ermöglicht wird, ferner Maßnahmen, die 
die Werbung verbessern, sowie die gezielte 
Förderung des Exports.

Die Rolle der Attraktivität
Die Frage der Attraktivität westlicher Güter 
und Dienstleistungen hat auf den verschiede-
nen Märkten unterschiedliches Gewicht.

Während sie in der Mehrzahl der Entwick-
lungsländer und im Ostblock nur eine unter-
geordnete Rolle spielt, hat sie in den westli-
chen Industrieländern und in den wohlhaben-
den Entwicklungsländern zunehmende Bedeu-
tung. Durch eine Steigerung der Attraktivität 
der westlichen Güter und Dienstleistungen 
können ihr Absatz gefördert, die Investitio-
nen gesteigert und so die Zahl der Arbeits-
plätze vermehrt werden. In den westlichen In-
dustrieländern, namentlich aber in der Bun-
desrepublik Deutschland, gab es in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten eine Reihe von 
strukturellen Anpassungsschwierigkeiten, die 
zu einem Nachlassen der Attraktivität be-
stimmter Güter geführt haben. Auch sind bei 
einigen Produkten gewisse Marktsättigungs-
anzeichen nicht zu übersehen.

Die Grundlagen zur Steigerung der Attrakti-
vität von Gütern und Dienstleistungen sind 
im wesentlichen die gleichen, die bereits im 
Zusammenhang mit der Steigerung ihres Be-
kanntheitsgrades genannt wurden: Innovatio-
nen und Investitionen, also Ideen und Geld. 
Die Steigerung des Nutz- und Neuigkeitswer-
tes und damit die Attraktivität von Gütern 
und Dienstleistungen erfordert Kreativität, In-
novationsfreudigkeit und Risikobereitschaft. 
Zwar entziehen sich diese Erfordernisse dem 
direkten und gezielten staatlichen Einfluß, es 
ist jedoch Aufgabe der Politik, die Strukturen 
zu schaffen, in denen sie sich entfalten kön- 
men. Vom Staat sind deshalb folgende Maß-
nahmen zu erwarten: Die Ausweitung der in- 
vestiven Ausgaben zu Lasten der konsumti-
ven Ausgaben, der zügige Abbau von Erhal-
tungssubventionen, die Förderung von Inno-
vationen durch breitere Streuung staatlicher 
Mittel, die Förderung von Unternehmensneu-
gründungen und steuerliche Erleichterungen 
bei Innovationsgewinnen. Die Unternehmen 
ihrerseits müssen zu einer Verbesserung der 
Qualität vorhandener Produkte und Dienstlei-
stungen beitragen, neue Dienstleistungen ent-
wickeln und ihre Produktpalette von den Gü-
tern und Dienstleistungen weniger entwickel-
ter Länder bewußt absetzen.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß eine 
wirksame Politik der Arbeitsplatzbeschaffung 
für beruflich qualifizierte und andere Arbeits-
lose die gesamte Wirtschafts-, Gesellschafts- 
und Sozialpolitik, aber auch Fragen der Au-
ßenwirtschaft, der Energie- und Rohstoffver-
sorgung, der Entbürokratisierung des Gemein-
wesens, der Kosten- und Produktivitätsent-
wicklung, der Veränderung der Weltarbeits-



teilung und zahlreiche weitere Gesichtspunk-
te umfassen muß. Viele Konzepte zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit leiden darun-
ter, daß sie dieses Problem viel zu eng und 
isoliert sehen. Eine länger andauernde Ar-
beitslosigkeit, wie wir sie heute erleben, hat 
Ursachen, die mit oberflächlichen und kurzfri-
stig wirkenden Mitteln nicht zu beheben sind. 
Sie signalisiert tiefgreifende Fehlentwicklun-
gen in unserem Gemeinwesen. Die wichtig-
sten dieser Fehlentwicklungen und die Mög-
lichkeiten zu ihrer Beendigung sind im voran-
gegangenen Abschnitt angesprochen worden. 
Die westlichen Industrieländer müssen den 
hier aufgezeigten Weg gehen, wenn sie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern, die Attrak-
tivität ihrer Güter und Dienstleistungen stei-
gern, neue Märkte erschließen und dadurch 
Raum für zusätzliche Investitionen und damit 
neue Arbeitsplätze schaffen wollen. Diese 
Ziele kann niemand im Alleingang erreichen. 
Ihre Verfolgung erfordert die enge Zusam-
menarbeit von Unternehmern, Arbeitnehmern, 
Gewerkschaften und Politikern. Wenn diese 
Zusammenarbeit nicht gewährleistet ist, ist 
Vollbeschäftigung auf absehbare Zeit nicht zu 
erreichen.

2. Besondere arbeitsplatzschaffende Maßnah-
men für an- und ungelernte Arbeitskräfte

Für die verhältnismäßg hohe Arbeitslosen-
quote an- und ungelernter Arbeitskräfte gibt 
es zahlreiche Gründe. Konjunkturelle Schwie-
rigkeiten spielen allerdings erst in zweiter Li-
nie eine Rolle. Der Hauptgrund dürfte der re-
lative Kostenanstieg für an- und ungelernte 
Arbeitskräfte sein. In den zurückliegenden 
20 Jahren stiegen die Einkommen an- und un-
gelernter Arbeitskräfte prozentual schneller 
als die Einkommen der qualifizierten Arbeits-
kräfte. Dies ist eine Folge der gleichmacheri-
schen Umverteilungspolitik, die nicht zuletzt 
die Gewerkschaften durch ihre Tarifpolitik 
verfolgt haben. Durch die Durchsetzung von 
Sockelbeträgen und Zusatzleistungen, die im 
Ergebnis wie Sockelbeträge wirkten, wurde 
eine schrittweise Annäherung der Löhne für 
an- und ungelernte Arbeitskräfte an die Löh-
ne gelernter Arbeitskräfte erreicht. Hinzu 
kommt der absolute Rückgang von Arbeits-
plätzen für an- und ungelernte Arbeitskräfte 
durch die Entwicklung neuer und immer kom-
plizierterer Technologien sowie durch Ratio-
nalisierungsmaßnahmen. Schließlich ist eine 
Veränderung in der Weltarbeitsteilung festzu-
stellen, die sich in der Bundesrepublik 
Deutschland und anderen westlichen Indu-

strieländern zum Nachteil der an- und unge-
lernten Arbeitskräfte auswirkt. Ferner sind zu 
nennen veränderte Wettbewerbsbedingungen, 
die Räumung bestimmter Arbeitsplätze durch 
einheimische an- und ungelernte Arbeitskräf-
te sowie die geringe Mobilität dieser Arbeits-
kräfte. Die Probleme an- und ungelernter Ar-
beitskräfte werden in Zukunft voraussichtlich 
noch wachsen, da die technologische Ent-
wicklung im Gegensatz zu früher nur wenige 
neue Arbeitsplätze für an- und ungelernte Ar-
beitskräfte schafft, umgekehrt jedoch viele 
dieser Arbeitsplätze vernichtet und die Welt-
arbeitsteilung weiter voranschreitet. Insbe-
sondere zur Weltarbeitsteilung gibt es keine 
Alternative. Die unmittelbare Folge ist, daß 
immer mehr hochbezahlte an- und ungelernte 
Arbeitskräfte in den westlichen Industrielän-
dern wettbewerbsunfähig werden und damit 
ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Schaffung sicherer Arbeitsplätze für an- 
und ungelernte Arbeitskräfte stellt alle west-
lichen Industrieländer vor erhebliche kurz-, 
mittel- und langfristige Probleme. Wie bereits 
ausgeführt wurde, führen alle Maßnahmen, 
die die Zahl von Arbeitsplätzen für qualifi-
zierte Arbeitskräfte vermehren, nur zu einem 
Teil zur Vermehrung von Arbeitsplätzen für 
an- und ungelernte Arbeitslose. Um die Ar-
beitslosigkeit dieses Personenkreises zu über-
winden, müssen deshalb neben den zuvor ge-
nannten weitere Maßnahmen ergriffen wer-
den. Im einzelnen ist hier zu denken an die 
gezielte und rasche Förderung der an- und 
ungelernten Arbeitskräfte durch Hebung ih-
res Ausbildungs- und Leistungsstandes, damit 
aus der großen Zahl von an- und ungelernten 
Arbeitskräften wenigstens ein Teil zu qualifi-
zierten Arbeitskräften werden kann. Hier sind 
jedoch rein leistungsmäßig Grenzen vorhan-
den. Gefördert werden muß ferner die Mobili-
tät der an- und ungelernten Arbeitskräfte. 
Auch um die Beibehaltung des Anwerbe-
stopps für ausländische Arbeitnehmer wird 
man in diesem Zusammenhang nicht herum-
kommen.

Entscheidende Bedeutung hat ferner die Ver-
mehrung der Zahl der Arbeitgeber für an- 
und ungelernte Arbeitskräfte. Der in den letz-
ten Jahren festzustellende Rückgang der Be-
reitschaft, Arbeitgeberfunktionen zu überneh-
men, sich selbständig zu machen, ist ein 
wichtiger Grund für die Arbeitslosigkeit vie-
ler an- und ungelernter Arbeitskräfte. Diesem 
Trend muß gezielt entgegengewirkt werden. 
Dem Bürger muß wieder nachdrücklich die 



Erkenntnis vermittelt werden, daß die Über-
nahme unternehmerischer Verantwortung ge-
rade von kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen eine unverzichtbare gesellschaftli-
che Aufgabe ist. Soweit überflüssige admini-
strative Hindernisse — zum Beispiel auch die 
bekannten Beschäftigungsbarrieren in zahlrei-
chen, das Arbeitsleben regelnden Gesetzen — 
diesem Ziel entgegenstehen, müssen sie besei-
tigt oder sinnvoll abgeändert werden.

Die Erhaltung und verstärkte Schaffung von 
Arbeitsplätzen für an- und ungelernte Ar-
beitskräfte ist aber auch außerhalb traditio-
neller unternehmerischer Tätigkeit möglich 
und geboten. Einer dieser Bereiche ist der pri-
vate Haushalt, der als Arbeitsplatz diskrimi-
niert, verunglimpft und wirtschaftlich benach-
teiligt worden ist. Die Opfer dieser vorwie-
gend gesellschaftlich bedingten Entwicklung 
sind nicht nur überlastete berufstätige Frauen 
und Mütter, sondern vor allem Hunderttausende 
an- und ungelernte weibliche Arbeitskräfte, 
von denen viele eine Teilzeitarbeit wünschen. 
Für einen Großteil dieser Arbeitslosen bietet 
der private Haushalt geeignete Arbeitsplätze. 
Um diese zu erschließen, müssen die gesell-
schaftlichen Diskriminierungen der privaten 
Haushalte als Arbeitsplatz abgebaut, das In-
teresse vor allem junger Menschen an sol-
chen Arbeitsplätzen geweckt, der Privathaus-
halt auch steuerlich als Arbeitgeber behan-
delt und die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, die sozialen Lasten der Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern in Privathaushalten 
angemessen zu verteilen.

Entscheidende Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang ferner der Verbesserung oder 
vielmehr Wiederherstellung der Übereinstim-
mung von Leistung und Lohn zu. Wie bereits 
erwähnt wurde, ist die Arbeitslosigkeit an- 
und ungelernter Arbeitskräfte ganz wesent-
lich auch auf das Auseinanderklaffen von 
Leistung und Lohn zurückzuführen. Dabei 
wird nicht verkannt, daß heute ca. 22 Prozent 
der Arbeitnehmerhaushalte in unmittelbarer 
Nähe der Sozialhilfeschwelle liegen. Eine 
Verminderunge ihrer Einkommen kommt aus 
sozialen Gründen also nicht in Betracht. Ge-
sondert zu prüfen ist jedoch die Frage, ob 
diese sozial bestimmten Einkommen wie bis-
her in vollem Umfang vom Arbeitgeber er-
bracht werden müssen. Wie die Arbeitslosig-
keit gerade der an- und ungelernten Arbeits-
kräfte zeigt, ist der Markt immer weniger be-
reit, Löhne zu zahlen, die zwar unter sozialen, 
nicht aber unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten gerechtfertigt sind. Sollte sich diese 
Tendenz verstärken, muß eine grundsätzliche 
politische Entscheidung darüber herbeigeführt 
werden, ob Arbeitseinkommen gerade in den 
Bereichen niedriger Produktivität künftig 
nicht wenigstens zu einem Teil von ihrer so-
zialen Funktion entlastet und stärker nach 
wirtschaftlichen Maßstäben bemessen werden 
sollten. Die Einkommensausfälle, die hier-
durch in vielen Fällen eintreten würden, müß-
ten aus sozialen Gründen, ähnlich wie dies 
heute bereits beim Wohngeld der Fall ist, von 
der Allgemeinheit zum Ausgleich gebracht 
werden. Die Kosten hierfür würden mit Si-
cherheit unter den heutigen Aufwendungen 
für Arbeitslose liegen.

3. Maßnahmen für andere Problemgruppen

T eilzeitarbeitsplätze
Ein besonderes Mißverhältnis zwischen Ange-
bot und Nachfrage herrscht zur Zeit auf dem 
Teilzeitarbeitsmarkt. Teilzeitarbeitskräfte sind 
fast ausschließlich Frauen. Da in der Bundes-
republik Deutschland in den letzten Jahren 
sowohl die Zahl der Arbeitskräfte insgesamt 
als auch das Verhältnis von Frauen und Män-
nern statistisch gleichgeblieben sind, ist die Er-
höhung der Zahl der Teilzeitarbeitskräfte im 
wesentlichen auf einen teilweisen Rückzug 
der Frauen aus dem Erwerbsleben zurückzu-
führen. Dieser Trend wird durch das Verhal-
ten vieler arbeitsloser Frauen bestätigt. Ein 
Drittel der arbeitslosen Frauen, die heute eine 
Teilzeitbeschäftigung suchen, hatte vor Ein-
tritt der Arbeitslosigkeit ein Vollzeitarbeits-
verhältnis. Mit dieser Entwicklung hat die 
Umwandlung der Arbeitsplätze von Vollzeit- 
zu Teilzeitarbeitsplätzen nicht Schritt halten 
können. Insbesondere die höheren Kosten 
veranlassen viele Unternehmen, nur in be-
schränkter Zahl Teilzeitarbeitsplätze einzu-
richten. Daneben ergeben sich organisatori-
sche Probleme, vor allem aus den bestehen-
den betrieblichen Arbeitsstrukturen. Außer-
dem muß gerade in diesem Bereich mit einer 
gewissen Scheinarbeitslosigkeit gerechnet 
werden, da eine nicht näher quantifizierbare 
Zahl von arbeitslosen Frauen sich nur des-
halb um einen Teilzeitarbeitsplatz bewirbt, 
um für einige Zeit Arbeitslosengeld zu erhal-
ten. An der Aufnahme einer Tätigkeit sind sie 
häufig nicht wirklich interessiert.

Bei den Maßnahmen zur Schaffung weiterer 
Teilzeitarbeitsplätze muß die Beseitigung ko-
stenmäßiger Nachteile für die Unternehmen 



an der Spitze stehen. Erst wenn Teilzeitar-
beitsplätze gegenüber Vollzeitarbeitsplätzen 
für die Unternehmen kostenneutral einzurich-
ten sind, wird sich ihre Zahl spürbar erhöhen 
lassen. Zu denken ist zum Beispiel an eine 
entsprechend niedrigere Bezahlung von Teil-
zeitarbeitskräften oder — um eine bessere 
Auslastung der Teilzeitarbeitsplätze zu. errei-
chen — an die unterschiedliche Bezahlung 
von Vormittagsarbeit und Nachmittagsarbeit, 
da insbesondere für letztere kaum Kräfte zu 
bekommen sind. Daneben sollte die Förderung 
von Untersuchungen über die Ausweitungs-
möglichkeiten von Teilzeitarbeit in allen Be-
reichen weiter vorangetrieben werden.

Arbeitsplätze für Frauen
Die Hauptgründe für den hohen Anteil von 
Frauen an der Gesamtarbeitslosigkeit liegen 
zum einen in dem ausgeprägten Wunsch nach 
Teilzeitarbeit, zum anderen in der relativ ge-
ringeren beruflichen Qualifikation der mei-
sten Frauen und schließlich in dem engen be-
ruflichen Spektrum, in denen Frauenarbeit 
angeboten wird. Hinzu kommen geringe Mo-
bilität insbesondere bei verheirateten Frauen 
und solchen mit Kindern, die vielfach aus ver-
ständlichen Gründen einen Arbeitsplatz in 
unmittelbarer Nähe der Wohnung suchen. 
Auch die Arbeits- und Sozialgesetzgebung 
zum Schutze der Frau und Mutter hat, wie die 
EG-Kommission festgestellt hat, sich negativ 
auf die Erwerbschancen der Frauen ausge-
wirkt. Schließlich gibt es unter den arbeitslo-
sen Frauen eine nicht unerhebliche Zahl, die 
nur deshalb Arbeit suchen, weil ihre Männer 
keine Beschäftigung haben. Mit der Rückkehr 
der Männer in das Berufsleben wird auch die 
Zahl dieser arbeitsuchenden und damit ar-
beitslosen Frauen zurückgehen.
Die Gründe, die zur Arbeitslosigkeit von 
Frauen führen, sind die gleichen, die vorste-
hend genannt wurden. Eine frauenspezifische 
Arbeitslosigkeit ist, abgesehen von der Teil-
zeitarbeit, nicht festzustellen. Für die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit von Frauen 
gelten deshalb die bereits oben dargestellten 
Maßnahmen.

Arbeitsplätze für gesundheitlich beeinträch-
tigte Arbeitslose
Die allgemeine Knappheit an Arbeitsplätzen 
erlaubt es vielfach, die vorhandenen Arbeits-
plätze mit voll leistungsfähigen Arbeitskräf-
ten zu besetzen. Hiervon sind insbesondere 
die Personen betroffen, die nicht durch das 

Schwerbehindertengesetz geschützt sind, die 
also leichtere Beeinträchtigungen haben. Ge-
setze wie das Lohnfortzahlungsgesetz im 
Krankheitsfall sind deshalb in vielen Fällen 
dazu, geeignet, die Einstellung solcher leichter 
behinderter Personen zu erschweren.
Im Mittelpunkt aller Maßnahmen für gesund-
heitlich beeinträchtigte Arbeitskräfte muß die 
Rehabilitation stehen. Die bisher eingeleiteten 
Maßnahmen in diesem Bereich sind im großen 
und ganzen zufriedenstellend. Verbesserungs-
fähig ist im Rahmen der Rehabilitation die 
Aufklärung über berufliche und sonstige 
Möglichkeiten bei den Betroffenen und den 
sie behandelnden Ärzten. Ferner sollten die 
eingerichteten Berufsförderungswerke für 
Personen mit schweren Schäden ausgebaut 
und die langen Wartezeiten für Umschulungs- 
maßnahmen vermindert werden. Wünschens-
wert ist weiterhin die Ausdehnung des Be-
rufsfächers für Rehabilitanden. Zu denken ist 
ferner an eine Ausweitung des Schwerbehin-
dertengesetzes auf Personen mit leichterer 
Behinderung. Viele Betriebe finden die nach 
dem Schwerbehindertengesetz vorgesehenen 
6 Prozent von Schwerbehinderten Arbeitskräf-
ten nicht und müssen dann entsprechende 
Abgaben entrichten. Bei einer flexibleren 
Handhabung des Schwerbehindertengesetzes 
— zum Beispiel die Zulassung der Erfüllung 
der Quote durch Einstellung mehrerer leich-
ter behinderter Personen — könnte man einer 
großen Zahl gesundheitlich beeinträchtigter 
Arbeitsloser helfen.

Maßnahmen für ältere Arbeitskräfte
Ältere Arbeitskräfte sind häufig weniger lei-
stungsfähig und flexibel als jüngere. Zudem 
nehmen ihre gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen tendentiell zu. Insoweit bestehen für 
sie ähnliche Probleme wie für die gesundheit-
lich beeinträchtigten Personen. Auch die gel-
tende Arbeits- und Sozialgesetzgebung, die 
die älteren Arbeitnehmer privilegieren und 
schützen sollte, wirkt sich, wenn einmal Ar-
beitslosigkeit eingetreten ist, negativ aus, 
denn ältere Arbeitnehmer werden dann nur 
noch sehr ungern wieder in einer neuen Fir-
ma eingestellt. Schließlich sind ältere Ar-
beitskräfte in großem Umfang in solchen 
Wirtschaftsbereichen tätig, die sowohl hin-
sichtlich ihres regionalen Standortes als auch 
hinsichtlich ihrer Zukunftsaussichten benach-
teiligt sind.
Die Sicherung der Arbeitsplätze von älteren 
Arbeitskräften erfordert deshalb ein Umden-



ken aller Beteiligten. Nicht hilfreich ist es 
zum Beispiel, wenn heute im Zusammenhang 
mit arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen im-
mer wieder diskutiert wird, ob ältere Arbeits-
kräfte nicht jüngeren Arbeitskräften Platz 
machen sollten, denn diese Diskussion fördert 
Vorurteile. Schließlich sollten die sozialen 
Schutzmaßnahmen dahingehend überprüft 
werden, ob durch Modifizierungen die jetzt 
auftretenden Benachteiligungen nicht vermie-
den werden können.

Arbeits- und Ausbildungsplätze für jüngere 
Arbeitskräfte
Hauptgrund für die hohe Arbeitslosigkeit jün-
gerer Arbeitskräfte ist ihre hohe Fluktuation, 
über 50 Prozent der unter 20jährigen und 
45 Prozent der unter 25jährigen sind weniger 
als 3 Monate arbeitslos. Insoweit muß die hohe 
Arbeitslosenquote bei jüngeren Arbeitskräf-
ten als ein Scheinproblem bezeichnet werden. 
Die eigentliche Ursache für ihre Arbeitslosig-
keit dürfte in der unterdurchschnittlichen 
Qualifikation liegen. Drei Viertel aller ju-
gendlichen Arbeitslosen unter 20 Jahren hat-
ten zum Beispiel im Mai 1978 keine abge-
schlossene Berufsausbildung, ein Drittel so-
gar keinen Hauptschulabschluß oder Sonder-
schulbildung. Daneben wirken sich geringere 
Berufserfahrung und die Arbeits- und Sozial-
gesetzgebung, nach der zum Beispiel jüngeren 
Arbeitnehmern leichter gekündigt werden 
kann als älteren, negativ aus.
Abgesehen von der fluktuationsbedingten Ar-
beitslosigkeit gibt es also keine jugendspezi- 
fische Arbeitslosigkeit. Die Probleme der jün-
geren Arbeitslosen werden deshalb weitge-
hend mit der Arbeitsmarktpolitik für qualifi-
zierte und an- und ungelernte Arbeitskräfte 
beseitigt. Soweit die Arbeitslosigkeit durch 
besondere Unterqualifikation bedingt ist, sind 
die Ausbildungsanstrengungen, und zwar be-
reits auf schulischer Ebene, zu verstärken. 
Zwar hat der Mangel an Ausbildungsplätzen 

für Jugendliche heute nur bedingt etwas mit 
der Arbeitslosigkeit zu tun; für seine Über-
windung sind aber trotzdem eigene Überle-
gungen erforderlich. Hierzu gehören insbe-
sondere der Ausbau der Berufsberatung für 
Schulabgänger, die Förderung der beruflichen 
Bildung, der Abbau administrativer Schran-
ken bei der Ausbildung, einer Veränderung 
der Schwerpunktbildung in der Bildungspoli-
tik und die gezielte Förderung von Lern-
schwachen.

Arbeitsplätze für falsch ausgebildete Arbeits-
lose (Akademiker)
Die Akademikerarbeitslosigkeit beruht im 
wesentlichen darauf, daß viele Studenten seit 
Jahren am Bedarf vorbei studiert haben. Hier-
für ist nicht zuletzt eine verfehlte Bildungspo-
litik ursächlich gewesen. Zudem ist ein relati-
ver Rückgang der Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Akademiker festzustellen. Die frühere 
Meinung, Hochschulbildung ist hohe Ausbil-
dung, hat sich als unhaltbar erwiesen, denn 
ein Akademiker ist kein besonders hochquali-
fizierter Facharbeiter sondern ein hochquali-
fizierter Spezialist mit besonders geringer be-
ruflicher Mobilität.
Alle Maßnahmen müssen deshalb an einer 
Neuorientierung des Bildungssystems anset-
zen. Hinzukommen muß eine bessere Studien- 
und Berufsberatung, die den Studenten früh-
zeitig das hohe berufliche Risiko eines einsei-
tigen Studiums vor Augen hält. Dabei muß 
das Leistungsprinzip an den Schulen und 
Hochschulen verstärkt werden. Akademiker 
mit schwachen Abschlußleistungen haben nur 
geringe Chancen, erfolgversprechende Berufs-
wege einzuschlagen. Ferner muß die ständige 
Anpassung der beruflichen Qualifikation an 
veränderte Arbeitsbedingungen durch Um-
schulungsmaßnahmen Vorrang vor der Ausbil-
dung von Akademikern haben, die später ent-
sprechend ihrer Berufsausbildung nicht be-
schäftigt werden können.

Das Problem der Arbeitslosigkeit ist zugleich 
einfacher und schwieriger, als es zunächst den 
Anschein hat. Es ist vergleichsweise einfach 
in der Gegenwart. Seine eigentlichen Schwie-
rigkeiten liegen jedoch in der Zukunft. In der 
Gegenwart mischen sich kontrollierbare 
strukturelle Veränderungen mit Wohlstands-

VI. Ausblick

Symptomen und Wachstumsproblemen. Zu-
gleich kündigen sich jedoch Entwicklungen 
an, deren Auswirkungen bisher vernachläs-
sigt worden sind.
Dem Problem der Arbeitslosigkeit kann man 
deshalb nur mit einer zweigleisigen Strategie 
gerecht werden. Eine Vielzahl von Maßnah-



men muß sorgfältig auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Bedingungen der verschiede-
nen Problemgruppen der heute Arbeitslosen 
abgestellt werden. Gleichzeitig ist die sehr viel 
größere und schwierigere Aufgabe zu lösen, 
unsere Gesellschaft auf die außerordentlich 
komplexen Herausforderungen der unmittelba-
ren Zukunft vorzubereiten.
Eine sachliche Diskussion dieser Fragen ist 
dringend geboten. Sie dürfen nicht nur Funk-
tionären und Bürokratien überlassen bleiben. 
Vorurteile und überholte Besitzstände müssen 
hier hinter den Notwendigkeiten von Gegen-
wart und Zukunft zurücktreten. Alle Bürger 
sind gefordert.
Die ständige Entwöhnung von eigener Ver-
antwortung, die abnehmende Bereitschaft zur 
Selbständigkeit auch im wirtschaftlichen Be-
reich, die Zunahme von staatlicher Betreuung, 
Reglementierung, Bevormundung und vieles 
andere mehr sind keine gute Grundlage für 
die Bewältigung der vor uns stehenden Auf-

gaben. Der heute allgemein beklagte wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Stillstand 
hat hier seinen Nährboden. Diese Zusammen-
hänge müssen gesehen werden, wenn wir die 
Arbeitslosigkeit dauerhaft überwinden wol-
len. Das Kurieren an Symptomen hilft nur we-
nig und kostet viel. Wichtiger ist die Rückbe-
sinnung auf tragende gesellschaftliche Struk-
turen: Die Anerkennung dessen, der etwas 
unternimmt; die Belohnung von Ideen, Initia-
tiven und Leistung; eine Politik, die Raum 
schafft zur Entfaltung des einzelnen; die mög-
lichst dezentrale Organisation des politischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Han-
delns und die Bereitschaft des einzelnen, der 
Gruppen und Verbände, Risiken zu überneh-
men und für ihr Handeln einzustehen. Wenn 
die westlichen Industrieländer ihre Politik 
wieder stärker an diesen Grundsätzen aus-
richten, werden sie die Dynamik zurückge-
winnen, die sie zur Beseitigung der Arbeitslo-
sigkeit brauchen.



Ursula Engelen-Kefer

Probleme und Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik

I. Einführung: Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik
Lange galt die Bundesrepublik Deutschland im 
Internationalen Vergleich als Musterbeispiel 
eines Landes mit anhaltend hohem Niveau der 
Volbeschäftigung bei relativ geringen Preis-
steigerungsraten. Die Arbeitsmarktpolitik er-
hielt daher in der Ende 1972 verabschiedeten 
Länderprüfung der OECD eine besonders gute 
Note. Als beispielhaft für andere Länder wur-
de hierbei vor allem die Schwerpunktverlage-
rung des arbeitsmarktpolitischen Instrumenta-
riums der Bundesanstalt für Arbeit (BA) im 
Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) 
von 1969 hervorgehoben: Von der finanziellen 
Absicherung bei vollem oder teilweisem Ar-
beitsausfall zur vorbeugenden beruflichen An-
passung und Fortbildung, ergänzt durch Ar-
beitsvermit 1tlung und Berufsberatung ).
Bei einer Beurteilung der niedrigen Arbeits-
losenquote in den Industrieländern bis 1973 — 
die mit Ausnahme der Konjunktur- und Struk-
turkrise 1966/67 um 1 Prozent schwankte — 
darf jedoch folgendes nicht vernachlässigt wer-
den: Auch in Zeiten genereller Vollbeschäfti-
gung gab es immer Personengruppen, die ei-
nem überdurchschnittlichen Beschäftigungs-
risiko ausgesetzt waren. Hierbei sind vor allem 
zu nennen: Ältere, weibliche und behinderte 
Arbeitnehmer sowie Beschäftigte in struktur-
schwachen Wirtschaftsbereichen und Regio-
nen.
Seit 1974 ist andauernde hohe Arbeitslosig-
keit in der Bundesrepublik, wie auch in den 
meisten anderen westlichen Industrieländern, 
wieder an der Tagesordnung. In den neun 
Mitgliedsländern der Europäischen Gemein-
schaften sind durchschnittlich etwa 6 Millio-
nen offiziell registrierte Arbeitslose zu ver-
zeichnen. In den Mitgliedsstaaten der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) — 23 westliche In-
dustrienationen — ist die Anzahl der gemel-
deten Arbeitslosen auf etwa 16 Millionen ge-
stiegen. In der Bundesrepublik ist die von der 
BA registrierte Arbeitslosigkeit mit Quoten 
von 4 und teilweise sogar 5 Prozent auf das
Vorabdruck aus: Diethard B. Simmert (Hrsg.), Wirt-
schaftspolitik kontrovers, Bd. 146 der Schriften-
reihe der Bundeszentrale für politische Bildung; 
eine Buchhandelsausgabe besorgt der Bund-Verlag 
in Köln.

hohe Niveau der Nachkriegszeit — Mitte der 
fünfziger Jahre — angestiegen. Besonders 
schwerwiegend ist, daß in der Bundesrepublik 
wie auch in anderen westlichen Industriena-
tionen sich auch auf mittlere Sicht keine Lö-
sung des Problems der Arbeitslosigkeit ab-
zeichnet. Weitgehende Einigkeit besteht über 
die ungünstigen Beschäftigungsperspektiven 
für die Zukunft.

Die Bedrohung unserer demokratischen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung könnte 
kaum deutlicher gemacht werden. Zwar konn-
te bisher durch die mehr oder weniger eng 
geknüpften Netze der sozialen Sicherheit 
weitgehend verhindert werden, daß die mate-
rielle Existenz der von Arbeitslosigkeit Be-
troffenen zerstört wurde. Jedoch hat Arbeits-
losigkeit häufig nicht nur erhebliche finan-
zielle, sondern darüber hinaus auch soziale, 
psychische und gesundheitliche Belastungen 
zur Folge. Der Weg von dem Schockerlebnis 
der Arbeitslosigkeit bis zur familiären, sozia-
len und gesellschaftlichen Isolation und Fru-
stration sowie der daraus vielfach folgenden 
Resignation oder Aggression ist nicht weit2).

1) Manpower Policy in Germany, Organisation for 
Economic Cooperation and Development, Paris 
1974, S. 9.
2) Vgl. Ch. Brinkmann, Finanzielle und psycho-
soziale Belastungen während der Arbeitslosigkeit, 
in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, Heft 4, 1976, S. 397 ff.

In der mehr als zwei Jahrzehnte andauernden 
Vollbeschäftigungsphase haben die Beschäfti-
gungsentwicklung sowie Beschäftigungs-
ungleichgewichte einen geringen Stellenwert 
in der wissenschaftlichen und politischen Dis-
kussion eingenommen. Eine Ausnahme bilde-
te die Zeit nach der Konjunktur- und Struk-
turkrise 1966/67, wobei die Probleme der Ver-
änderungen in den Beschäftigungsstrukturen 
und die Förderung der Arbeitsmobilität im 
Vordergrund standen. Nach der Wiederher-
stellung der Vollbeschäftigung und der Ver-
abschiedung des Arbeitsförderungsgesetzes 
1969 ging das Interesse in Wissenschaft und 
Politik an der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik erheblich zurück. Die lange Dau-
er der bestehenden Beschäftigungskrise ist 



nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß in 
Wissenschaft und Politik oft die Meinung 
vertreten wird, daß mit den traditionellen In-
strumenten der Konjunkturpolitik und flan-
kierenden Maßnahmen einer einkommenssi-
chernden und mobilitätsfördernden Arbeits-
marktpolitik die Vollbeschäftigung wieder 
hergestellt werden könne. Seit jedoch festge-
stellt werden mußte, daß mit diesen Mitteln 
der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik 
zwar das Wirtschaftswachstum stimuliert 
werden konnte, jedoch die Arbeitslosigkeit 
weiterhin auf hohem Niveau anhielt, hat die 
Diskussion um die Beschäftigungspolitik er-
neut begonnen. Hierbei zeigt sich besonders 
deutlich das Defizit an theoretischer und em-
pirischer Grundlegung der Beschäftigungs- 
und Arbeitsmarktpolitik.
Kennzeichnend hierfür ist bereits der Mangel 
einer einheitlichen Definition des Begriffs der 
Beschäftigungs- bzw. Arbeitsmarktpolitik. Im 
Rahmen dieses Beitrags erscheint es nicht 
möglich und zweckmäßig, eine ausführliche 
Erörterung der national und international be-
stehenden Unterschiede bei der Verwendung 
der Begriffe Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik vorzunehmen. Da sich die Wis-
senschaft bisher mit diesen Begriffen — vor 
allem der Arbeitsmarktpolitik — noch kaum 
systematisch beschäftigt hat, muß hier gemäß 
der politischen Praxis von folgender be-
grifflicher Abgrenzung ausgegangen werden: 
Unter Beschäftigungspolitik werden in An-
lehnung an die Keynessche Vollbeschäf-
tigungspolitik Maßnahmen der globalen, kurz-
fristig wirkenden Konjunkturpolitik zur Be-
kämpfung der generellen Unterbeschäftigung 

— z. B. durch die Geld-, Kredit- und Fis-
kalpolitik — verstanden. Zur Arbeitsmarktpo-
litik werden üblicherweise die Maßnahmen 
der Arbeitsministerien bzw. Arbeitsmarktbe-
hörden gezählt. In der Bundesrepublik 
Deutschland sind dies die Maßnahmen der 
BA, die im Rahmen des AFG gesetzlich fest-
gelegt sind: Arbeitsvermittlung, Arbeitsbera-
tung, Berufsberatung, Maßnahmen zur Förde-
rung der Arbeitsaufnahme sowie der regiona-
len Mobilität, berufliche Weiterbildung, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Gewährlei-
stung von Einkommensersatzleistungen (Ar-
beitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Kurzarbei-
tergeld, Schlechtwettergeld).
Beide Begriffe — wie sie der politischen Pra-
xis weitgehend entsprechen — umfassen le-
diglich einen Teil der wirtschafts-, sozial- und 
gesellschaftspolitischen Maßnahmen, die auf 
die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktent-
wicklung Einfluß nehmen. Vernachlässigt 
werden hierbei insbesondere: die Maßnahmen 
der sektoralen und regionalen Strukturpolitik, 
der Raumordnungspolitik, der Bildungs- und 
Ausbildungspolitik sowie der betrieblichen 
Personal- und Sozialpolitik. Dies ist nicht nur 
ein begriffliches Problem, sondern ausschlag-
gebend für die geringe Wirksamkeit der be-
schäftigungs- und arbeitsmarktp
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olitischen 
Maßnahmen in der bestehenden politischen 
Konzeption ).
Dieser Beitrag hat sich vor allem mit den Pro-
blemen und Perspektiven der Arbeitsmarktpo-
litik zu befassen. Entsprechend stehen im Mit-
telpunkt der folgenden Ausführungen die ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen und Instru-
mente der BA.

II. Problemstellung: Arbeitsmarktungleichgewichte
Die Beschäftigungssituation in der Bundesre-
publik ist durch folgende Probleme gekenn-
zeichnet, die auch für andere westliche Indu-
strieländer symptomatisch sind:

— Die hauptsächliche Ursache der anhaltend 
hohen Arbeitslosigkeit ist auf das generelle 
Defizit an Arbeitsplätzen zurückzuführen. 
Ausschlaggebend hierfür sind verringerte Zu-
wachsraten des durch die in- und ausländische 
Nachfrage bedingten Wirtschaftswachstums ei-
nerseits sowie anhaltend hohe Produktivitäts-
steigerungen andererseits. Verstärkt werden 
die hierdurch bedingten Beschäftigungsun-
gleichgewichte durch die Trendumkehr in der 
Entwicklung der Erwerbsbevölkerung. Wäh-

rend das inländische Arbeitskräftepotential 
zwischen 1960 und 1973 um etwa 1,8 Mill, ab-
nahm — allerdings in etwa gleichem Ausmaß 
durch die Anwerbung ausländischer Arbeits-
kräfte ausgeglichen wurde —, ist seit 1975 ein 
Anstieg der inländischen Erwerbsbevölkerung 
zu verzeichnen, der bis 1985 etwa 1 Mill, be-
tragen dürfte. Ohne wirksame beschäftigungs-
politische Maßnahmen ist daher nicht auszu-
schließen, daß das generelle Defizit an Ar-
beitsplätzen in den kommenden acht bis zehn 
Jahren auf über 2 Millionen anwachsen könnte.

3) Vgl. U. Engelen-Kefer, Beschäftigungspolitik 
Köln 1976, S. 25 ff.



— Darüber hinaus ist mit zunehmender Dauer 
der Arbeitslosigkeit eine Verschlechterung in 
der Struktur der Arbeitslosen zu beobachten. 
Ausschlaggebend hierfür ist die Verschärfung 
der personellen Aussonderungsprozesse in 
den Betrieben. Die Anforderungen an Qualifi-
kationen, Leistungsfähigkeit und Verfügbar-
keit der Arbeitnehmer werden erhöht und 
gleichzeitig die tatsächlich oder vermeintlich 
weniger produktiven Arbeitskräfte in die of-
fene bzw. versteckte Arbeitslosigkeit ge-
drängt. Die Folgen dieser Auslesep
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rozesse 
kommen in der Struktur der Arbeitslosen 
deutlich zum Ausdruck ).
Seit 1976 sind über die Hälfte der registrier-
ten Arbeitslosen Mädchen und Frauen. Dabei 
beträgt ihr Anteil an den abhängig Erwerbstä-
tigen nur etwa 37 °/o. Die Beschäftigungspro-
bleme weiblicher Arbeitnehmer werden da-
durch verschärft, daß über ein Drittel der ar-
beitslosen Frauen, nach Teilzeitarbeit sucht. 
Während auf 4 Vollzeitarbeitslose eine 
offene Stelle entfällt, ist dieses Verhältnis der 
nach Teilzeitarbeit suchenden Frauen erheb-
lich schlechter: beinahe 9 zu 1.
Vergleichsweise hohe Arbeitslosenquoten 
sind für die unteren sowie für die oberen Al-
tersgruppen zu beobachten. Bei den jüngeren 
Arbeitnehmern ist die Arbeitslosigkeit am 
höchsten für die Altersgruppe der 20- bis un-
ter 25jährigen. überdurchschnittlich hoch war 
zunächst auch die Arbeitslosigkeit bei den Ju-
gendlichen unter 20 Jahren. Diese ist jedoch 
im vergangenen Jahr zurückgegangen, was 
von der BA vor allem auf den Rückgang der 
Zahl der männlichen Jugendlichen und auf 
verstärkte schulische Bildungsangebote zu-
rückgeführt wird. Dies gilt jedoch nur für die 
inländischen Jugendlichen unter 20 Jahren. 
Bei den ausländischen Arbeitnehmern in die-
ser Altersgruppe hat sich die Arbeitslosigkeit 
weiterhin erhöht.
überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit 
ist auch für die über 55jährigen Arbeit-

III. Analyse einzelner Instrumente
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Wie in anderen westlichen Industrieländern 
haben auch in der Bundesrepublik arbeits-
marktpolitische Maßnahmen zur Schaffung

4) Vgl. Bundesanstalt für Arbeit, Strukturuntersu-
chung der Arbeitslosigkeit und der offenen Stellen 
vom September 1976, in: Amtliche Nachrichten der 
BA 1, 1977. Strukturanalyse der Arbeitslosen und 

nehmer zu verzeichnen: Für die 60- bis 
65jährigen ging die absolute Zahl der Ar-
beitslosen seit ihrem Flöhepunkt im Mai 
1976 zurück, was vor allem auf den vorzeiti-
gen Austritt aus dem Erwerbsleben infolge 
Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze 
zurückzuführen sein dürfte. So hat sich die 
Erwerbsbeteiligung dieser Altersgruppe seit 
Einführung der flexiblen Altersgrenze 1972 
von 41,8 Prozent auf 27,6 Prozent im Jahre 
1977 vermindert. Die Arbeitslosenquote dieser 
Altersgruppe ist jedoch wieder angestiegen, 
über die Hälfte der Arbeitslosen hat keine ab-
geschlossene Berufsausbildung. Bei den ar-
beitslosen Frauen liegt der Anteil noch dar-
über.
Weiter zugenommen hat ebenso die Arbeits-
losigkeit bei Arbeitnehmern mit gesundheitli-
chen Einschränkungen, deren Anteil an allen 
Arbeitslosen beinahe 30 Prozent beträgt.
Besorgniserregend ist darüber hinaus die 
ständige Zunahme der Arbeitslosen mit lan-
ger Dauer der Arbeitslosigkeit. So ist der An-
teil der ein Jahr und länger Arbeitslosen 
beinahe auf ein Viertel angestiegen. Von lang 
andauernder Arbeitslosigkeit sind die auch 
ansonsten benachteiligten und von Arbeits-
losigkeit überdurchschnittlich gefährdeten Per-
sonengruppen betroffen: vor allem ältere Ar-
beitnehmer ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung sowie mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen.
Im folgenden wird untersucht, inwieweit 
die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und 
Instrumente der BA in der Lage waren, diese 
schwerwiegenden globalen und strukturellen 
Beschäftigungsungleichgewichte zu bekämp-
fen. Dabei stehen vor allem folgende Maßnah-
men im Vordergrund, die nachstehend einer 
gründlicheren Untersuchung unterzogen wer-
den sollen: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsauf-
nahme, berufliche Weiterbildung.

der Arbeitsmarktpolitik
und Erhaltung von Arbeitsplätzen im privaten 
und öffentlichen Sektor zunehmende Bedeu-
tung erlangt, wenn sie auch insgesamt einen

der offenen Stellen — Ergebnisse der Sonderunter-
suchung von Ende September 1977, in: Amtliche 
Nachrichten der BA 2, 1978, S. 209 ff. Struktur-
untersuchung der Arbeitslosen und der offenen 
Stellen — Ergebnisse der Sonderuntersuchung von 
Ende Mai 1978.



relativ geringen Umfang aufweisen. Nach den 
Vorschriften des Arbeitsförderungsgesetzes 
(§ 91 ff.) sind hierbei solche Arbeiten zu för-
dern,
— die sonst nicht, nicht in demselben Umfang 
oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durch-
geführt würden,
— die geeignet sind, 1. Voraussetzungen für 
die Beschäftigung von Arbeitslosen in Dauer-
arbeit zu schaffen, insbesondere die Folgen 
von Strukturveränderungen oder der techni-
schen Entwicklung auszugleichen, oder 2. 
strukturverbessernde Maßnahmen vorzuberei-
ten, zu ermöglichen oder zu ergänzen oder 3. 
Arbeitsgelegenheiten für langfristig arbeitslo-
se ältere Arbeitnehmer zu schaffen. Als 
Mittel hierzu kann die BA Zuschüsse zu 
den Lohnkosten zwischen 50 Prozent bis zur 
vollen Höhe des Arbeitsentgelts — je nach 
besonderer arbeitsmarktpolitischer Bedeutung 
— sowie Darlehen an öffentliche und private 
Träger gewähren.
Dieses Instrument ist zunächst kaum genutzt 
worden und wenn, dann vorwiegend zugun-
sten älterer Arbeitnehmer (über 45 Jahren), 
die in den nach der Rezession 1966/67 in 
Nordrhein-Westfalen geschaffenen Betrieben 
zur Verbesserung der Beschäftigungsstruktur 
beschäftigt waren. Von den in den Jahren 
1969 bis 1972 mit Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men pro Jahr geförderten 1 500—1 600 Ar-
beitslosen waren zwischen 1 338 und 1 178 im 
Jahr Arbeitnehmer über 45 Jahren.
Im Zuge der steigenden Arbeitslosigkeit 1974 
wurden die Leistungen im Rahmen der Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen verbessert und 
der geförderte Arbeitnehmerkreis erweitert. 
Zwischen 1975 und 1977 wurden durch die 
aus Mitteln der BA sowie im Rahmen der 
Konjunkturprogramme von Bund und Ländern 
finanzierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
etwa 190 000 Arbeitsplätze gesichert bzw. ge-
schaffen. Hierbei wurden zunächst Arbeits-
plätze vorwiegend im Baugewerbe gefördert: 
Verkehrswesen, Geländeerschließung, Hoch-
bau, Versorgungsanlagen. Diese Projekte wa-
ren zwar weniger arbeitsintensiv; doch zogen 
die öffentlichen Fördermittel erhebliche zusätz-
liche Investitionen nach sich. Für jede Million 
DM der Fördermittel wurden zusätzliche Inve-
stitionsausgaben von 1,42 Mio. DM getätigt. 
Als sich mit zunehmender Dauer der Beschäf-
tigungskrise herausstelle, daß sich die Ar-
beitslosigkeit immer mehr auf benachteiligte 
Personengruppen konzentrierte, wurde das 
Schwergewicht der Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen verändert. Heute stehen Projekte in 
den Bereichen Büro und Verwaltung sowie 
Sozialpflege im Mittelpunkt. Hierbei handelt 
es sich um besonders arbeitsintensive Tätig-
keiten, die bevorzugt zur Wiedereingliede-
rung der Problemgruppen — vor allem der 
Frauen und Angestellten — genutzt werden 
können. Hierdurch ist auch zu erklären, daß 
trotz Verringerung der Fördermittel in den 
letzten beiden Jahren mehr Arbeitslose wie-
der eingegliedert werden konnten als zuvor. 
Darin zeigt sich der zweifache Vorteil der Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen:
— die Anpassung an die Struktur der Ar-
beitslosen (Un- und Angelernte, Frauen, Älte-
re, gesundheitlich Eingeschränkte) und
— die bevorzugte Auswahl von Förderprojek-
ten, in denen ein gesellschaftspolitischer 
Nachholbedarf besteht — insbesondere bei 
den Sozialdiensten.
Für 1979 sind im Haushalt der BA 1,2 Mrd. 
DM für Lohnkostenzuschüsse im Rahmen von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Verfü-
gung gestellt worden. Damit sollen etwa 
50 000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Neben der notwendigen Ausweitung ist eine 
qualitative Verbesserung und Anpassung der 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vorzunehmen. 
— Mißbräuche bei der Verwendung von Mit-
teln für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind 
nach Möglichkeit zu verringern: insbesondere 
Entlassungen einerseits sowie Beschäftigungen 
der mit Mitteln für Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen geförderten Arbeitnehmer anderer-
seits; Abbau der mit solchen Mitteln gesi-
cherten bzw. geschaffenen Arbeitsplätze nach 
Auslaufen der Förderung; öffentliche Förde-
rung von Einstellungen, die auch ohne die 
Fördermittel erfolgt wären.
— Da mit dem anhaltend hohen Niveau der 
Arbeitslosigkeit immer deutlicher wird, daß 
die Beschäftigungskrise nicht lediglich kon-
junkturbedingt ist, sondern durch generelle 
strukturbedingte Defizite an Arbeitsplätzen 
hervorgerufen wird und sich zudem auf ein-
zelne benachteiligte Arbeitnehmergruppen 
konzentriert, sind die Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen verstärkt zum Abbau dieser struktu-
rellen Arbeitslosigkeit einzusetzen. Dies be-
deutet, daß sie den Strukturveränderungen in-
soweit Rechnung tragen müssen, als sie Ersatz 
für die im industriellen und privaten Dienst-
leistungssektor wegfallenden Arbeitsplätze 
bieten sowie vorwiegend die Wiedereingliede-
rung der von Arbeitslosigkeit überdurch-



schnittlich betroffenen Personengruppen er-
leichtern. Hierzu sind bereits in der Vergan-
genheit positive Entwicklungstrends zu erken-
nen, die auch in der Zukunft fortzusetzen wä-
ren.
Erforderlich ist weiterhin die stärkere Bereit-
stellung qualifizierter Arbeitsplätze im Rah-
men der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, da-
mit die Gefahr des beruflichen, einkommens-
mäßigen und sozialen Abstiegs der arbeitslo-
sen Teilnehmer an derartigen Maßnahmen so-
weit wie möglich verringert wird. Gerade die 
Arbeitsplätze im Rahmen der sozialen Infra-
strukturbereiche, für die noch erhebliche ge-
sellschaftspolitische Nachholbedarfe beste-
hen, erfordern nicht lediglich gering qualifi-
zierte, sondern auch höher qualifizierte Ar-
beitskräfte.

Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsauf-
nahme
Ein weiteres Instrument der BA, das in der 
seit 1974 andauernden Beschäftigungskrise 
verstärkt genutzt wurde, sind Maßnahmen zur 
Förderung der Wiedereingliederung, die das 
Instrumentarium der Arbeitsvermittlung er-
gänzen. Hierbei sind insbesondere zu unter-
scheiden:
— Zur Erleichterung der Wiedereingliederung 
kann die BA Arbeitgebern Einarbeitungszu-
schüsse für Arbeitnehmer gewähren, die eine 
volle Leistung am Arbeitsplatz erst nach ei-
ner Einarbeitungszeit erreichen können (§ 49 
AFG).
— Zur Verbesserung der Beschäftigungsmög-
lichkeiten kann die BA spezielle finanzielle 
und sonstige Hilfen zur Förderung der regio-
nalen Mobilität der Arbeitnehmer gewähren 
— insbesondere: Zuschüsse zu den Bewer-
bungskosten, Reise- und Umzugskosten, Ar-
beitsausrüstung, Trennungs- und überbrük- 
kungsbeihilfen (§ 53 AFG).
— Für schwer vermittelbare und ältere Ar-
beitnehmer sind Lohnkostenzuschüsse sowie 
die finanzielle Förderung der Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen als Eingliede-
rungsbeihilfen vorgesehen (§ 54, 97, 98 AFG). 
Wie die Entwicklung der Beihilfen der BA 
zur Förderung der Arbeitsaufnahme von 1973 
bis 1977 zeigt, ist die stärkste Zunahme bei 
den Eingliederungsbeihilfen für schwer ver-
mittelbare und ältere Arbeitnehmer zu ver-
zeichnen. 1977 entfielen auf diese Maßnah-
men sowohl vom Mittelaufwand als auch von 
der Anzahl der Fälle her der größte Anteil. 
Sie wurden als spezielle Vermittlungshilfen 

bei 7,2 Prozent der Vermittlungen eingesetzt. 
Hingegen waren die Mobilitätszulagen an 
längerfristig Arbeitslose zur Förderung der 
regionalen Beweglichkeit wenig erfolgreich 
und wurden nur zum Teil in Anspruch ge-
nommen.
Hierzu stellt die BA fest: „Jedes Jahr laufen 
Millionen zwischen- und innerbetriebliche 
Arbeitsplatzwechsel, über eine Million Umzü-
ge in andere Kreise, etwa eine Million Berufs-
wechsel, Millionen von Wechseln des Wirt-
schaftszweiges, der Arbeitsaufgabe und der 
technischen Ausstattung. Knapp zwei Millio-
nen Fälle von Fortbildung und Umschulung 
wurden bisher von der Bundesanstalt finan-
ziert. Ein mehrfaches an beruflicher Erwach-
senenbildung fand über diese Förderung hin-
aus statt. Es besteht die Gefahr, daß eine Fül-
le von arbeitsmarktpolitischen Einzelhilfen 
daher in den üblichen Arbeitsmarktbewegun-
gen untergeht, ohne per Saldo erwünschte 
Zusatzeffekte zu haben."5)

5) Bundesanstalt für Arbeit, Überlegungen II zu 
einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik, Nürn-
berg 1978, S. 46.

Dringend erforderlich ist eine Erfolgskontrol-
le derartiger Maßnahmen. Hierbei ist zu ver-
hindern, daß Unternehmen tatsächlich oder 
vermeintlich leistungsschwächere Arbeitneh-
mer entlassen, um sie später mit Lohnkosten-
zuschüssen der BA wieder einzustellen. Die 
Wirksamkeit derartiger Maßnahmen, vor al-
lem in Zeiten genereller Unterbeschäftigung, 
wird jedoch immer begrenzt bleiben, da ihre 
Inanspruchnahme von der generellen Absatz- 
und Beschäftigungssituation, mithin von der 
durch die Nachfrage bedingten Verfügbarkeit 
von Arbeitsplätzen abhängt.

Berufliche Weiterbildung
Wie alle Untersuchungen über die Struktur 
der Arbeitslosen deutlich zeigen, nimmt das 
Risiko der Arbeitslosigkeit mit steigend qua-
lifizierter Ausbildung ab. Dies zeigt die au-
ßerordentliche Bedeutung der beruflichen 
Weiterbildung bei der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit. Die logische Folge wäre eine 
Verstärkung der Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung in Zeiten der hohen Arbeitslo-
sigkeit. Uber die Verringerung des Risikos 
der Arbeitslosigkeit durch bessere berufliche 
Qualifizierung hätten hierdurch folgende wei-
tere Vorteile erreicht werden können:
— Die Zahl der Arbeitslosen wird abgebaut; 
anstelle der Zahlung von öffentlichen Mitteln 
für Arbeitslosenunterstützung und Arbeitslo-



senhilfe könnten die öffentlichen Mittel pro- 
duktiver verwendet werden, indem sie zur 
Verbesserung der beruflichen Bildung und da-
mit der Beschäftigungsmöglichkeiten des ein-
zelnen Arbeitnehmers beitragen und das Qua-
lifikationspotential in der Gesamtwirtschaft 
erhöhen.
— Die gesamt- und betriebswirtschaftlich so-
wie sozialpolitisch erforderliche Anpassung 
der beruflichen Qualifikationen der Arbeit-
nehmer an die weiterhin ständigen Verände-
rungen in den Beschäftigungsstrukturen wür-
de erleichtert.
Es ist daher auch unter beschäftigungspoli- 
schen Aspekten besonders problematisch, daß 
die berufliche Weiterbildung, die mit dem Ar-
beitsförderungsgesetz (AFG) 1969 erheblich 
verbessert und verstärkt wurde, im Rahmen 
der Einsparungen des Haushaltsstrukturgeset-
zes Ende 1975 wieder beträchtlich einge-
schränkt worden ist. Seit der Verabschiedung 
des AFG ist die Gesamtzahl der Teilnehmer 
an beruflicher Fortbildung, Umschulung und 
Einarbeitung rapide angestiegen: von knapp 
50 000 im Mai 1969 auf etwa 191 500 im De-
zember 1975, wobei der größte Zuwachs der 
Teilnehmer zwischen 1969 und 1971 zu ver-
zeichnen war. Nach der Verringerung des Un-
terhaltsgeldes sowie der Verschärfung der 
Zulassungsbedingungen im Rahmen des Haus-
haltsstrukturgesetzes Ende 1975 ist die An-
zahl der Teilnehmer an den von der BA geför-
derten beruflichen Bildungsprogrammen er-
heblich zurückgegangen: auf 109 376 Ende 
1977. Entsprechend hat sich die Anzahl der 
Empfänger von Unterhaltsgeld bei Vollzeit-
maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 
drastisch vermindert: vom 117 888 (1975) auf 
64 081 (1977).
Die starke Verringerung der Teilnehmerzah-
len bei der beruflichen Weiterbildung seit 
1976 steht den Erfordernissen einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik in Zeiten hoher Arbeits-
losigkeit und ständiger Veränderungen der 
Beschäftigungsstrukturen entgegen. Wie die 
BA feststellt, ging die „Entlastungswirkung 
der Vollzeitmaßnahmen ... im Sinne einer 
Minderung der Arbeitslosenzahl ... deshalb 
1976 auf 78 000 Personen zurück. 1977 trat er-
neut eine starke Abnahme der Entlastungs-
wirkung ein" (auf 56 000 Personen).
Wie Untersuchungen des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) deutlich 
zeigen, sind die beschäftigungs- und arbeits-

marktpolitischen Ergebnisse der beruflichen 
Weiterbildung insgesamt positiv einzuschät- 
zen 7).

6) Überlegungen II zu einer vorausschauenden Ar- 
beitsmarktpolitik, a. a. O., S. 89.

7) Überlegungen II zu einer vorausschauenden 
Arbeitsmarktpolitik, a. a. O., S. 91.

— Die bei weitem überwiegende Mehrzahl 
der Weiterbildungsteilnehmer beenden die 
Ausbildung erfolgreich. Allerdings ist hierbei 
nach Bildungs- und Ausbildungsniveau der 
Teilnehmer zu unterscheiden. Zwischen 20 
und 25 Prozent der Personen ohne Volks-
schulabschluß, ohne abgeschlossene Lehr- 
bzw. Anlernausbildung sowie ohne Berufsaus-
bildung erreichten den Abschluß nicht.
— Von der generellen Behauptung einer Wei-
terbildung am Bedarf vorbei kann keine Rede 
sein: Eher umgekehrt ist die berufliche Ver-
wertbarkeit der Weiterbildung außergewöhn-
lich hoch einzuschätzen. Zum Beispiel haben 
die Teilnehmer an Handwerkermeister- und 
Technikerlehrgängen, von denen vorher drei 
Viertel Arbeiter waren, zum überwiegenden 
Teil ihren beruflichen Status verbessern kön-
nen. Besonders deutlich ist die berufliche 
Qualifizierung bei ehemals un- und angelern-
ten Teilnehmern an Umschulungsmaßnah-
men.
— Deutlich ist vor allem die Verbesserung 
der Wiedereingliederungschancen von Ar-
beitslosen nach erfolgreicher Teilnahme an 
derartigen Weiterbildungsmaßnahmen. Erfah-
rungsgemäß können etwa die Hälfte der Wei-
terbildungsteilnehmer innerhalb eines Jahres 
mit der Wiederbeschäftigung rechnen, jedoch 
nur etwa ein Drittel der Nicht-Teilnehmer.
— Von allen Personen, die zwischen dem 
1. Juli 1975 und dem 30. September 1976 eine 
berufliche Weiterbildungsmaßnahme abge-
schlossen haben, waren Ende September 1976 
nur 8 Prozent arbeitslos. Dabei betrug der 
Anteil der Arbeitslosen vor der Teilnahme an 
der Weiterbildung etwa ein Drittel. Teilneh-
mer an Maßnahmen der beruflichen Einarbei-
tung sind in den seltensten Fällen nach Ab-
schluß der Maßnahmen arbeitslos, Umschüler 
in gewerbliche Berufe in geringerem Umfang 
als in Angestelltenberufe. Weiterbildungs-
maßnahmen in Tätigkeiten für die oder unter-
halb der Facharbeiterebene tragen in beson-
derem Ausmaß zum Abbau der Arbeitslosig-
keit bei.
— Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen, daß ein erhebliches In-
teresse der Arbeitslosen — auch der Schwer-
vermittelbaren — an einer beruflichen Wei-



terbildung besteht. Hieraus ist die Schlußfol-
gerung zu ziehen, daß „auf vielen Qualifikati-
onsebenen durchaus Möglichkeiten bestehen, 
um die Maßnahmen zur beruflichen Fortbil-
dung oder Umschulung stark auszuweiten, 
und so einerseits die Wiedereingliederungs-
chancen erheblich zu verbessern, anderer-
seits den Arbeitsmarkt quantitativ und quali-
tativ zu 8entlasten" ).
— Auch die Mitte 1978 veröffentlichte Infra-
test-Untersuchung zeigt deutlich die Notwen-
digkeit und hohe Bereitsc

9
haft der Arbeitslosen 

zur beruflichen Weiterbildung ).
In den letzten Monaten ist offensichtlich wie-
der eine Zunahme der Teilnehmer an den von 
der BA geförderten beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu beobachten. Danach sind 
die Eintritte in berufliche Weiterbildungsmaß-
nahmen insgesamt zwischen dem 1. Halbjahr 
1977 und dem 1. Halbjahr 1978 um etwa 30 
Prozent gestiegen. Hervorzuheben ist hierbei 
vor allem, daß dieser Anstieg für Frauen be-
trächtlich höher ausgefallen ist als für Män-
ner. Weibliche Arbeitnehmer waren von An-
fang an bei den von der BA geförderten beruf-
lichen Weiterbildungsmaßnahmen bei weitem 
unterrepräsentiert. Bei einer Beurteilung des 
überdurchschnittlichen Anstiegs der Eintritte 
von Frauen in berufliche Weiterbildungsmaß-
nahmen ist allerdings deren niedriges Aus-
gangsniveau zu berücksichtigen.
Da die Verschärfung der Zugangsbedingungen 
sowie die Beschränkung des Unterhaltsgelds 
vor allem für arbeitsmarktpolitisch lediglich 
„zweckmäßige" Aufstiegsfortbildung Arbeits-

lose, von Arbeitslosigkeit bedrohte, sowie ge-
ring qualifizierte Arbeitnehmer begünstigt, 
haben die Anteile dieser Personenkreise an 
den beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, 
an denen sie vorher bei weitem unterreprä-
sentiert waren, erheblich zugenommen.

Trotz besonderer Informations- und Bera-
tungshilfen von Seiten der BA im Rahmen ih-
res Aktionsprogramms „Berufliche Bildung 
und Beschäftigungslage" konnten die berufli-
chen Weiterbildungsmaßnahmen, abgesehen 
von ihrem generell unzureichenden Volumen, 
bisher folgende besonders gefährdete Arbeit-
nehmergruppen keinesfalls in ausreichendem 
Maße erfassen:
— Jugendliche, die für eine Berufsausbildung 
nicht in Betracht kommen;
— Frauen, die erstmalig oder erneut in das Er-
werbsleben eintreten wollen;
— ältere Arbeitnehmer, die einer dauerhaften 
beruflichen Eingliederung bedürfen;
— Angehörige bestimmter Teilarbeitsmärkte, 
die von strukturellen Ungleichgewichten des 
Arbeitsmarktes besonders betroffen sind.

Dringend erforderlich ist daher neben der Auf-
hebung der finanziellen und sonstigen Be-
schränkungen der Teilnahme an von der BA 
geförderten beruflichen Weiterbildungsmaß-
nahmen im Rahmen des Haushaltsstrukturge-
setzes von Ende 1975 die inhaltliche, zeitliche 
und regionale Anpassung der Weiterbildungs-
maßnahmen an die besonderen Erfordernisse 
der bisher immer noch benachteiligten Perso-
nengruppen.

IV. Bewertung der Arbeitsmarktpolitik
Bei einer Bewertung dieser arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen sollen keinesfalls die Gren-
zen des Arbeitsförderungsgesetzes als rechtli-
che Grundlage für die Arbeitsmarktpolitik 
verkannt werden. Jedoch legt die Erfahrung in 
der seit 1974 anhaltenden Beschäftigungskrise 
den Schluß nahe, daß das verfügbare arbeits-
marktpolitische Instrumentarium nicht aus-

reichend entwickelt und genutzt wird, um 
den in den §§ 1 und 2 AFG niedergelegten Ziel-
setzungen hinreichend Rechnung zu tragen: die 
Erzielung und Aufrechterhaltung eines hohen 
Beschäftigungsstandes sowie die ständige 
Verbesserung der Beschäftigungsstrukturen.
Geringer Stellenwert der Arbeitsmarktpolitik 
Zunächst ist ein erhebliches Mißverhältnis des 
Volumens der direkt beschäftigungswirksa-
men Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik zu 
den nur indirekt beschäftigungsfördernden 
Maßnahmen der Konjunktur-, Struktur- und 
Finanzpolitik festzustellen.
— So erreichten die öffentlichen Konjunktur- 
und Infrastrukturprogramme in der Bundesre-
publik vom Februar 1974 bis August 1975 — 
dem Höhepunkt der Wirtschaftsrezession — 

8) H. Hofbauer, Teilnehmer an beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen und ihre Beschäftigungschancen, 
in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, Heft 4, 1977, S. 469 ff.
9) Motivation von Arbeitssuchenden, Hemmnisse 
für die Einstellung von Arbeitslosen, Effektivität 
von Vermittlung und Beratung, Fortbildungs- und 
Mobilitätsbereitscbaft von Beschäftigten, Infratest 
Sozial- und Wirtschaftsforschung, Dr. W. Sörgel, 
im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und So-
zialordnung, München, Juni 1978.



ein Volumen von 17 Mrd. DM. Nach Angaben 
des Bundesfinanzministers ist hierdurch eine 
zusätzliche Nachfrage nach Investitionsgütern 
von 30 Mrd. DM entstanden. Die davon ausge-
gangenen Sekundäreffekte der Nachfrage- und 
Einkommenssteigerungen werden auf insge-
samt 50 Mrd. DM beziffert. Dadurch sind pro 
Jahr etwa 235 000 Arbeitsplätze neu geschaf-
fen bzw. gesichert worden 10 ).

10) Vgl. Überlegungen II zu einer vorausschauen-
den Arbeitsmarktpolitik, a. a. O., S. 30.
11) 5. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", 
Bundestagsdrucksache 7/4742, S. 8.
12) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Ge-
fahr steigender Arbeitslosigkeit durch die bisheri-
gen Konjunkturprogramme nicht gebannt, in: DIW- 
Wochenbericht, Nr. 2/78 vom 12. 1. 1978.

— Für die Maßnahmen zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur wurden in dem 
Zeitraum 1972—1976 öffentliche Hilfen für ge-
werbliche Investitionen von etwa 10 Mrd. DM 
pro Jahr zur Verfügung gestellt. Das hier-
durch den Angaben der Unternehmen zufolge 
in den Anträgen auf öffentliche Unterstützung 
geschaffene bzw. gesicherte Angebot an Ar-
beitsplätzen wird für den ges

11
amten Zeitraum 

mit etwa 460 000 angegeben ).

Nach Untersuchungen des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung werden die Beschäf-
tigungswirkungen des im Frühjahr 1977 ver-
abschiedeten mittelfristigen öffentlichen Inve-
stitionsprogramms sowie aller 1977 beschlos-
senen Steuerentlastungsprogramme mit einer 
Nachfragewirkung von insgesamt 25 Mrd. DM 
1978 auf zwischen 144 000 und 200 000 ge-
schätzt 12 ).
— Für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen stan-
den von 1975 bis einschließlich 1977 aus dem 
Haushalt der BA sowie aus beschäftigungspo-
litischen Programmen der Bundesregierung ins-
gesamt nur etwa 2,6 Mrd. DM zur Verfügung. 
Nach Schätzungen des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung wurden hierdurch 
etwa 190 000 Arbeitsplätze gesichert bzw. ge-
schaffen.

Verlagerung der Schwerpunkte der Arbeits-
marktpolitik

Die Schwerpunktsetzung bei den verfügbaren 
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zeigt in 
der derzeitigen Beschäftigungskrise eine deut-
liche Verlagerung zurück zu den finanziellen 
Ausgleichsleistungen im Falle der Arbeitslo-
sigkeit und Unterbeschäftigung zu Lasten der 
Maßnahmen einer aktiven vorbeugenden Ar-
beitsmarktpolitik durch berufliche Qualifizie- 

rungs- und Anpassungsmaßnahmen. Während 
diese Maßnahmen nach ihrer rechtlichen Auf-
wertung im AFG 1969 bis zur Verabschiedung 
des Haushaltsstrukturgesetzes Ende 1975 ab-
solut wie auch relativ nach Leistungsempfän-
gern und Ausgaben der BA beträchtlich zuge-
nommen haben, sind sie seit 1976 erheblich 
eingeschränkt worden. Erst in jüngster Zeit 
nehmen sie wieder geringfügig zu.

Diese Verlagerungen in der Schwerpunktset-
zung der Arbeitsmarktpolitik werden durch 
den verstärkten Einsatz von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen und den Maßnahmen zur 
Förderung der Arbeitsaufnahme zwar abge-
mildert, nicht jedoch grundsätzlich korri-
giert.
Stark angestiegen sind sowohl absolut wie 
auch relativ die finanziellen Kompensations-
leistungen im Falle von Arbeitslosigkeit und 
Unterbeschäftigung. Neben den Leistungen für 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Kon-
kursausfallgeld gehört hierzu auch das Kurz-
arbeitergeld. Dies ist arbeitsmarktpolitisch 
allerdings anders zu bewerten als die zuvor 
genannten finanziellen Ausgleichsleistungen 
im Falle von Arbeitslosigkeit. Durch den ver-
stärkten Rückgriff auf das Instrument des Kurz-
arbeitergeldes kann zumindest für eine be-
grenzte Zeit Entlassung und Arbeitslosigkeit 
verhindert werden. Hält die Arbeitslosigkeit 
jedoch längere Zeit auf hohem Niveau an, wie 
dies in der Beschäftigungskrise seit 1974 der 
Fall ist, so kann auch das Instrument des Kurz- 
aibeitergeldes nicht dauerhaft gegen notwen-
dige Entlassungen schützen.

Im AFG sind die Vorschriften über das Kurz-
arbeitergeld im Rahmen der Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen vor den Leistun-
gen an Arbeitslose aufgenommen. Damit sol-
len Arbeitnehmer bei unvermeidbarem vor-
übergehendem Arbeits- bzw. Entgeltausfall 
nicht entlassen und damit arbeitslos werden. 
Den Betrieben sollen die eingearbeiteten Ar-
beitskräfte möglichst erhalten bleiben. Zu Be-
ginn der Beschäftigungskrise 1974 und 1975 ist 
erheblicher Gebrauch von dem Instrument des 
Kurzarbeitergeldes gemacht worden, wobei 
die bis dahin nur in wenigen Ausnahmefällen 
bestehende Möglichkeit zur Ausweitung der 
Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf maxi-
mal zwei Jahre erweitert wurde. Mit anhalten-
der Dauer der Arbeitslosigkeit ist die Bedeu-
tung der Kurzarbeit jedoch wieder zurückge-
gangen.

Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit 
geht jedoch auch der Anteil der Empfänger von 



Arbeitslosengeld erheblich zurück: von 706 680 
im Jahre 1975 (bei einer Gesamtzahl der Ar-
beitslosen von 1 078 300) auf 615 325 im Jahre 
1976 (Gesamtzahl der Arbeitslosen 1 060 336) 
und auf 557 271 im Jahre 1977 (Gesamtzahl der 
Arbeitslosen 1 029 995). Umgekehrt nahm die 
Anzahl der Empfänger von Arbeitslosenhilfe 
(bei Erschöpfung oder Nichtbestehen eines 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld und Nach-
weis finanzieller Bedürftigkeit) zu: von 40 127 
im Jahre 1974 auf 164 476 im Jahre 1976; 
sie ging jedoch im Jahre 1977 wieder 
leicht zurück auf 163 390. Demgemäß weist 
die Anzahl der Leistungsempfänger von Ar-
beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe insge-
samt eine rückläufige Tendenz auf. Darin 
kommt die zunehmende Erschöpfung des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld infolge des er-
heblichen Anstiegs der längerfristig Arbeits-
losen (über ein Jahr) zum Ausdruck.
Neben dem Rückschritt bei einem wesentli-
chen Teilbereich der Maßnahmen der aktiven 
vorbeugenden Arbeitsmarktpolitik ist mithin 
auch eine Einschränkung bei den finanziellen 
Ausgleichsleistungen festzustellen — sei es, 
daß Arbeitslose nach länger andauernder Ar-
beitslosigkeit auf die niedrigeren Leistungen 
der Arbeitslosenhilfe (58 Prozent des Netto-
einkommens gegenüber 68 Prozent des Netto-
einkommens beim Arbeitslosengeld) verwie-
sen werden, oder sei es, daß sie infolge man-
gelnder finanzieller Bedürftigkeit überhaupt 
keine Leistungen aus der Arbeitslosenversi-
cherung mehr erhalten.
Diese Schwerpunktverlagerung in der Arbeits-
marktpolitik ist vor dem Hintergrund der an-
haltend hohen Arbeitslosigkeit auch unter Ko-
stenerwägungen nicht zu rechtfertigen: Wie 
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung zeigen, betragen die Auf-
wendungen der BA für jeden arbeitslosen 
Empfänger von Unterstützungsleistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung im Jahr durch-
schnittlich etwa 12 700 DM (1977). Hinzuzu-
rechnen sind noch zwischen 6 000 und 7 000 
DM an Ausfällen von Beiträgen direkter und 
indirekter Steuern sowie zum Sozialversiche-
rungssystem. Nicht einbezogen in diese Rech-
nung sind die individuellen und gesamtwirt-
schaftlichen Einkommenseinbußen: für Emp-
fänger von Arbeitslosengeld 32 Prozent, für 
Empfänger von Arbeitslosenhilfe 42 Prozent 
sowie der gesamte Einkommensausfall für die 
zunehmende Anzahl jener Arbeitslosen, die in-
folge langfristiger Arbeitslosigkeit überhaupt 
keine Ansprüche auf Arbeitslosenunterstüt-
zung geltend machen können.

Die Aufwendungen der BA für die Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind 
nicht viel höher als für Leistungen der Ar-
beitslosenunterstützung. Für die Förderung 
der beruflichen Umschulung und Fortbildung 
entstehen der BA durchschnittliche Kosten für 
Unterhaltsgeld und Zuschüsse von etwa 18 000 
DM pro Person und Jahr. Die Schätzungen der 
Kosten für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
schwanken zwischen 20 000 und 29 000 DM 
pro Jahr und gefördertem Arbeitnehmer — je 
nach der Arbeitsintensität der Projekte, die 
erfahrungsgemäß im Baubereich erheblich 
niedriger ist als im Büro- und Verwaltungsbe-
reich sowie bei den sozialen Diensten. Bei ei-
ner Bewertung dieser Kosten und deren Ver-
gleich mit den Kosten für die Arbeitslosigkeit 
sind auch die gesamtwirtschaftlichen Nachfra-
gewirkungen der gesicherten bzw. verbesser-
ten Einkommen nach erfolgreicher beruflicher 
Weiterbildung oder Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozeß zu berücksichtigen.

Verschärfung der .zumutbaren' Tätigkeit für 
Arbeitslose

Einen weiteren erheblichen Rückschritt in der 
Arbeitsmarktpolitik bedeutet die Verschär-
fung der Bedingungen für die .Zumutbarkeit' 
der von Arbeitslosen anzunehmenden Be-
schäftigung — mit der drohenden Sperrung 
des Arbeitslosengeldes bei Ablehnung einer 
vom Arbeitsamt zugewiesenen Tätigkeit. Dies 
wurde ebenfalls durch das Ende 1975 verab-
schiedete Haushaltsstrukturgesetz in das AFG 
eingefügt (§ 103 1 a AFG). Danach können 
dem Arbeitslosen Beschäftigungen zugewie-
sen werden, die
— nicht der bisherigen Tätigkeit des Arbeits-
losen entsprechen und nach der Rechtspre-
chung auch einen beruflichen Abstieg bedeu-
ten können;
— einen weiteren Weg vom Wohnort des Ar-
beitslosen erfordern, wobei nicht nur Tages-
pendeln, sondern Wochenpendeln und in Ein-
zelfällen auch die Notwendigkeit zu einem 
Umzug eingeschlossen sind;
— ungünstigere Arbeitsbedingungen insbe-
sondere hinsichtlich der Entlohnung sowie der 
Arbeitszeit aufweisen.
Diese Bedingungen für die .Zumutbarkeit' ei-
ner vom Arbeitslosen anzunehmenden Be-
schäftigung wurden in einer im August 1978 
von der BA an die Arbeitsämter zur einheitli-

13) Vgl. Überlegungen II zu einer vorausschauen-
den Arbeitsmarktpolitik, a. a. O., S. 35 ff. 



chen Anwendung dieser Vorschriften heraus-
gegebenen Dienstanweisung weiter ver-
schärft. Dieser Runderlaß der BA ist in der Öf-
fentlichkeit auf erhebliche Kritik gestoßen, 
vor allem die darin festgeschriebene Möglich-
keit einer beruflichen Herabstufung ohne Be-
grenzung nach unten, wenn sich die Bemühun-
gen der Arbeitsämter um eine Vermittlung in 
eine Tätigkeit auf gleichem Qualifikationsni-
veau der bisherigen Beschäftigung des Ar-
beitslosen nach grundsätzlich längstens sechs 
Monaten als erfolglos erweisen; sowie der 
Zwang zu einem Umzug zur Aufnahme 
einer Dauerbeschäftigung an einem anderen 
Ort, wenn der Arbeitslose in der Nähe seines 
bisherigen Wohnortes innerhalb eines Jahres 
nicht vermittelt werden kann, wobei Ausnah-
men nur unter sehr beschränkten Bedingun-
gen zugelassen werden.
Diese Verschärfung der .Zumutbarkeit" ist ein 
weiterer Schritt zur Rückentwicklung der Ar-
beitsmarktpolitik: Hiermit wird nicht nur den 
1969 eingeleiteten Bemühungen zur Verhü-
tung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäfti-
gung durch vorbeugende berufliche Qualifi-
zierung und Anpassung sowie den Zielsetzun-
gen einer aktiven Sanierung strukturschwa-
cher Gebiete im Rahmen der Regionalpolitik 
entgegengewirkt. Darüber hinaus kann eine 
Einschränkung der finanziellen Ausgleichs-
leistungen für Arbeitslose eingeleitet werden. 
Dies widerspricht elementaren sozialpoliti-
schen Grundsätzen, denen zufolge denjenigen, 
die durch nicht von ihnen zu verantwortende 
wirtschaftliche Bedingungen ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, wenigstens ein Mindestmaß 
an finanzieller Sicherheit zu gewährleisten ist. 
Darüber hinaus haben Arbeitslose durch ihre 
eigenen Beitragszahlungen in das System der 
Arbeitslosenversicherung ihre Ansprüche auf 
Unterstützungsleistungen im Falle der Ar-
beitslosigkeit rechtmäßig erworben. Zudem ist 

es eine in Theorie und Praxis anerkannte und 
bekannte Tatsache, daß die Arbeitslosenversi-
cherung zu den finanzpolitischen Stabilisato-
ren gehört: In Zeiten der Vollbeschäftigung 
werden Einkommensbestandteile (Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung) abgeschöpft, die 
bei Unterbeschäftigung in Form von Arbeits-
losenunterstützung die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage erhöhen.
Insgesamt bedeutet diese Verschärfung der 
.Zumutbarkeit' bei Aufnahme einer Tätigkeit 
für Arbeitslose eine Fortsetzung der in der Öf-
fentlichkeit hochgespielten Kampagne zur Dif-
famierung der Arbeitslosen. Gemäß den 
grundlegenden Gedankengängen der neoklas-
sischen Wirtschaftstheorien werden danach 
die Ursachen für die anhaltend hohe Arbeits-
losigkeit in den angeblich zu hohen Kosten 
und Ansprüchen des .Faktors Arbeit' — mit-
hin bei den Arbeitslosen selbst — gesehen.
Entsprechend gilt als Patentrezept zur Wie-
derherstellung der Vollbeschäftigung die Sen-
kung der Arbeitskosten. In diese Richtung zie-
len nicht nur die unablässigen Appelle von 
Seiten der Arbeitgeber und ihnen nahestehen-
den Wissenschaftlern nach Mäßigung bei den 
Lohnforderungen. In diesen Zusammenhang 
gehören gleichermaßen die unüberhörbaren 
Anschuldigungen, Arbeitslose zögen es vor, 
Arbeitslosenunterstützung zu beziehen, an-
stelle sich ernsthaft um die Aufnahme einer 
neuen Beschäftigung zu bemühen. Diese Art 
der Diffamierung wird auf wissenschaftlicher 
und politischer Ebene in verschiedenen Va-
rianten vertreten — für Arbeitslose insgesamt 
sowie insbesondere für benachteiligte Arbeit-
nehmergruppen, vor allem im Hinblick auf Ju-
gendliche, Frauen, Ältere. Im Rahmen dieses 
Beitrags ist es nicht möglich, die hierzu beste-
henden Argumente und Gegenargumente auf-
zuführen. Dies ist bereits 
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an verschiedenen 

anderen Stellen ausführlich geschehen ).

V. Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik
Diese gefährlichen Entwicklungstendenzen in 
der Arbeitsmarktpolitik müssen umgehend 
aufgehalten und umgekehrt werden, soll die 
Arbeitsmarktpolitik ihrem Auftrag, wie er in 
den Zielen des AFG festgelegt ist, gerecht 
werden. Einen Ansatzpunkt hierfür bieten die 
Ergebnisse der im Auftrag des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung durchge-
führten Untersuchung über die .Motivation 
von Arbeitssuchenden, Hemmnisse für die 
Einstellung von Arbeitslosen, Effektivität von 

Vermittlung und Beratung, For
15

tbildungs- und 
Mobilitätsbereitschaft von Beschäftigten  15).

14) Vgl. G. Bäcker, U. Engelen-Kefer, H. Seifert, 
Beschäftigungskrise im Blickfeld neoklassischer 
Modelltheorien. Kritische Bemerkungen zu der Un-
tersuchung von R. Soltwedel und D. Spinanger: 
„Beschäftigungsprobleme in Industriestaaten“ und 
alternative Erklärungssätze, in: Mitteilungen aus 
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Heft 4, 
1977, S. 506 ff.
15) Motivation von Arbeitssuchenden, Hemmnisse 
für die Einstellung von Arbeitslosen, Effektivität 



In dieser von Infratest durchgeführten Unter-
suchung werden die o. a. Vorurteile gegen die 
Arbeitslosen deutlich widerlegt. Zudem wer-
den wesentliche Schwachstellen der Arbeits-
marktpolitik deutlich gemacht, die Ansatz-
punkte für die dringend erforderliche Trend-
umkehr in der Arbeitsmarktpolitik aufzeigen. 
Hervorzuheben sind hierbei insbesondere:
— Das Kernproblem der anhaltend hohen Ar-
beitslosigkeit liegt in dem generellen Defizit 
an Arbeitsplätzen, zu dessen Behebung die Ar-
beitsmarktpolitik durch Verbesserung und Er-
weiterung der Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men beitragen sollte.
— Wesentliche Mängel bestehen bei der Ar-
beitsvermittlung, wobei vor allem auf die un-
zureichenden Informationen der Arbeitsver-
mittler über Zahl und Qualität offener Stellen 
sowie verfügbarer Ausbildungsplätze hinge-
wiesen wird. Darüber hinaus stellt die Unter-
suchung fest, daß teilweise erhebliche Vorur-
teile bei Personalleitern gegenüber der Ein-
stellung der vom Arbeitsamt zugewiesenen 
Arbeitslosen bestehen. Erforderlich ist daher 
eine bessere Information und Kooperation 
zwischen Arbeitsvermittler und Unternehmen. 
Die Arbeitsvermittler müssen daher ihre Au-
ßendiensttätigkeit — mithin die direkten Kon-
takte mit den Unternehmen — erheblich aus-
weiten. Dabei kommt es nicht nur darauf an, 
die Arbeitslosen zu mehr Flexibilität bei der 
Annahme verfügbarer Tätigkeiten zu veran-
lassen. Auch umgekehrt sind die Vorurteile in 
den Unternehmen gegenüber Arbeitslosen ab-
zubauen und die Arbeitsmöglichkeiten stärker 
an die Erfordernisse der verfügbaren Arbeits-
kräfte anzupassen. Dies gilt vor allem für die 
Wiedereingliederung der zunehmend von lang-
anhaltender Arbeitslosigkeit betroffenen Pro-
blemgruppen: Frauen, Ältere und Behinderte. 
Nur wenn auch von Seiten der Unternehmen 
bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen, Ar-
beitsanforderungen und Arbeitszeit größere 
Anpassungsbereitschaft aufgewiesen wird, 
kann die ständige Verschlechterung in der 
Struktur der Arbeitslosen und damit die Ver-

von Vermittlung und Beratung, Fortbildungs- und 
Mobilitätsbereitschaft von Beschäftigten, a. a. O.
16) Vorschläge des DGB zur Wiederherstellung der 
Vollbeschäftigung, DGB, Düsseldorf, Juli 1977. 

ringerung der Chancen zur beruflichen Wie-
dereingliederung dieser Personengruppen auf-
gehalten und zu einem nachhaltigen Abbau 
der Arbeitslosigkeit beigetragen werden.
— Eindeutig zeigen die Ergebnisse dieser Stu-
die die Notwendigkeit zu einer Ausweitung 
und Verbesserung der beruflichen Qualifizie- 
rungs- und Anpassungsmaßnahmen. Notwen-
dig ist es daher, die diesbezüglichen Beschrän-
kungen hinsichtlich der Zulassungsbedingun-
gen sowie der Unterhaltsgeldleistungen im 
Rahmen des Haushaltsstrukturgesetzes Ende 
1975 umgehend rückgängig zu machen Darüber 
hinaus sind diese Maßnahmen stärker auf die 
Erfordernisse der arbeitsmarktpolitischen Pro-
blemgruppen anzupassen. Hierzu könnten sich 
zusätzliche Leistungen der Arbeitsämter zur 
besseren Information der Arbeitslosen über 
mögliche Weiterbildungsangebote sowie Vor-
bereitungsmaßnahmen zur Erleichterung der 
Teilnahme an derartigen Weiterbildungspro-
grammen als nützlich erweisen. Hierbei ist je-
doch zu verhindern, daß durch derartige Infor- 
mations- und Vorbereitungsmaßnahmen nicht 
lediglich Druck auf Arbeitslose zur Annahme 
und Anpassung an eine minder qualifizierte 
Tätigkeit ausgeübt wird sowie erforderliche 
Mindestqualitätsstandards der Weiterbil-
dungsprogramme nicht eingehalten werden.

Eine derartige Verbesserung der Arbeits-
marktpolitik wird jedoch in ihrer Wirksam-
keit beim Abbau der hohen Arbeitslosigkeit 
eng begrenzt sein, wenn sie nicht durch eine 
gleichgerichtete Neuorientierung in den übri-
gen beschäftigungswirksamen Maßnahmenbe-
reichen 16)  ergänzt wird. Erforderlich hierzu 
ist vor allem
— die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rah-
men der globalen und strukturellen Wirt-
schaftspolitik sowie der Finanzpolitik;
— die Berücksichtigung der beschäftigungspo-
litischen Erfordernisse bei der Unternehmens-
politik und hier wiederum vor allem bei den 
Entscheidungen über Rationalisierung und 
Produktivitätssteigerungen;
— die Nutzung eines Teils der Produktivitäts-
fortschritte zur Humanisierung des Arbeitsle-
bens durch Verkürzung der Lebens-, Jahres-, 
Wochen- und Tagesarbeitszeit.



Rüdiger Voigt

Soziale Sicherung zwischen Anpassung 
und Strukturreform

Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland wird in der ganzen Welt als ei-
nes der umfassendsten und tragfähigsten Sy-
steme zur Sozialen Sicherung angesehen. 
Grundidee dieser Sozialen Sicherung ist die 
Vorstellung, daß jedermann auch dann noch 
ein menschenwürdiges Leben führen können 
soll, wenn er durch Alter, Krankheit, Invalidi-
tät oder Arbeitslosigkeit nicht mehr selbst in 
der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen. Staatliche Renten-, Kranken-, Unfall- 
und Arbeitslosenversicherung erfassen in 
Verbindung mit Kindergeld und Wohngeld 
nahezu jeden denkbaren Fall sozialer Not. 
Daneben bestehen — teils alternativ, teils er-
gänzend — zahlreiche private Versicherun-
gen. Reicht dies alles nicht aus, so hat 
schlie

1
ßlich jeder Hilfebedürftige immer noch 

einen Anspruch auf Sozialhilfe ). Damit fin-
det die staatsbürgerliche Solidarität in unse-
rem sozialen Gemei

2
nwesen ihren höchsten 

Ausdruck ).
Breite Bevölkerungsschichten sind somit ge-
genüber den Lebensrisiken, die alle treffen 
können, in hohem Maße gesichert3). Haben 
wir damit nun endlich den Zeitpunkt erreicht, 
in dem wir die „Früchte der Industrialisie-
rung" ernten können? 4) Ist damit nach einer 
Phase menschenfeindlicher, wirtschaftlicher 
und technologischer Entwicklung das „Zeital-
ter der Menschenwürde" angebrochen? Und 
wenn dies so ist, wie lange werden wir uns 
noch ein solch kostspieliges „soziales Netz" 
leisten können? Auf der anderen Seite: Wird 
unser Sozialleistungssystem zur „sozialen 
Hängematte", in der sich immer mehr Ar-
beitsunwillige ausruhen, für die dann immer *

1) § 4 Abs. 1 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. 12. 1976 
(BGBl. I S. 289).
2) Vgl. Harry Rohwer-Kahlmann, Grundgesetzlicher 
Eigentumsschutz für Sozialleistungen auch in der 
Rezession, in: Aus Politik und Zeitgeschichte
B 48/75, S. 13 ff.
3) So der damalige Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, Walter Arendt, im Vorwort zu der 
von ihm herausgegebenen „Übersicht über die so-
ziale Sicherung", Bonn 1975®, S. 5.
4) Wilfried Schreiber, Um die soziale Sicherheit, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/73, S. 3 ff. (3).

weniger Berufstätige finanziell aufkommen 
müssen? Die Kontroverse um Umfang und In-
halt der Sozialen Sicherung wird nicht mehr 
länger nur zwischen Regierung und Opposi-
tion und innerhalb der politischen Parteien 



ausgetragen, sondern sie reicht tief in den Be-
reich der Gewerkschaften und Verbände hin-
ein und erfaßt allmählich auch die Bevölke-
rung selbst.

Angesichts einer unverändert hohen Zahl von 
Arbeitslosen in der Bundesrepublik und der 
Existenz wirtschaftlicher und sozialer Not 
nicht nur in den Randgruppen der Bevölke-
rung 5) muß die Lückenlosigkeit des „sozialen 
Netzes" skeptisch beurteilt werden. Der opti-
mistische Eindruck, das staatliche Soziallei- 
stungssystem brauche nur durch Gewährung 
neuer Leistungen oder durch die Einbezie-
hung weiterer Gruppen der Bevölkerung wei-
terentwickelt zu werden, erscheint rückblik- 

kend als Ausdruck einer Euphorie des unge-
hemmten Wirtschaftswachstums. Dieser Ein-
druck mußte sich schon deshalb als falsch er-
weisen, weil das System der Sozialen Siche-
rung weder organisch gewachsen ist 6) noch 
der Sozialpolitik der verschiedenen Bundesre-
gierungen ein erkennbar einheitliches und 
konsequentes Konzept zugrunde gelegen hat. 
Zwar mangelte es nicht an weitreichenden so-
zialreformerischen Vorstellungen 7). Aber ge-
rade die Sozialpolitik ist über das im Rahmen 
der praktischen Politik übliche (und notwen-
dige) Maß an Kompromissen und Rücksicht-
nahmen auf Sonderinteressen hinaus durch 
„Wahlgeschenke" und andere sachfremde 
Motive bestimmt worden.

I. Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik

1. Ursprung und Tendenzen 
der Sozialpolitik

Sozialpolitik ist vom Ursprung her kein syste-
matischer, sondern ein historischer Begriff, 
der sich aus drei gänzlich heterogenen, also 
in sich widersprüchlichen Entwicklungslinien 
herleiten läßt8). Eine dieser Linien ergibt 
sich aus den Besonderheiten des (früh-)kapi- 
talistischen Wirtschaftssystems. Die Verelen-
dung großer Teile der Bevölkerung im Gefol-
ge der Industrialisierung sowie die un-
menschlichen Lebensbedingungen der Arbei-
ter und ihrer Familien wurden allmählich zu 
einer Bedrohung für die innere Stabilität des 
staatlichen und gesellschaftlichen Systems. 
Eine Sozialpolitik, die zumindest versuchte, 
die durch Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit 
und Invalidität verursachte Not zu lindern, 
war daher nicht nur Folge, sondern auch Vor-
aussetzung der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Dieser Komplex wird heute insgesamt zum 
Begriff der Sozialversicherung zusammenge-
faßt. Ein weiteres Ursprungsgebiet bilden die 
Entschädigungsleistungen nach politischen 
Katastrophen (Kriegen etc.), die zu Ansprü-
chen an das Sozialprodukt führten. Dieses Ge-

5) Heiner Geißler, Die neue soziale Frage, Frei-
burg i. Br. 1976; Wolfgang Müller, Armut in der 
Wohlstandsgesellschaft, in: Blätter für deutsche 
und internationale Politik, 1969, S. 164 ff.
6) Vgl. Gerhard W. Brück/Harald Eichner, Per-
spektiven der Sozialpolitik, Göttingen 1974, S. 1.
7) Axel Murswieck, Reformen der sozialen Siche-
rung, in: Sozialwissenschaftliche Informationen für 
Unterricht und Studium (SOWI), 1978, S. 7 ff. (8).
8) Christian von Ferber, Sozialpolitik in der Wohl-
standsgesellschaft, Hamburg 1967, S. 26, 33 f.

biet umfaßt den Bereich der Sozialen Entschä-
digung. Ein dritter Entwicklungsstrang ist 
schließlich die Armenfürsorge, aus der die 
heutige Sozialhilfe entstanden ist.

a) Sozialpolitische Theoriebildung
Angesichts der Heterogenität der Entwick-
lungslinien verwundert es kaum, daß es eine 
allgemein anerkannte Lehre von der Sozialpo-
litik nicht gibt9). Es lassen sich lediglich — 
einander z. T. widersprechende — soziologi-
sche, politikwissenschaftliche, juristische und 
wirtschaftswissenschaftliche Ansätze zu ihrer 
theoretischen Behandlung erkennen. Dabei 
stehen je nach Standort des Autors und Zeit-
punkt der Erörterung Umfang, Ziele, Mitte

10

l, 
Träger, Funktionen oder auch Ursachen und 
Wirkungen im Vordergrund ). Den stärk-
sten Einfluß auf die sozialpolitische Theorie-
bildung haben zweifellos die Wirtschaftswis-
senschaften ausgeübt11 ). Das liegt nicht zu-

9) Vgl. Bernhard Badura/Peter Gross, Sozialpoliti-
sche Perspektiven, München 1976, S. 152 ff.
10) Bernhard Külp/Wilfried Schreiber (Hrsg.), So-
ziale Sicherheit, Köln/Berlin 1971, Einleitung, 
S. 11 ff.; Badura/Gross, S. 30 ff.; Ingeborg Nahnsen, 
Der systematische Ort der Sozialpolitik in den So-
zialwissenschaften, in: Külp/Schreiber, S. 94 ff.
11) Siehe hierzu: Peter Gross/Bernhard Badura, 
Sozialpolitik und soziale Dienste: Entwurf einer 
Theorie personenbezogener Dienstleistungen, in: 
Christian v. Ferber/Franz-Xaver Kaufmann (Hrsg.), 
Soziologie und Sozialpolitik, Opladen 1977, 
S. 361 ff. (361), unter Berufung auf Walter Weddin-
gen (Erdrutsch in der Wissenschaft Sozialpolitik?, 
in: Schmöllers Jahrbuch, 1967, S. 417 ff. 419), und 
Elisabeth Liefmann-Keil, ökonomische Theorie der 
Sozialpolitik, Berlin (usw.) 1961, sowie neuestens: 



letzt an der engen Verknüpfung von Sozialpo-
litik und Wirtschaftsordnung, die in dem 
Prinzip der „sozialen 12 Marktwirtschaft" ) 
zum Ausdruck kommt. Vor allem aber hat 
sich die sozialpolitische Praxis stets auf ein-
kommenspolitische Maßnahmen und deren 
ökonomi

13

sche Konsequenzen konzentriert. 
Adressat der Sozialpolitik war der zeitweilig 
erwerbsunfähige Arbeitnehmer ).
Die ökonomische Sicht der Sozialpolitik spielt 
daher in der wissenschaftlichen Diskussion 
eine besondere Rolle. Die Wirtschaftswissen-
schaften selbst haben sich freilich von der 
ausschließlich einkommenspolitischen Be-
trachtungsweise abgewandt, nachdem sie die-
se als zu einseitig erkannt hatten. Eine neue-
re Forschungsrichtung nimmt daher eine 
(theoriebezogene) Zweiteilung vor, die zu-
gleich verschiedene (praktische) Gegen-
standsbereiche markiert. Der Theorie der ge-
sellschaftlich bedingten Entstehung und Ent-
wicklung sozialpolitischer Bedürfnisse wird 
eine Theorie der Produktion sozialpolitischer 
Güter und Dienstleistungen gegenüberge-
stellt14 ). Diese Differenzierung wurde auch 
von der neuen soziologischen Forschung auf-
gegriffen, die in ähnlicher Weise zwischen 
einkommenspolit

15

ischen Maßnahmen auf der 
einen Seite und sozialen Dienstleistungen auf 
der anderen Seite unterscheidet ).

16) Vgl. Reimut Jochimsen/Knut Gutstafsson, Infra-
struktur. Grundlage der marktwirtschaftlichen Ent-
wicklung, in: Udo Ernst Simonis (Hrsg.), Infra-
struktur, Gütersloh 1977, S. 16 ff.
17) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung (Hrsg.), Sozialbericht '78, Bonn 1978, S. 70 ff.; 
Sozialbericht '76, S. 262 f. Der Anteil der Sach- und 
Dienstleistungen hat sich in den letzten zehn Jah-
ren etwa verdoppelt; vgl. Gross/Badura, S. 362 ff.; 
Brück/Eichner, S. 3; Murswieck, S. 9. Darüber hin-
aus ist zu beobachten, daß auch die Einkommens-
leistungen in zunehmendem Maße institutionenge-
steuert sind; vgl. Gross/Badura, S. 362 ff.; Badura/ 
Gross, S. 49 f.; Florian Tennstedt, Zur Ökonomisie-
rung und Verrechtlichung der Sozialpolitik, in: 
Axel Murswieck (Hrsg.), Staatliche Politik im So-
zialsektor, München 1976, S. 139 ff. (150 f.).
18) Gero Lenhardt/Claus Offe, Staatstheorie und 
Sozialpolitik. Politisch-soziologische Erklärungsan-
sätze für Funktionen und Innovationsprozesse der 
Sozialpolitik, in: v. Ferber/Kaufmann, S. 98 ff
(120 ff.).
13) Zum Versicherungsprinzip: Hans Braun, Sozia-
le Sicherung. System und Funktion, Stuttgart 
(usw.) 19732, S. 40 ff.

b) Staatliche Rationalisierungsmaßnahmen

Die Soziale Sicherung gehört gleichermaßen 
zu beiden Gegenstandsbereichen, umgreift 
diese aber bei weitem nicht vollständig. Viel-
mehr sind zur Gruppe der sozialpolitischen 
Bedürfnisse z. B. auch die Probleme der be-
trieblichen Mitbestimmung zu rechnen, wäh-
rend der Komplex der sozialpolitischen Gü-
ter- und Dienstleistungen die gesamte soziale

Martin Pfaff/Hubert Voigtländer (Hrsg.), Sozialpo-
litik im Wandel. Von der selektiven zur integrier-
ten Sozialpolitik, Bonn 1978.
12) Alfred Müller-Armack, Soziale Marktwirt-
schaft, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaf-
ten, Bd. 9, Stuttgart (usw.) 1956, S. 390 ff.
13) v. Ferber, Sozialpolitik, S. 35; vgl. Hans F. Za-
cher, Der Sozialstaat als Prozeß, in: Zeitschrift für 
die qesamte Staatswissenschaft, 1978, S. 15 ff. 
(24).
14) Hans Peter Widmaier, Sozialpolitik im Wohl-
fahrtsstaat, Reinbek 1976, S. 15 ff.
15) Vgl. Gross/Badura, S. 362; demgegenüber rech-
net Frank Pilz (Das sozialstaatliche System der 
Bundesrepublik Deutschland, München 1978, S. 80) 
die Bereitstellung sozialer Infrastruktureinrichtun-
gen nicht der Sozialpolitik, sondern der (allgemei-
nen) Gesellschaftspolitik zu.

Infrastruktur umfaßt und damit — j
16

e nach 
Definition ) — auch die Bildungs- und Kul-
turpolitik. Im Verhältnis der beiden Gegen-
standsbereiche zueinander ist als genereller 
Trend zu beobachten, daß im gesamten So-
zialleistungssystem allmählich die Geldlei-
stungen zugunsten kollektiv vorgehaltener 
und erbrachter Sachleistungen zurückge-
hen 17), worunter auch der Ausbau der So-
zialinfrastruktur zu verstehen ist. Kaufkraft-
übertragungen werden also zumindest teil-
weise durch anstaltliche Verhältnisse der Be-
ratung, Betreuung, Pflege, Heilung, Resoziali- 
sation etc. ersetzt. Auf diesem Wege wird ein 
kombinierter Steuerungs- und Einsparungsef-
fekt erzielt, da nicht nur generell die angebo-
tenen Leistungen auf dem freien Markt teurer 
bezahlt werden müßten, sondern zugleich 
auch eine wirkungsvollere Kontrolle der Ver-
wendung von Sozialeinkommen ermöglicht 
wird 18 ).

Effizienzsteigernd wirken aber auch andere 
staatliche Rationalisierungsmaßnahmen, durch 
die freilich das ursprüngliche Verhältnis 
der drei Grundprinzipien des Sozialleistungs-
systems: Versicherungs-, Versorgungs- und 
Fürsorgemaxime gegeneinander verschoben 
wird. Durch den Übergang vom Kausal- 
zum Finalprinzip, bei dem nicht mehr die Ur-
sache des Schadens, sondern seine optimal

19

e 
Beseitigung bzw. Linderung im Vordergrund 
steht, tritt die Versicherungsmaxime ) zu-
gunsten der Versorgungsmaxime zurück. Dies 
ist z. B. immer dann der Fall, wenn der Staat 
sich durch Bundeszuschüsse oder -erstattun- 



gen an der Finanzierung der Aufgaben der 
Sozialversicherungsträger beteiligt20 ). Das 
Versorgungsprinzip verstärkt im Gegensatz 
zu Versicherungs- und Fürsorgemaxime den 
Umverteilungseiiekt im Sozialleistungssy-
stem21 ), denn für gleiche Sachleistungen 
werden nach dem Einkommen gestufte Beiträ-
ge erhoben.

20) Beispiel hierfür ist das Rehabilitationsan-
gleichungsgesetz von 1974 sowie das Gesetz über 
die Sozialversicherung Behinderter. Zur Entwick-
lung der Zuweisungen aus öffentlichen Mitteln: 
Sozialbericht '78, S. 136 f. (insbesondere Ziff. 217). 
21) Gerhard W. Brück, Allgemeine Sozialpolitik, 
Köln 1977, S. 51 ff.
22) Vgl. Brück/Eichner, S. 3 f.; Hans Ryffel, Soziale 
Sicherheit in der modernen Gesellschaft. Struktu-
ren und Maßstäbe, in: Der Staat, 1970, S. 1 ff. 
(5f.).
23) Zur Entwicklung des Familienlastenausgleichs 
bis 1973: Schreiber, 1973, S. 13 ff.
24) Brück/Eichner, S. 2 f.

c) Präventive Sozialpolitik
Damit wandelt sich der Charakter der Sozial-
leistungen von der Statussicherung zur 
Grundsicherung 22 ). Während diese seit jeher 
für die gesetzliche Krankenversicherung 
kennzeichnend war, bei der für unterschiedli-
che Versicherungsbeiträge qualitativ gleiche 
Leistungen gewährt werden, sind neuere Bei-
spiele hierfür die einkommensunabhängigen 
Zahlungen im Familienlastenaus 23gleich )  
(z. B. Kindergeld) und die Aufnahme neuer 
Personenkreise in die Rentenversicherung, 
bei denen nicht sicher ist, ob sie noch mit ei-
ner einkommensgerechten Alterssicherung 
(Statussicherung) rechnen können. Gleichzei-
tig weist der Staat den Versichertengemein-
schaften dadurch den Status von Versor-
gungsträgern zu, indem er diesen zu seiner 
Entlastung zunehmend öffentliche Aufgaben 
aufbürdet. Hierzu gehört etwa die Öffnung 
der Rentenversicherung für Selbständige und 
Hausfrauen, die Übernahme vorsorge- und fa-
milienpolitischer Leistungen durch die gesetz-
liche Krankenversicherung sowie die Durch-
führung berufs- und arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen durch die Arbeitslosenversiche-
rung.
Das Versicherungsprinzip verliert aber auch 
gegenüber dem Fürsorgeprinzip an Boden, 
wie sich etwa bei der Übernahme der Rehabi-
litationsleistungen durch die gesetzliche 
Krankenversicherung zeigt24 ). Den gleichen 
Effekt hat ein weiteres staatliches Rationali-
sierungsschema, das die Effizienzsteigerung 
der Sozialpolitik durch Verstärkung vorbeu-

gender Maßnahmen zum Ziel hat. Eine solche 
präventive Sozialpolitik findet sich in Ansät-
zen nicht nur im Gesundheitssektor, z. B. bei 
vorbeugenden Reihenuntersuchungen, son-
dern gleichermaßen auch in der Bildungspoli-
tik (Vorschulerziehung etc.) und im Bereich 
des Arbeitsschutzes etwa unter dem Motto 
„Humanisierung der Arbeit". Das Interesse 
des Staates liegt hierbei in einem möglichst 
frühen und damit kostengünstigen Einsatz der 
zur Verfügung stehenden Mittel25 ). Da der 
Umfang der beispielsweise für medizinische 
Vorsorgemaßnahmen verfügbaren Finanzmit-
tel nicht zuletzt von der Entwicklung der Ko-
sten durch Arzthonorare und Krankenhaus-
pflegesätze abhängt, stellt das Krankenversi-
cherungs-Kostendämpfungsgesetz einen wich-
tigen Schritt i 26n diese Richtung dar ).

2. Sozialpolitik und Wirtschaftswachstum

Jede Neuordnung des Sozialleistungssystems 
wird allerdings durch zwei Tatsachen erheb-
lich erschwert. Zum einen ist die Sozialpolitik 
heute das zentrale Thema der Gesellschafts- 
und damit der Innenpolitik27 ). Von ihr gehen 
die stärksten Umverteilungswirkungen aus, 
so daß sozialpolitische Maßnahmen nahezu 
jedermann in seinen persönlichen Lebensver-
hältnissen betreffen. Das bedeutet aber auch, 
daß sich sowohl die Regierungs- wie die Op-
positionsparteien mit Rücksicht auf die in der 
Bundesrepublik stets unmittelbar bevorste-
henden Landtags- oder Bundestagswahlen 
kaum zu unpopulären Maßnahmen entschlie-
ßen werden. Ohne einschneidende Eingriffe in 
die Privilegien bestimmter Gruppen (wie z. B. 
Beamte und Bauern) läßt sich aber eine Revi-
sion des Gesamtkomplexes „soziale Sicher-
heit" nicht durchführen. Zum anderen haben 
einmal gewährte Vergünstigungen die Ten-
denz, auch dann noch bestehenzubleiben, 
wenn der Grund für die Leistung längst ent-
fallen ist. Sie pflegen dann als vermeintlicher 
„sozialer Besitzstand" von den Begünstigten

25) Lenhard/Offe, S. 120.
26) Gesetz zur Dämpfung der Ausgabenentwick-
lung und zur Strukturverbesserung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (Krankenversicherungs- 
Kostendämpfungsgesetz — KVKG) v. 27. 6. 1977 
(BGBl. I S. 1069); hierzu: Sozialbericht ’78, S. 26 ff.
27) Vgl. Pilz, S. 119 ff.; Viola Gräfin Bethusy-Huc, 
Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland, Tübingen 19762, S. 21 ff.; Ludwig 
Neundörfer, Soziale Sicherung — Teil der Gesell-
schaftspolitik, in: Franz Greiß/Philipp Herder- 
Dorneich/Wilhelm Weber (Hrsg.), Der Mensch im 
sozio-ökonomischen Prozeß, Berlin 1969, S. 245 ff. 



und ihren Organisationen erbittert verteidigt 
zu werden. Jede Regierung muß also bei ei-
ner Revision des Bestehenden mit dem hefti-
gen Widerstand der Betroffenen-Verbände 
rechnen.

Geht man aber davon aus, daß bereits beste-
hende Sozialleistungen auch dann nicht ange-
tastet werden, wenn die ursprünglich zu-
grunde liegende sozialpolitische Zielsetzung 
längst erreicht oder aber inzwischen überholt 
ist, dann verengt sich der Spielraum der So-
zialpolitik erheblich. Reformen lassen sich 
nur noch mit zusätzlichen Geldmitteln durch-
führen. Damit wird besonders in Zeiten sta-
gnierenden Wirtschaftswachstums das Dilem-
ma der Sozialpolitik sichtbar, nämlich die 
enge Verknüpfung mit der ökonomischen Ent-
wicklung. So trat beispielsweise mit dem 
Rentendebakel des Jahre 1976 vielen zum er-
sten Mal das Grundprinzip unseres Soziallei-
stungssystems deutlich vor Augen: Die im 
Arbeitsprozeß stehende Generation finanziert 
durch ihre Beiträge die Sozialleistungen für 
die aus dem Arbeitsleben Ausscheidenden 
(sogenannter Generationenvertrag), die wie-
derum selbst zuvor Beiträge in die Sozialver-
sicherung eingezahlt haben. Das bedeutet 
aber auch, daß jede Veränderung der wirt-
schaftlichen Lage zwangsläufig entsprechende 
Auswirkungen auf die Finanzsituation der So-
zialversicherungsträger hat.

Damit kommt in Rezessionszeiten ein großer 
Mangel unseres Sozialleistungssystems zum 
Tragen: es wurde nämlich ausschließlich für 
eine wirtschaftliche Schönwetterperiode kon-
zipiert. Dauernde Vollbeschäftigung und stän-
dig wachsendes Volkseinkommen wurden na-
hezu in jeder Phase der Sozialgesetzgebung 
als selbstverständlich vorausgesetzt. Anhal-
tende Arbeitslosigkeit und geringere Einkom-
menszuwächse der Versicherten bringen da-
her das System der Sozialen Sicherheit 
schnell in Finanzierungsprobleme, die im 
Ernstfall zumeist durch den Rückgriff auf 
Steuergelder gelöst werden. Gleichzeitig wird 
vor allem von konservativen Kritikern des 
Systems eine drastische Leistungsreduzierung 
gefordert. Charakteristisch für den unlösba-
ren Zusammenhang zwischen Sozialleistungen 
und Beitragszahlungen ist die Situation der 
Rentenversicherung. Vermindert sich bei-
spielsweise die Zahl der Beschäftigten um 
200 000, so entsteht der Rentenversicherung 
ein jährlicher Einnahmeausfall von rd. 1 Mrd. 
DM. Ein ebenso hoher finanzieller Ausfall 
muß hingenommen werden, wenn die Löhne 

und Gehälter auch nur um 1 °/o weniger stei-
gen als erwartet28 ).

28) Sozialbericht '78, S. 19.
29) Hierzu: Sozialbericht '78, S. 73 ff. Diese Sozial-
leistungsquote wird innerhalb der EG nur noch 
von den Niederlanden übertroffen und von Däne-
mark fast erreicht, alle anderen Länder haben 
niedrigere Sozialleistungsquoten; vgl. Statistisches 
Amt der EG (Hrsg.), Sozialindikatoren für die Eu-
ropäische Gemeinschaft 1960—1975, Luxemburg 
1977, S. 184/185, Tab. V/L
30) Vgl. Sozialbericht '78, S. 76 f.
31) Mit dem Sozialbudget werden alle Aufwen-
dungen für Sozialleistungen erfaßt. Vermindert um 
die direkten Arbeitgeberleistungen, die indirekten 
Leistungen und die Vermögensbildung betrug das 
Sozialbudget 1971 172,8 Mrd. DM und im Jahre 
1978 (geschätzt) 262 Mrd. DM; vgl. Sozialbericht 
'78, S. 165, Tab. f-1.
32) Die Belastung der Bürger mit Steuern und So-
zialversicherungsbeiträgen liegt 1978 (geschätzt) 
bei rd. 33,6 °/o; vgl. Sozialbericht '78, S. 316, 
Tab. IV-2.

Zugleich nehmen aber auch die Ausgaben 
sämtlicher Träger des Sozialleistungssystems 
ständig zu. Inzwischen erreicht die Sozial-
leistungsquote — also das Verhältnis von 
Sozialleistungen zum Brut
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tosozialprodukt — 
,5  0/0 ).  Pro Kopf der Bevölkerung wurden 

1978 im Durchschnitt 6 590 DM für Soziallei-
stungen aufgewendet (sogenannte Soziallei-
stungsziffer) 30 ). Und das Sozialbudget ist im 
Laufe von knapp sieben Jahren um mehr als 
das Doppelte gestiegen31). Damit stellt sich 
mit aller Dringlichkeit die Frage nach der 
künftigen Finanzierbarkeit unseres Soziallei-
stungssystems. Angesichts der Finanzkrise 
des Staates, verursacht durch die anhaltende 
Rezession, und im Hinblick auf die inzwi-
schen erreichte Grenze der finanziellen Be-
lastbarkeit der Bürger 32)  muß vorurteilslos 
darüber nachgedacht werden, welche Maß-
nahmen zur Konsolidierung des Erreichten er-
forderlich sind. Eine Neuordnung des Systems 
der Sozialen Sicherheit ist notwendig, um 
nicht das ganze aufs Spiel zu setzen. Dabei 
darf auch nicht vor der Abschaffung solcher 
Zuwendungen haltgemacht werden, die zwar 
schon lange gewährt werden, deren sozialpo-
litischer Sinn aber längst zweifelhaft gewor-
den ist.

3. Befriedungsfunktion der Sozialpolitik

Eine solche Revision des Sozialleistungssy-
stems muß jedoch auf eine wichtige staatspo-
litische Aufgabe der Sozialpolitik besondere 
Rücksicht nehmen: ihre Belriedungsfunk-



tion 33). Diese Aufgabe wurde von allen bis-
herigen Bundesregierungen — unabhängig 
von ihrer parteipolitischen Zusammensetzung 
— stets als Zentralproblem der Innenpolitik 
behandelt. Damit zeigt sich aber auch der 
enge Bedingungszusammenhang zwischen der 
beispiellosen Festigung des inneren Friedens 
und der politischen Stabilität der Bundesrepu-
blik einerseits sowie dem außerordentlich ho-
hen finanziellen Aufwand für die Soziale Si-
cherheit andererseits. Je lückenloser das „so-
ziale Netz" und je umfassender und frühzeiti-
ger die Befriedigung sozialpolitischer Sonder-
interessen politisch einflußreicher Gruppen, 
desto zuverlässiger wirkte scheinbar die Be-
friedungsfunktion des Sozialleistungssystems; 
desto weniger dringlich erschienen den Ver-
antwortlichen allerdings auch Strukturrefor-
men in die 34sem Bereich ).

a) Innenpolitische Stabilität
Diese Tendenz wurde noch verstärkt durch 
die wachsende Neigung der Regierungen, an-
stelle langfristiger Reformpolitik ein allenfalls 
mittelfristiges Krisenmanagement zu betrei-
ben33). Ein deutliches Beispiel hierfür ist die 
Behandlung des Rentensanierungsproblems im 
Jahre 1976 durch die Bundesregierung. Die 
Reaktion der Betroffenen schien bis vor kur-
zem den Verfechtern dieses Konzepts recht zu 
geben. Denn trotz der ökonomischen Krise 
der letzten Jahre ist die innenpolitische Stabi-
lität, die sich beispielsweise in der extrem ge-
ringen „Streikfreudigkeit" der deutschen Ar-
beitnehmer zeigt, tragfähig geblieben. Trotz 
nahezu konstanter Arbeitslosigkeit und wirt-
schaftlicher Unsicherheit werden die hiermit 
verbundenen sozialpolitischen Probleme von 
den Bürgern — wenn überhaupt — dann auch 
nur zögernd zur Kenntnis genommen. Erst 
spektakuläre Pannen z. B. bei der seit langem 
überfälligen Rentensanierung lassen die Pro-
blematik kurzfristig i
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Öffentlichkeit dringen ).

33) Zum Begriff der „politischen Sicherheit": Braun, 
S. 17 ff.
32) Murswieck, SOWI 1978, S. 9 ff.
35) Hierzu: Joachim Steffen, Krisenmanagement 
oder Politik, Reinbek 1974.
36) Vgl. Regierungserklärung von Bundeskanzler 
Helmut Schmidt am 16. 12. 1976 vor dem Deutschen 
Bundestag, in: Regierungspolitik 1977—1980, hrsg. 
v. Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung, Bonn o. J. S. 8 ff.

37) Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestre-
bungen der Sozialdemokratie v. 21. 10. 1878; vgl. 
hierzu: Karl-Ludwig Günsche/Klaus Lantermann, 
Hundert Jahre Sozialistengesetz, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte B 41/78, S. 19 ff.; Alexander Rü-
stow, Sozialpolitik diesseits und jenseits des Klas-
senkampfes, in: Külp/Schreiber, S. 17 ff. (20 f.).
38) Vgl. Bismarcks Reichstagsrede v. 15.3. 1884, 
in: Gesammelte Werke, Bd. 12, Berlin 1929, S. 418 f. 
Siehe hierzu auch: Schreiber, 1973, S. 4 ff.
39) Vgl. Ludwig Heyde, Abriß der Sozialpolitik, 
Heidelberg 196612, S. 36.
40) Vgl. Übersicht über die soziale Sicherung, 
1977, S. 17.
41) Braun, S. 27.

Dieses geringe Interesse an den sozialpoliti-
schen Kernproblemen hat in Deutschland frei-
lich eine lange Tradition. Bereits die Bis- 

marcksche Sozialgesetzgebung stand in en-
gem Zusammenhang mit dem Sozialistenge-
setz von 1878 37). Durch die Gewährung eines 
gewissen Maßes an Sozialer Sicherheit hoffte 
Bismarck die Arbeiter aus ihrer Bindung an 
die Sozialdemokratie zu lösen und ihnen da-
mit die politischen Führer zu nehmen38). Fol-
gerichtig traf daher das Verbot jeglicher poli-
tischer Betätigung neben den Sozialdemokra-
ten auch die (sozialistischen) Gewerkschaf-
ten39). In der Kaiserlichen Botschaft vom 
17. November 1881 führte Wilhelmi, vor dem 
Reichstag aus, „daß die Heilung der sozialen 
Schäden nicht ausschließlich im Wege sozial-
demokratischer Ausschreitungen, sondern 
gleichmäßig auf dem der positiven Förderung 
des Wohls der Arbeiter zu suchen sein wer-
de". Als sein Ziel nannte er (u. a.), „dem Va-
terland neue und dauernde Bürgschaften sei-
nes inneren Friedens" hinterlassen zu wollen. 
Die Gesetze über die Krankenversicherung 
der Arbeiter (1883), die Unfallversicherung 
(1884) und über die Invaliditäts- und Alters-
sicherung (1889), die die deutsche Sozialver-
sicherung begründeten, waren zugleich Bis-
marcks innenpolitische Antwort auf die so-
ziale Bewegung der vorangegangenen Jahr-
zehnte 40).

b) Sozialbeiriedende Reiormen

Die Verschärfung der Risiken, denen die 
lohnabhängigen Arbeitskräfte besonders in 
der frühkapitalistischen Industriegesellschaft 
ausgesetzt waren, führte schon früh zu einem 
Engagement verschiedener politischer und 
weltanschaulicher Richtungen im Bereich der 
Sozialpolitik41 ). Von manchen wurde auch 
bereits erkannt, daß die skandalösen Lebens-
bedingungen der Arbeiterschaft langfristig in-
nenpolitisch gefährlich werden konnten. Seit 
Mitte des vorigen Jahrhunderts forderten da-
her neben den Sozialdemokraten auch die 
christlichen Kirchen sowie einige Konservati-



ve — wenn auch mit ganz unterschiedlichen 
Motiven und Zielsetzungen — eine stärkere 
Aktivität des Staates zugunsten Sozialer Si-
cherheit und sozialer Gerechtigkeit. Dabei be-
herrschte die meisten Sozialtheoretiker (mit 
Ausnahme der Sozialisten) der Gedanke, ei-
nen ausbrechenden Klassenkonflikt bereits im 
vorhinein durch sozialbeiriedende Reformen 
zu entschärfen oder sogar gänzlich zu verhin-
dern42 ). Durch den Abbau der Gegensätze 
sollten die Arbeiter in das System der konsti-
tutionellen Monarchie sozial integriert wer-
den43 ). Nur mit Hilfe dieses Konzepts schie-
nen Staat und Gesellschaft dieser Zeit vor re-
volutionären Veränderungen bewahrt werden 
zu können.

42) Vgl. Josef Schäfers, Moderne Sozialpolitik — 
Soziale Ordnungspolitik, in: Theorie und Praxis 
der sozialen Arbeit, 1978, S. 295 ff. (296).
43) Vgl. Erwin Stein, Sozialstaat, in: Axel Görlitz 
(Hrsg.), Handlexikon zur Politikwissenschaft, Rein-
bek 1973, S. 423 ff. (426); Erhard Denninger, Staats-
recht. Einführung in die Grundprobleme des Ver- 
fassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. 1, Reinbek 1973, S. 135 ff. (146 f.).
44) Immerhin verpflichtete Art. 161 WV das Reich, 
zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft, 
zum Schutz der Mutterschaft und zur Vorsorge ge-
gen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwä-
che und Wechselfällen des Lebens ein umfassen-

des Versicherungswesen unter maßgeblicher Mit-
wirkung der Versicherten zu schaffen.
45) Vgl. zur Wirtschafts- und Sozialordnung sowie 
zur Aufgabe der Wirtschaft folgende Art. der Lan-
desverfassungen: Art. 151 Abs. 1 (Bayern), Art. 38 
(Bremen), Art. 27 (Hessen), Art. 151 (Rhein-
land-Pfalz), Art. 42 (Saarland); zur Sozialversiche-
rung: Art. 57 (Bremen), Art. 35 (Hessen), Art. 53 
Abs. 3 (Rheinland-Pfalz), Art. 46 (Saarland).
46) BVerfGE 21, 180 (204). Zur Entstehung des So-
zialstaatsprinzips: Hans Hermann Hartwich, So-
zialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status 
quo, Opladen 19772, S. 21 ff.
47) BVerfGE 1, 97 (105).
48) BVerfGE 7, 180 (182).
49) BGH St 40, 225 (228).
50) Werner Schreiber, Das Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes in der Rechtsprechung, Berlin 1972, 
S. 26.
51) Bundessozialgericht (BSG), E 15, 71 (74).

In der Weimarer Republik wurde diese Tradi-
tion unter Führung der Sozialdemokratie im 
positiven Sinne fortgesetzt. In Art. 151 Abs. 1 
der Weimarer Verfassung (WV) fand sich ihr 
sozialreformerischer Kernsatz: „Die Ordnung 
des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen Daseins für 
alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die 
wirtschaftliche Freiheit des einzelnen zu si-
chern." Damit wurde eine sozialstaatliche Ge-
neralklausel formuliert, die erstaunlich mo-
dern anmutet. Ihr großer Mangel bestand je-
doch darin, daß sie nicht als aktuelle Bindung 
für Gesetzgeber und Verwaltung akzeptiert 
wurde, sondern allenfalls als eine Art Leit-
linie. Da die sozialen Normen der Weimarer 
Verfassung durch einen Kompromiß zwischen 
liberalem und reformsozialistischem Ideengut 
zustande gekommen waren, hätten sie der 
Ausfüllung und Weiterentwicklung durch 
eine engagierte Sozialpolitik von Reichsregie-
rung und Reichstag bedurft. Ohne dieses En-
gagement blieben sie jedoch lediglich unver-
bindliche Programmsätze. Die Ausführungsge-
setzgebung, die sie hätte aktualisieren kön-
nen, blieb trotz einiger Ansätze bereits in den 
Anfängen stecken 44 ).

4. Anspruch auf soziale Sicherheit
Die frühen (vor 1949 erlassenen) Nachkriegs-
verfassungen der deutschen Länder orientie-
ren sich im wesentlichen an der Weimarer 
Verfassung, gehen allerdings in einigen Be-
reichen erheblich weiter als diese (z. B. 
Schutz der Arbeit). Man findet Bekenntnisse 
zu sozialer Gerechtigkeit und soziale Gewähr-
leistungen unterschiedlichster Qualität45 ), 
die jedoch — wie ihr Vorbild — weitgehend 
unverbindlich bleiben. Neue verfassungs-
rechtliche Maßstäbe im Bereich der Sozialpo-
litik setzt erst das Grundgesetz. Zum ersten 
Mal läßt sich nun unmittelbar aus der Verfas-
sung ein Anspruch auf Sozialausgleich ablei-
ten. Das Sozialstaatsprinzip des Art. 20 GG 
verpflichtet den Staat, für einen Ausgleich 
der sozialen Gegensätze zu sorgen46 ). Der 
Gesetzgeber wird also verfassungsrechtlich 
zu sozialer Aktivität angehalten47 ), die sich 
aber nicht mehr nur abstrakt auf die Herstel-
lung und Wahrung einer — wie immer defi-
nierten — sozialen Gerechtigkeit richtet, son-
dern auch (sehr viel konkreter) auf die Abhil-
fe sozialer Bedürftigkeit abzielt48 ). Zum So-
zialstaatsauftrag gehört daher in gewissem

49

 
Maße ebenfalls der Schutz der Staatsbürger 
gegen die Wechselfälle des Lebens ).

a) Grundgesetzlicher Eigentumsschutz
Damit sind — so scheint es — Sozialversiche-
rung, Sozialhilfe und die übrigen Soziallei-
stungen als Ausdruck des Sozialstaatsprinzips 
als Einrichtungen vom Grundgesetz garan-
tiert50 ). Dieser Eindruck muß jedoch inso-
weit relativiert werden, als selbstverständlich 
keine absolute Verpflichtung des Gesetzge-
bers zur allgemeinen Besitzstandswahrung so-
zialer Rechte besteht51 ). Denn andernfalls 



würde das Sozialstaatsprinzip schließlich die 
gesamte Gesetzgebung blockieren und die (er-
forderliche) Anpassung des Rechts an verän-
derte soziale und wirtschaftliche Verhältnisse 
verhindern. Die somit konstatierte generelle 
Möglichkeit, soziale Tatbestände und also 
auch das Sozialleistungssystem neu zu gestal-
ten, findet ihre Grenze jedoch in der Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 GG. Soweit also ver-
fassungsrechtlich geschützte Eigentumsan-
sprüche auf bestimmte Sozialleistungen beste-
hen, unterliegt der Gesetzgeber bei ihrer Neu-
gestaltung den durch das Grundgesetz be-
stimmten Schranken. Eine Enteignung etwa 
ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig 
und darf nur dann erfolgen, wenn zugleich 
die Entschädigung geregelt wird (Art. 14 
Abs. 3, sogenannte Junktimklausel).

Freilich beruht das gegenwärtig bestehende 
System der Sozialen Sicherheit keineswegs in 
seiner Gesamtheit auf dem Prinzip des Privat-
eigentums. Die historisch gewachsenen Zwei-
ge dieses Systems unterscheiden sich viel-
mehr z. T. ganz erheblich hinsichtlich ihrer 
verfassungsrechtlichen Qualifikation. Demge-
mäß genießen sie auch nicht denselben Eigen-
tumsschutz. Zwar gewährleisten Sozialversi-
cherung, Soziale Entschädigung und Sozialhil-
fe übereinstimmend die Soziale Sicherheit für 
jeden einzelnen; diese Gewährleistung beruht 
aber auf unterschiedlichen rechtlichen Grund-
lagen52 ). So erwirbt der Sozialversicherte 
durch seine Beitragsleistung — unter finan-
zieller Hilfe der Versichertengemeinschaft — 
eine eigentumswerte Position. Soziale Ent-
schädigung erhält der Berechtigte aus Steuer-
mitteln zum Ausgleich für Einbußen an Leben 
und Gesundheit (u. U. auch an Vermögen), für 
die die staatliche Gemeinschaft als verant-
wortlich angesehen wird. Demgegenüber be-
ruht die Sozialhilfe ausschließlich auf der So-
lidarität der Staat
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sbürger. Diese Solidarität ist 

zwar neben der sozialen Gerechtigkeit ) das 
tragende Prinzip der Sozialen Sicherung54 ), 
führt bei der juristischen Beurteilung aber zu 
einer geringeren Bewertung des Sozialhilfean-
spruchs.

52) Siehe hierzu und zum folgenden: Roh-
wer-Kahlmann, 1975, S. 13 ff.; vgl. auch: Pilz, 
S. 81 ff.
53) Zum Prinzip der sozialen Gerechtigkeit: Pilz, 
S. 53 ff.
54) Vgl. Bethusy-Huc, S. 26.

55) § 2 BSHG.
56) Vgl. Wilfried Schreiber, Existenzsicherung in
der industriellen Gesellschaft, in: Külp/Schreiber, 
S. 276 ff. (286 f.).

Dementsprechend ist der Rechtsanspruch des 
einzelnen auf Sozialhilfe auch nur schwach 
ausgeprägt. Sozialhilfe ist stets nachrangig 

gegenüber anderen Leistungen55 ). Sie tritt 
also nur dann ein, wenn der Hilfebedürftige 
aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt 
nicht bestreiten kann und wenn er von ande-
rer Seite keine Hilfe erhält. Damit schließt 
die Sozialhilfe die Lücken, die die anderen 
Zweige des Sozialleistungssystems offenlas-
sen. Sie soll also gewissermaßen sicherstel-
len, daß niemand aus dem „sozialen Netz" 
herausfällt. Diese Subsidiarität der Sozialhilfe 
bestimmt andererseits aber auch die rechtli-
che Qualität des Hilfeanspruchs. Dem Hilfe-
bedürftigen steht ein Anspruch auf Sozialhil-
feleistungen nur insoweit zu, als gesetzlich 
bestimmt ist, daß die Hilfe zu gewähren ist. 
Dem Gesetzgeber wird also die Möglichkeit 
eingeräumt, diese Leistungen notfalls auch 
einzuschränken. Zudem ist der Anspruch be-
grenzt auf die „notwendigen Maßnahmen" zur 
Sicherung einer angemessenen sozialen Min-
destexistenz. Den Trägern der Sozialhilfe, den 
Landkreisen und kreisfreien Städten, wird 
damit ebenfalls ein relativ weiter Ermes-
sensspielraum bei der Hilfeleistung einge-
räumt.

b) Soziale Sicherung und Sozialausgleich

Demgegenüber bezwecken die verschiedenen 
Zweige der Sozialversicherung — zumindest 
dem Grundsatz nach —, daß der einzelne 
durch seinen Versicherungsbeitrag "Vorsorge 
für sich selbst und/oder seine Familienange-
hörigen trifft. Auf diese Weise entsteht ein 
enger Zusammenhang zwischen der Vorlei-
stung des Versicherten und den Versiche-
rungsleistungen (Versicherungsmaxime). Al-
lerdings geht die Sozialversicherung weit 
über die Funktion einer privaten Versiche-
rung hinaus56 ). Sie deckt nicht nur das Ver-
sicherungsrisiko des Beitragszahlers, sondern 
führt darüber hinaus einen Sozialausgleich ei-
nerseits zwischen den wirtschaftlich stärke-
ren und den finanziell schwächeren Versi-
cherten und andererseits zwischen den Gene-
rationen durch57 ). Der grundgesetzlich ver-
bürgte Eigentumsschutz erstreckt sich aller-
dings nur auf die tatsächlich eingezahlten 
Beiträge und die damit erworbenen Rechtsan-
sprüche. Soweit die Renten über den Wert 



der geleisteten Beiträge hinaus entsprechend 
der Kaufkraftentwicklung und dem durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsverdienst aller Ar-

beitnehmer fortgeschrieben werden, steht dem 
Staat bei einer Neuregelung dagegen ein wei-
ter Regelungsspielraum zu.

II.

Die gemeinsame Aufgabe aller drei Zweige 
des Sozialleistungssystems: Sozialversiche-
rung, Sozialentschädigung und Sozialhilfe, ist 
es, die Bürger vor den wichtigsten Lebensrisi-
ken zu schützen. Bei der Beurteilung der Frage, 
ob das gegenwärtige System der Sozialen Si-
cherung dieser Aufgabe gerecht wird, kann 
die Entwicklungsgeschichte ihrer einzelnen 
Zweige nicht unberücksichtigt bleiben. Denn 
in ihr spiegelt sich zugleich die gesellschafts-
politische Entwicklung Deutschlands von den 
Anfängen der Industrialisierung bis heute wi-
der. Dabei lassen sich für die Bundesrepublik 
drei Phasen unterscheiden, nämlich die Re- 
staurations-, die Leistungsreform- und die 
Strukturreformphase. Während das erste 
Nachkriegsjahrzehnt von dem Bestreben ge-
kennzeichnet war, das Sozialleistungssystem 
in seiner überkommenen Form wiederherzu-
stellen, begann mit dem Ende der fünfziger 
Jahre die Zeit der Leistungsreformen, die das 
System sowohl quantitativ als auch qualita-
tiv entscheidend verbesserten, ohne es jedoch 
grundlegend zu ändern. Angesichts der Tatsa-
che, daß die Finanzkrise des Staates weitere 
Leistungsverbesserungen nahezu unmöglich 
macht, sind künftig strukturverändernde Re-
formen unabdingbar. Wir befinden uns daher 
gegenwärtig am Beginn der dritten Phase.

1. Die Rentenversicherung

Der bedeutendste Zweig der Sozialversiche-
rung ist die gesetzliche Rentenversicherung. 
Aus den von ihr erbrachten Leistungen be-
streiten schon heute neun Zehntel der Alten, 
Invaliden, Witwen und Waisen der Bundesre-
publik den größten Teil ihres Lebensunter-
halts. 58)  Dieser Anteil wächst aber noch, da 
nicht nur die Versicherungspflichtgrenze — 
also die Bruttoeinkommensgrenze, bis zu der 
Versicherungszwang herrscht — für Ange-
stellte (1968) abgeschafft wurde, sondern auch 
weitere Bevölkerungsgruppen in die soziale 
Rentenversicherung aufgenommen wurden. 
Eine steigende Anzahl insbesondere freiberuf- 
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lieh Tätiger tritt außerdem freiwillig in die 
gesetzliche Versicherung ein. Entsprechend 
hoch ist auch der Anteil der Rentenversiche-
rungsleistungen am Sozialbudget. Im Jahre 
1977 betrug dieser Anteil 32% (das sind fast 
125 Mrd. DM; für 1982 werden in diesem Be-
reich Ausgaben in Höhe von 153 Mrd. DM ge-
schätzt 59)).

58) Vgl. Übersicht über die soziale Sicherung, 
1977, S. 55 f.

59) Sozialbericht '78, S. 95 und S. 186, Tab. II-1-82.
60) Siehe: Schreiber, 1973, S. 3 ff.
61) Noch immer werden die Renten für die Arbei-
ter von den Landesversicherungsanstalten, für die 
Angestellten von der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte und für die Bergleute von der 
Bundesknappschaft berechnet und ausgezahlt.

Dies ist der vorläufige Endpunkt einer Ent-
wicklung, die mit der Schaffung einer Renten-
versicherung für eine begrenzte Gruppe not-
leidender alter Menschen (Arbeiter) im Jahre 
1889 begann60 ). In der Reichsversicherungs-
ordnung (1911) wurden Kranken-, Unfall-, In- 
validitäts- und Alterssicherung der Arbeiter 
zusammengefaßt und durch das Angestellten-
versicherungsgesetz im selben Jahr die Ren-
tenversicherung der Angestellten geschaffen. 
Das Reichsknappschaftsgesetz von 1923 faßte 
schließlich das in Landesgesetzen verstreute 
Recht zusammen und schuf eine reichsein-
heitliche knappschaftliche Rentenversiche-
rung für die im Bergbaubereich Beschäftigten. 
Die moderne Rentenversicherung hat an der 
klassischen Dreiteilung in Arbeiter, Ange-
stellten- und Knappschaftsrentenversicherung 
festgehalten61 ). Nach dem Zweiten Welt-
krieg kam 1957 die Altershilfe für Landwirte, 
1960 eine Neuordnung der (seit 1938 beste-
henden) Handwerkerversicherung und 1972 
die Alterssicherung der freien Berufe hinzu.

a) Vollrente und Rentendynamisierung

Während dieses Zeitraums von fast 90 Jahren 
hat sich der Charakter der Rentenversiche-
rung allerdings erheblich gewandelt. Heute 
verfolgt dieser Zweig der Sozialversicherung 
den Zweck, alle Arbeitnehmer (mit Ausnahme 
der Beamten) durch ein kollektives Vorsorge-
system gegen die finanziellen Auswirkungen 
des Ausscheidens aus dem Arbeitsprozeß — 



wie Alter oder Invalidität — abzusichern und 
im Falle des Todes des Versicherten dessen 
Hinterbliebene zu versorgen62 ). Darüber hin-
aus ist es Aufgabe der Versicherungsträger, 
vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen zu för-
dern und durch Rehabilitation zur Erhaltung, 
Besserung und Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit beizutragen. Diesem Ziel ist 
die gesetzliche Rentenversicherung durch 
eine Reihe von Reformen nachgekommen, de-
ren schwerwiegendste und folgenreichste die 
Rentenreform von 1957 war63 ). Während in 
den Anfangsjahren der Rentenversicherung 
der Gedanke vorherrschte, die Rente brauche 
nicht mehr zu sein als eine Ergänzung zu an-
derweitigen (z. B. betrieblichen) Versorgungs- 
anspruchen, setzt sich nun das Konzept der 
'Vollrente durch, d. h. der vollständigen mate-
riellen Alterssicherung der Rentner.

62) Pilz, S. 85.
63) Hierzu und zum folgenden: Schreiber, 1973, 
S. 9 ff.

64) Siehe: Leitfaden zum 20. Rentenanpassungsge-
setz (hrsg. vom Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung, Bonn 1977), S. 15.
65) Murswieck, 1978, S. 9. Ein Vergleich des er-
rechneten Finanzspielraumes und der Kosten der 
Reformvorhaben findet sich im Sozialbericht 1972 
(BT-Drs. 288/72 v. 12. 5. 1972).

Vor der Reform von 1957 war die Rentenhöhe 
aus einem allgemeinen Grundbetrag und ei-
nem Steigerungsbetrag berechnet worden, der 
von der Beitragsleistung des einzelnen abhän-
gig war. Nach diesem Schema wurde die Ren-
te einmal berechnet und für die gesamte Lauf-
zeit mit einem Nominalbetrag festgesetzt. Im 
Gegensatz zu den Einkommen der aktiv am 
Wirtschaftsprozeß Teilnehmenden, blieben 
die Renten also konstant. Damit sank langfri-
stig der Lebensstandard der Rentner im Ver-
gleich zu dem der erwerbstätigen Arbeitneh-
mer. Auf die Dauer war sowohl eine absolute 
wie eine relative Verarmung der Rentner zu 
erwarten. Durch die Rentenreform wurde nun 
zunächst das Ausgangsniveau der Renten an-
gehoben und darüber hinaus ihre Dynamisie-
rung eingeführt. Seit 1959 werden die Renten 
daher alljährlich an die wirtschaftliche Ent-
wicklung angepaßt.
Maßgebend für die Rentenberechnung ist seit-
her die sogenannte Renteniormel, die sich aus 
folgenden Bestandteilen zusammensetzt:
— allgemeine Bemessungsgrundlage,
— persönliche Bemessungsgrundlage,
— Zahl der anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahre und
— Steigerungssatz für jedes anrechnungsfähi-
ge Versicherungsjahr.
Allgemeine Bemessungsgrundlage ist der 
durchschnittliche Bruttoarbeitslohn aller ver-
sicherten Arbeiter und Angestellten (brutto-

lohnbezogene Rente). Für 1977 beträgt sie 
20 161 DM64 ). Maßgebend sind dabei die letz-
ten drei Jahre vor dem Kalenderjahr, das dem 
Versicherungsfall (Erreichen der Altersgren-
ze, Feststellung der Invalidität) vorausgegan-
gen ist. Nach der Vorverlegung durch die 
Rentenanpassung des Jahres 1977 bedeutet 
das, daß maßgebend für die Rentenberech-
nung des Jahres 1979 der Durchschnittsver-
dienst der Versicherten in den Jahren 1976, 
1977 und 1978 ist.

b) Flexible Altersgrenze und Versorgungsaus-
gleich

Die Abhängigkeit der Sozialversicherung von 
der wirtschaftlichen Entwicklung brachte die 
erste große Bewährungsprobe für die Renten-
versicherung in der Rezession der Jahre 1966/ 
67. Damals gelang es jedoch, die Rentenfinan-
zen zu konsolidieren, so daß strukturändernde 
Reformen des Sozialleistungssystems wieder-
um verschoben wurden65 ). Zudem stand auf-
grund hochgerechneter Überschüsse für die 
nächsten 15 Jahre ein Spielraum für lei-
stungsverbessernde Reformen zur Verfügung. 
Unter der Führung der sozialliberalen Koali-
tion wurde daher die sozialstaatliche Qualität 
der Rentenversicherung durch eine Reihe seit 
1972 durchgeführter sozialpolitischer Maß-
nahmen entscheidend verbessert. Hierzu zäh-
len vor allem die flexible Altersgrenze, die 
Rente nach Mindesteinkommen und die (aller-
dings noch nicht abgeschlossene) Verbesse-
rung der sozialen Sicherung der Frauen.
Die flexible Altersgrenze soll den Entschei-
dungsspielraum der 63—65jährigen insofern 
erweitern, als diese nunmehr zwischen Al-
tersbezügen und Erwerbseinkünften (oder ei-
ner Kombination von beidem) wählen können. 
Voraussetzung für einen solchen vorzeitigen 
Rentenantrag ist allerdings die Vollendung 
des 63. Lebensjahres und der Nachweis von 
mindestens 35 anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahren sowie eine Wartezeit von 15 Jah-
ren. Die gezielte Anhebung von Kleinrenten 
(Renten nach Mindesteinkommen) gleicht 
demgegenüber vor allem solche Nachteile 
aus, die sich für die Rentenanwartschaft auf 
einem besonders niedrigen Lohnniveau in be-



stimmten Gebieten und Wirtschaftszweigen in 
der Vergangenheit ergeben können. Für Ver-
sicherte, die mindestens 25 anrechnungsfähi-
ge Versicherungsjahre erreicht haben, wird 
auch dann ein Einkommen von 75 °/o des 
Durchschnittsverdienstes aller Versicherten 
zugrunde gelegt, wenn der tatsächliche Ver-
dienst niedriger war. Damit findet ein sozialer 
Ausgleich zwischen den finanziell schwäche-
ren und den finanziell stärkeren Versicherten 
statt.
Die soziale Sicherung der Frauen wurde u. a. 
durch die Einführung eines sogenannten Ba-
byjahres verbessert. Rentenversicherte Frau-
en erhalten für jedes lebend geborene Kind 
zur Abgeltung eines zusätzlichen Versiche-
rungsjahres einen Zuschlag für ihre Rente. 
Besondere Probleme entstehen jedoch bei der 
finanziellen Sicherung der Frauen, die nicht 
selbst versichert sind, nach einer Scheidung. 
Während der Ehemann die an seine Person 
gebundenen Versorgungsanwartschaften be-
hält, ist die Ehefrau auf Unterhaltsansprüche 
gegen ihren geschiedenen Mann beschränkt, 
deren tatsächlicher Wert z. B. von seiner Zah-
lungsbereitschaft abhängt. Um unnötige so-
ziale Härten für geschiedene Frauen zu ver-
meiden, wird daher seit dem l.Juli 1977 ein 
Versorgungsausgleich für die während der 
Ehe von beiden Ehepartnern erworbenen Ver-
sorgungsansprüche durchgeführt, bei dem im 
Ergebnis nach der Scheidung eine Aufteilung 
je zur Hälfte vorgenommen wird 66 ). Ein Son-
derproblem stellt insofern die Hinterbliebe-
nensicherung für Frauen und Männer für den 
Gesetzgeber dar, als das Bundesverfassungs-
gericht das geltende Hinterbliebenenrecht un-
ter dem Gesichtspunkt der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau für verfassungswi-
drig erklärt hat und eine Neuregelung bis 
zum Jahre 1984 fordert 67 ).

66) Das tatsächlich durchgeführte Verfahren ist 
erheblich komplizierter, kann hier aber nicht ab-
schließend dargestellt werden, vgl. zu den Einzel-
heiten: Übersicht über die soziale Sicherung, 1977, 
S. 103 ff.
67) Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
12.3. 1975, Az BVL 15/71. Zur Harmonisierung der 
Hinterbliebenenversorgung wurde inzwischen eine 
Sachverständigen-Kommission für die soziale Si-
cherung der Frau und der Hinterbliebenen einge-
setzt, die auch bereits Vorschläge hierzu vorge-
legt hat; vgl. Süddeutsche Zeitung vom 23. 1. 
1979. .
68) Gesetz zur Angleichung der Leistungen zur 
Rehabilitation vom 7. 8. 1974 (BGBl. I S. 1881).

69) Vgl. die Referate des Presseseminars des Ver-
bandes Deutscher Rentenversicherungsträger 
(Sommer 1976) unter dem Thema „Rehabilitation 
in der Rentenversicherung", abgedruckt in: Zeit-
schrift für Sozialreform, 1977, S. 618 ff.
70) Übersicht über die soziale Sicherung, 1976, 
S. 151 ff.

Durch Gesetz68 ) wurden im Jahre 1974 die 
Maßnahmen der verschiedenen Soziallei-

stungsbereiche zur Besserung und Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit einander ange-
glichen. Auch für die soziale Rentenversiche-
rung wurde die Rehabilitation, die durch die 
Rentenreform von 1957 zur Regelleistung er-
hoben worden war, nach einheitlichen Grund-
sätzen neu gestaltet. Der Grundgedanke der 
Rehabilitation ist der, daß eine gesundheitli-
che und berufliche Förderung sowohl für den 
einzelnen Versicherten als auch für die 
Volkswirtschaft günstiger ist als eine dauern-
de Rentenleistung69 ). Zur Durchführung der 
hierfür erforderlichen Leistungen, die seit 
1957 erheblich erweitert wurden, haben die 
Rentenversicherungsträger eigene Einrich-
tungen. Zur Besserung und Wiederherstellung 
der Erwerbsfähigkeit können medizinische, 
berufsfördernde und ergänzende Leistungen 
unter zwei Voraussetzungen erbracht werden. 
Erstens muß die Erwerbsfähigkeit eines Ver-
sicherten z. B. durch Krankheit gefährdet oder 
gemindert sein, und zweitens muß die Aus-
sicht bestehen, daß die Erwerbsfähigkeit auf 
diese Weise erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden kann.

2. Die Krankenversicherung

Neben der Rentenversicherung ist die soziale 
Krankenversicherung der größte und bedeu-
tendste Zweig im Sozialleistungssystem. Uber 
90 °/o der Bevölkerung der Bundesrepublik 
werden durch sie als Versicherte oder als 
mitversicherte Familienangehörige mit medi-
zinischen Diensten und Gütern versorgt70 ). 
Pflichtversichert sind alle Arbeiter sowie die 
Angestellten bis zu einem bestimmten Jahres-
einkommen. Diese Versicherungspflichtgren-
ze, die gegenwärtig (seit 1970) 75 °/o der Bei-
tragsbemessungsgrenze der Rentenversiche-
rung der Arbeiter beträgt, wird jährlich an 
die Entwicklung der Einkommen angepaßt. 
Unter bestimmten Bedingungen ist auch ein 
freiwilliger Beitritt zur sozialen Krankenver-
sicherung möglich.
Im Jahre 1977 wurden mehr als 70 Mrd. DM, 
das sind ca. 18,5% des Sozialbudgets (6% 
des Bruttosozialprodukts) für Krankenversi-
cherungsleistungen verwandt. Und für 1982 
werden in diesem Bereich Ausgaben in Höhe 



von fast 95 Mrd. DM geschätzt71 ). Ursache 
für diese hohe Ausgabensteigerung ist jeden-
falls teilweise die ungünstige Entwicklung 
des Mitgliederbestandes. Während die Zahl 
der pflichtversicherten und der freiwillig ver-
sicherten Mitglieder von 1970—1975 um gut 
7 °/o (von 30,6 Mill, auf 33,5 Mill. Mitglieder) 
gestiegen ist, wird sich voraussichtlich in der 
Zeit bis 1982 der Bestand an Pflichtmitglie-
dern nur noch langsam weiter erhöhen. Bei 
den freiwillig Versicherten ist sogar schon 
heute eine Negativbilanz erkennbar, denn be-
reits im Jahre 1977 ging die Zahl der freiwil-
ligen Mitglieder — z. T. durch Austritt aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung — um 
rd. 80 000 zurück. Insgesamt wird dieser 
Zweig der Sozialversicherung 1982 voraus-
sichtlich etwa 35,7 Mill. Mitglieder haben, 
wobei der Anteil der versicherten Rentner 
steigt 72 ).

71) Sozialbericht 78, S. 99 und S. 186 ff., Tab. II-1-82.
72) Übersicht über die soziale Sicherung, 1977, 
S. 184 ff., Sozialbericht 78, S. 100.

73) Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der 
gesetzlichen Krankenversicherung vom 21. 12. 1970 
(geändert durch das Krankenversicherungs-Kosten-
dämpfungsgesetz von 1977). Gleichzeitig traten die 
vom Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen 
beschlossenen Richtlinien für die Untersuchungen 
bei Früherkennungsmaßnahmen in Kraft.

a) Familienhilfe und Lohnfortzahlung
Die zahlreichen Aufgaben der sozialen Kran-
kenversicherung, die neben der sogenannten 
Krankenhilfe auch Vorsorgemaßnahmen, Mut-
terschaftshilfe etc. umfassen, sind ihr im Laufe 
eines langen Entwicklungszeitraumes übertra-
gen worden. Vorläufer der Bismarckschen Ar-
beiter-Krankenversicherung von 1883 waren 
die (preußischen) gewerblichen Unterstüt-
zungskassen und die Hilfskassen (1854/76). Die 
Leistungen der Krankenversicherung der ge-
werblichen Arbeiter waren zunächst auf das 
Notwendigste beschränkt. Als Krankengeld 
wurde damals (1883) mindestens die Hälfte des 
Lohnes gezahlt; die Zahlung war bis 1903 auf 
längstens drei Monate begrenzt. Durch die 
Reichversicherungsordnung von 1911 wurden 
schließlich alle in wirtschaftlich und persön-
lich abhängiger Stellung Beschäftigten einbe-
zogen. Für Angestellte galt allerdings schon 
damals eine Versicherungspflichtgrenze 
(2 500,— M im Jahr).
Während die Mutterschaftshilfe für versicher-
te Frauen bereits im Jahre 1883 eingeführt 
worden war, wurde die Familienhilfe, die 
1914 noch eine freiwillige Leistung der Kran-
kenkasse war, erst 1930 zur Regelleistung. In 
den Kriegsjahren 1941—1943 wurde die Mut-
terschaftshilfe erweitert; die zeitliche Be-
grenzung der Krankenpflege fiel fort; die 
Rentner wurden in die Krankenversicherung 

einbezogen. An diesen Aufgabenbestand 
knüpfte die gesetzliche Krankenversicherung 
nach dem Zweiten Weltkrieg an, indem sie 
Leistungen und Beiträge den veränderten 
wirtschaftlichen Verhältnissen anpaßte. Eine 
wichtige Station auf dem Wege zur sozialen 
Krankenversicherung war die Einführung der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle im Jahre 
1957. Freilich gelang eine Gleichstellung der 
Arbeiter mit den Angestellten in diesem Be-
reich erst 1970, als auch für Arbeiter die Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts durch den Arbeit-
geber in den ersten sechs Wochen der Ar-
beitsunfähigkeit verwirklicht wurde.

b) Gesundheitsvorsorge und Behindertenver-
sicherung
Bereits vor ihrer gesetzlichen Fixierung hat-
ten einige Krankenkassen Vorsorgemaßnah-
men in erheblichem Umfang erbracht. 1970 
wurde für alle Krankenkassen eine Pflicht zur 
vorbeugenden Gesundheitsfürsorge einge-
führt. Danach haben sie bestimmte Maßnah-
men zur Früherkennung und zur Verhütung 
von Krankheiten anzubieten. Seit dem l.Juli 
1971 haben Kinder in den ersten vier Lebens-
jahren, Frauen vom Beginn des 30. und Män-
ner vom Beginn des 45. Lebensjahres an An-
spruch auf Leistungen zur Früherkennung 
von Krankheiten73 ). Während sich die (ins-
gesamt sieben) Untersuchungen bei Kindern 
auf die körperliche und geistige Entwicklung 
(z. B. angeborene Leiden) beziehen, sind bei 
den Erwachsenen jährliche Untersuchungen 
zur Früherkennung von Krebserkrankungen 
vorgesehen. Zu den Maßnahmen zur Krank-
heitsverhütung gehören vor allem Gesund-
heitsaufklärung, Reihenuntersuchungen und 
Schutzimpfungen.
Durch das Rehabilitationsangleichungsgesetz 
wurde 1974 der Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung um medizinische 
Maßnahmen zur Rehabilitation erweitert. Die-
se Maßnahmen umfassen insbesondere (zahn-) 
ärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel 
etc., orthopädische Hilfsmittel sowie Bewe- 
gungs-, Beschäftigungs-, Sprach- und Arbeits-
therapie. Erst im Jahre 1975 wurde eine bis 
dahin bestehende Lücke im Sozialleistungssy-



stem der Bundesrepublik ausgefüllt. Durch 
das Gesetz über die Sozialversicherung Be-
hinderter wurden vom l.Juli 1975 an Behin-
derte, die in Behindertenwerkstätten, Heimen 
etc. arbeiten, in die gesetzliche Renten- und 
Krankenversicherung einbezogen. Weil dort 
aber teilweise gar keine oder sehr niedrige 
Löhne gezahlt werden, kann auf dem üblichen 
Wege über die eigenen Beitragsleistungen 
keine Rente in angemessener Höhe erreicht 
werden. Beteiligte Werkstätten, Bund und 
Länder zahlen daher gemeinsam so hohe Ver-
sicherungsbeiträge für die Behinderten ein, 
daß ausreichende Kranken- und Rentenversi-
cherungsleistungen geboten werden kön-
nen.

3. Die Unfallversicherung

Anders als die übrigen Zweige der Sozialver-
sicherung ist die Unfallversicherung seit ihrer 
Gründung im Jahre 1884 weit weniger stark 
verändert worden. Sie löste die Haftpflicht 
des Arbeitgebers für von diesem verschuldete 
Arbeitsunfälle ab. Darüber hinaus umfaßt sie 
aber auch Unfälle auf dem Weg zur und von 
der Arbeit sowie Berufskrankheiten. Die Bei-
träge werden von den Arbeitgebern im we-
sentlichen allein aufgebracht (1978 etwa 8,6 
Mrd. DM). Neben den Arbeitnehmern und 
Auszubildenden (Lehrlingen) werden inzwi-
schen Schüler sämtlicher (seit 1971 auch der 
allgemeinbildenden) Schulen von der Unfall-
versicherung erfaßt sowie Studenten und Kin-
dergartenkinder, insgesamt (inkl. Schüler etc.) 
etwa 45,6 Mill. Personen74 ). Versicherungs-
frei sind demgegenüber Beamte, freiberufliche 
Ärzte und Apotheker sowie ähnliche Berufs-
gruppen. Träger der Unfallversicherung sind 
gewerbliche und landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaften, Gemeindeunfallversiche-
rungsverbände, die Bundesanstalt für Arbeit, 
der Bund und die Länder.

75) Braun, S. 67.
76) Übersicht über die soziale Sicherung, 1977, 
S. 250.

4. Die Arbeitsförderung

Der jüngste Zweig der deutschen Sozialversi-
cherung ist die 1927 geschaffene Arbeitslo-
senversicherung. Nach verschiedenen Ände-
rungen und Verbesserungen in den Jahren 
1956, 1959, 1966 und 1967 wurde das alte Ge-
setz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslo-
senversicherung im Jahre 1969 durch das Ar-

74) Übersicht über die soziale Sicherung, 1977, 
S. 215.

beitsförderungsgesetz abgelöst. Hauptziele 
des neuen Gesetzes sind:
— Sicherung der Vollbeschäftigung
— Sicherung optimaler Berufschancen durch 
Förderung der beruflichen Bildung und An-
passung,
— Schutz vor sozialem Abstieg infolge Ar-
beitslosigkeit und Kurzarbeit.
Der Kreis der nach dem Arbeitsförderungsge-
setz leistungsberechtigten Personen ist weiter 
gefaßt als in den übrigen Einrichtungen der 
Sozialen Sicherung. Zugleich besteht eine 
grundsätzliche Beitragspilicht aller Arbeit-
nehmer, von der lediglich bestimmte Gruppen 
ausgenommen sind (Beamte, Rentner, Gele-
genheitsarbeiter etc.).
In der Arbeitslosenversicherung wird der Ge-
danke der Prävention besonders deutlich er-
kennbar75 ). Er kommt vor allem in den Lei-
stungen zur Förderung der beruflichen Bil-
dung zum Ausdruck, die die Bundesanstalt 
für Arbeit als Träger der Arbeitslosenversi-
cherung gewährt. Die Bedeutung dieser Auf-
gabe zeigt sich beispielsweise darin, daß nach 
einer Untersuchung aus dem Jahre 1973 ein 
Drittel aller berufstätigen Männer in einem 
Zeitraum von fünf Jahren mindestens einmal 
ihren Beruf gewechselt haben. Mehr als die 
Hälfte der hiervon Betroffenen konnte im 
neuen Beruf die ursprünglichen Berufskennt-
nisse nicht oder nur gering verwerten. Die in-
stitutionellen und individuellen Förderungs-
angebote (Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen) der Bundesanstalt 
werden dementsprechend stark in Anspruch 
genommen. Die Zahl, der Teilnehmer an beruf-
lichen Förderungsmaßnahmen stieg in drei 
Jahren um das Fünf

76

- bis Sechsfache. Im Jahre 
1975 beteiligten sich rd. 271 000 Personen an 
berufsfördernden Maßnahmen ).
Die Geldleistungen bei beruflicher Fortbil-
dung und Umschulung nehmen daher hinter 
den eigentlichen Leistungen an Arbeitslose 
inzwischen den zweiten Platz ein. Wichtig 
sind darüber hinaus aber auch das 1959 ein-
geführte Schlechtwettergeld für die in der 
Bauwirtschaft Beschäftigten und das Kurzar-
beitergeld bei vorübergehendem Arbeitsaus-
fall. Den mit Abstand größten Finanzaufwand 
verursachen aber immer noch die sog. „Lohn-
ersatzleistungen", die die Bundesanstalt für 



Arbeitslosigkeit gewährt. Hierzu gehört das 
Arbeitslosengeld, das ein Arbeitsloser aber 
nur dann erhält, wenn er während eines be-
stimmten Zeitraumes (ca. drei Jahre) Beiträge 
an die Arbeitslosenversicherung entrichtet 
hat. Während der Empfänger von Arbeitslo-
sengeld etwa 68 °/o seines durchschnittlichen 
monatlichen Nettoeinkommens erhält, beträgt 
die Arbeitslosenhilfe nur etwa 58%. Arbeits-
losenhilfe erhält der Arbeitslose, der zwar 
versichert ist, aber nicht die Bedingungen für 
eine Anwartschaft auf Arbeitslosengeld er-
füllt.

5. Die Soziale Entschädigung

Mit der Schaffung des Sozialgesetzbuches 
sind die Kriegsopferversorgung und andere 
Leistungsbereiche, in denen das Bundesver-
sorgungsgesetz angewendet wird, als einheit-
liches soziales Entschädigungsrecht zusam-
mengefaßt worden. Neben der Versorgung 
von Kriegsopfern (seit 1920) gehört hierzu 
auch die der Wehr- und Zivildienstbeschädig-
ten, der Impfgeschädigten und der Opfer von 
Gewalttaten. Für den betroffenen Personen-
kreis ergibt sich hieraus ein Anspruch auf die 
notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung, Bes-
serung und Wiederherstellung der Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit. Für den Beschädigten 
selbst und für seine Hinterbliebenen kommt 
ein Anspruch auf angemessene wirtschaftli-
che Versorgung hinzu. Seit dem Jahre 1971 
werden die Kriegsopferrenten jährlich an die 
allgemeine Einkommensentwicklung ange-
paßt. Die Zahl der Anspruchsberechtigten — 
insbesondere der Kriegsopfer — geht aller-
dings 34 Jahre nach Kriegsende allmählich 
zurück. Die Kosten für die soziale Entschädi-
gung werden vom Bund getragen, während 
die persönlichen und sachlichen Verwal-
tungsausgaben zu Lasten der Länder ge-
hen 77 ).

6. Die Sozialhilfe

Der Ursprung der Sozialhilfe liegt im kommu-
nalen Armenwesen und in der freien Wohl-
fahrtspflege 78). Die Gemeinden nahmen die 
öffentliche Armenpflege stets als kommunale 
Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Nach dem 
Heimatprinzip — das heute noch in einigen 

77) Vgl. Sozialbericht '78, S. 282/283, Tab. III-301.
78) Zur historischen Entwicklung: Friedrich Bara- 
bas/Christoph Sachße, Bundessozialhilfegesetz: So-
zialstaatliche Versorgung oder Armenpolizei? In: 
Kritische Justiz, 1976, S. 359 ff. (364 f.).

79) Reichsfürsorgepflichtverordnung vom 13.2. 
1914 und Reichsgrundsätze vom 4. 12. 1924 (RGBl. I 
S. 765).
80) Anton Knopp/Otto Fichtner, Bundessozialhilfe-
gesetz, Kommentar, Berlin 1971, S. 2.
81) Begründung zum Entwurf des BSHG vom 20. 4. 
1960 (BT-Drs. 1/1799); zum finanziellen Aufwand 
der Fürsorge zum damaligen Zeitpunkt: Bulletin 
der Bundesregierung 1960, S. 375.

Schweizer Kantonen gilt — wurden allerdings 
nur die Armen versorgt, die in den Städten 
und Landkreisen heimatberechtigt (gebürtig) 
waren. Die Hilfe für Ortsfremde, die meist die 
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden 
überstieg, konnte nur durch (zentral-)staatli- 
chen Zwang durchgesetzt werden. Noch in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
war die öffentliche Hilfe nachrangig gegen-
über der freien Wohlfahrtspflege. Die fort-
schreitende Industrialisierung ließ das Hei-
matprinzip jedoch bald als lästige Schranke für 
die Mobilität der Arbeiter erscheinen. Eine 
endgültige Wende brachte aber erst der Erste 
Weltkrieg, der große Teile der Bevölkerung 
verarmen ließ und die Finanzen der freien 
Wohlfahrtsverbände zerrüttete. Das Armen-
wesen wurde durch die öffentliche Fürsorge 
abgelöst, das Heimatprinzip durch das Wohn-
sitzprinzip.

a) Von der Fürsorge zur Sozialhilfe
Freilich erschien der Hilfebedürftige nach der 
Fürsorgepflichtverordnung und nach den 
Rei

79
chsgrundsätzen über Voraussetzung, Art 

und Maß der öffentlichen Fürsorge ) immer 
noch als bloßes Objekt der Fürsorge. Hilfe 
wurde ihm nicht um seiner selbst willen, son-
dern im Interesse der Allgemeinheit gewährt, 
für die Ruhe und Ordnung aufrechterhalten 
werden mußten. Folgerichtig hatte der Be-
dürftige auch keinen eigenen Rechtsanspruch 
auf eine Fürsorgeleistung, im Vordergrund 
stand vielmehr das Rechtsverhältnis zwischen 
Staat und Fürsorgeträger80 ). Nach Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland wurde diese 
Sichtweise als zu eng betrachtet. Infolge der 
Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
aber auch infolge der Schaffung besonderer 
Sozialleistungsgesetze (Körperbehinderten- 
und Tuberkulosehilfegesetz) ergab sich für 
die Fürsorge nunmehr die Möglichkeit, sich 
mehr individuellen Notständen zuzuwenden, 
die nicht nur den reinen Lebensunterhalt be-
trafen 81 ).
Diese neue Entwicklung wurde beschleunigt 
durch die Rechtsprechung der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, die bereits nach dem gelten-



den Fürsorgerecht dem Hilfebedürftigen einen 
Anspruch auf Fürsorge zugebilligt hatte82 ). 
Dabei bezogen sich die Gerichte besonders 
auf die im Grundgesetz geschützte Menschen-
würde (Art. 1) und das Sozialstaatsprinzip 
(Art. 20). Der Bundesgesetzgeber vollzog diese 
Neuorientierung nach, in dem er in dem 1962 
in Kraft getretenen Bundessozialhilfegesetz 
die Aufgabe der Sozialhilfe folgendermaßen 
umschreibt: Sie hat „dem Empfänger der Hilfe 
die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das 
der Würde des Menschen entspricht" (§ 1 
Abs. 2). Die Rechtsposition des einzelnen wur-
de erheblich gestärkt, indem ihm jetzt ein 
Anspruch auf Sozialhilfe zugestanden wur-
de 83).

82) Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs vom 8.3. 1949 sowie (letztinstanzlich) Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. 6. 1954 
(BVerwGE 1, 159 ff.).
83) § 4 Abs. 1 BSHG. Demgegenüber sieht Wilhelm 
Wertenbruch (Sozialhilfe und Sozialstaatlichkeit, 
in: Franz Mayer [Hrsg.], Staat und Gesellschaft, 
Göttingen 1967, S. 343 ff.) in dieser Norm selbst 
keine Anspruchsgrundlage, sondern nur den Ver-
weis auf die folgenden normierten einzelnen An-
sprüche des BSHG.
84) Drittes Gesetz zur Änderung des Bundessozial-
hilfegesetzes vom 25.3. 1974 (BGBl. I S. 777), vgl.

hierzu die Begründung im Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, in: BT-Drs. 7/308, insbesondere 
S. 10 ff.
85) Übersicht über die soziale Sicherung, 1977, 
S. 351.
86) Bundesrats-Drs. 524/78.
87) Bundesrats-Drs. 524/78, S. 15.

Dem Funktionswandel der Sozialhilfe von der 
Sicherung des Existenzminimums zur Ge-
währleistung eines menschenwürdigen Le-
bens, der durch die Änderungsgesetze von 
1965 und 1969 weitergeführt worden war, trug 
das Dritte Gesetz zur Änderung des Bundes-
sozialgesetzes vo 84m 25. März 1974 )  in be-
sonderem Maße Rechnung. Zentrales Anlie-
gen der Novellierung war die Verbesserung 
der Stellung des Hilfesuchenden. Zahlreiche 
Leistungsverbesserungen bei der Ausbil-
dungshilfe, der vorbeugenden Gesundheitshil-
fe, der Altenhilfe, der Eingliederungshilfe für 
Behinderte, der Hilfe zur Pflege und der Hilfe 
für Sozialgefährdete ließ die Aufwendungen 
für die Sozialhilfe allerdings sprunghaft an-
steigen. Die Kreise und kreisfreien Städte als 
Träger der Sozialhilfe wurden damit vor fast 
unlösbare finanzielle Probleme gestellt. Dem 
Anspruch des Hilfebedürftigen gegen seinen 
Stadt- bzw. Landkreis entspricht nämlich kei-
neswegs ein Kostenersatzanspruch der kom-
munalen Träger gegenüber Land oder Bund.

b) Hilie zum Lebensunterhalt und individuelle 
Hilfe

Zu den tragenden Grundsätzen der Sozialhilfe 
gehört nicht nur ihre Nachrangigkeit gegen-

über anderen Hilfeleistungen, sondern auch 
das Prinzip der Individualisierung. Danach 
sollen sich Art, Form und Maß der Hilfe nach 
der Besonderheit des Einzelfalles richten (§ 3 
Abs. 1 BSHG). Darüber hinaus ist Sozialhilfe 
in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe, verlangt 
also die Mitwirkung des Hilfeempfängers. 
Während auf die Hilfe zum Lebensunterhalt, 
durch die mit bestimmten Regelsätzen der Be-
darf an Ernährung, Wohnung, Kleidung etc. 
sichergestellt werden soll, ein Rechtsanspruch 
besteht, wird den Behörden bei der Hilfe in 
besonderen Lebenslagen ein gewisser Gestal-
tungsspielraum (Ermessen) zugestanden. In-
zwischen entfallen rund zwei Drittel der So-
zialhilfeaufwendungen auf die Hilfe in beson-
deren Lebenslagen. Mehr als die Hälfte dieser 
Ausgaben betrifft die Hilfe zur Pflege, fast 
ein Viertel die Eingliederungshilfe für Behin-
derte und etwa 12°/o die Krankenhilfe85 ). 
Alle übrigen Hilfearten spielen demgegen-
über (finanziell) nur eine untergeordnete Rol-
le.
Der inzwischen vorliegende Entwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Bundesso-
zialhilfegesetzes vom 9.11. 19 8678 )  soll das 
geltende Sozialhilferecht entsprechend der so-
zialpolitischen Zielsetzung der Bundesregie-
rung und den Erfahrungen und Bedürfnissen 
der Sozialhilfepraxis weiterentwickeln. Der 
Gesetzentwurf sieht Leistungsverbesserungen 
zugunsten alleinstehender Elternteile, die al-
lein für die Pflege und Erziehung eines Kin-
des sorgen, sowie zugunsten von Pflegebe-
dürftigen in häuslicher Pflege vor. Vor allem 
die besonders wichtige persönliche Hilfe wird 
durch die Hervorhebung ihrer Bestandteile 
(im Einzelfall erforderliche Beratung, allge-
meine Lebenshilfe,, persönliche Betreuung) 
umfassender beschrieben. Die persönliche 
Hilfe soll nunmehr auch dann — freilich als 
Ermessensleistung — zu den Aufgaben der 
Sozialhilfeträger gehören, wenn die Voraus-
setzungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
der Hilfe in besonderen Lebenslagen nicht 
vorliegen 87 ).
Demgegenüber verwies die Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbände in ih-
rer Stellungnahme vom 11.7. 1978 mit Nach-
druck darauf, daß nach dem „Bericht über 



Kostensteigerungen in der Sozialhilfe" für die 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz der An-
stieg der Kosten zu einem erheblichen Teil 
auf gesetzlichen Leistungsverbesserungen be-
ruhte. Trotz einer gewissen Abflachung der 
Steigerungsraten für den Sozialhilfeaufwand 
in der letzten Zeit lägen deshalb diese Sozial-
lasten im Verhältnis zu den kommunalen Ein-
nahmen immer noch zu hoch. Der eigentliche 
Auftrag der Sozialhilfe, die personenorientier-

te Hilfe, werde zudem dadurch gefährdet, daß 
ein Drittel des Sozialhilfeaufwandes für Pfle-
gekosten aufzubringen sei, die eindeutig ver-
sorgungsartigen Charakter hätten. Die Kom-
munen halten es daher nach wie vor für er-
forderlich, zur Sicherung der bedarfsgerech-
ten und existenzsichernden Leistungen der 
Sozialhilfe bedarfsübersteigende Leistungen 
zu überprüfen und strukturelle Änderungen 
im Sozialhilferecht durchzuführen.

III. Strukturprobleme des Sozialleistungssystems

Die skizzierte Entwicklung der Sozialen Si-
cherung macht deutlich, daß Sozialpolitik in 
Deutschland stets als situationsbedingte Ant-
wort auf bereits eingetretene Notlagen ver-
standen worden ist 8). Die verschiedenen 
Zweige des Sozialleistungssystems stehen da-
her nach wie vor weitgehend unverbunden 
nebeneinander. Die von den Sozialleistungen 
ausgehenden Verteilungs- und Belastungswir-
kungen sind kaum zu durchschauen. Zwar 
wurde das System der Sozialen Sicherung im 
Laufe der Jahre als Reaktion auf neue Notsi-
tuationen weiterentwickelt, gegenüber umfas-
senden Reformversuchen 89) erwies es sich je-
doch als resistent. Der Schritt von der Struk-
turerhaltung zur Strukturgestaltung gelang 
bisher nicht. Auch die Zusammenfassung der 
einzelnen Einrichtungen des Sozialleistungs-
systems im Sozialgesetzbuch stellt kaum 
mehr als die Schaffung eines äußeren (Rechts-) 
Rahmens dar. Eine Neuordnung der Sozialen 
Sicherung wird aber vor allem wegen der 
überall auftretenden Finanzierungsprobleme 
immer dringlicher.

88) Brück/Eichner, S. 1.
89) Vgl. z. B. die Bemühungen der 1964 von Bun-
deskanzler Erhard eingesetzten Sozialenque-
te-Kommission.
90) Vgl. den entsprechenden Hinweis des Verban-
des der Rentenversicherungsträger vom Januar 
1972; Herbert Waldmann, Die Finanzlage der ge-
setzlichen Rentenversicherung, in: Deutsche Ren-
tenversicherung, 1976, S. 275 ff., sowie: Gutachten 
des Sozialbeirates zur Rentenanpassung 1976 vom 
Oktober 1975.

91) Hierzu und zum folqenden: Harry Roh-
wer-Kahlmann, Die Rentenversicherung am Schei-
dewege, in: Zeitschrift für Sozialreform, 1977, 
S. 7 ff.
92) Sozialbericht '78, S. 20, Tz. 53.
93) Gesetz zur 20. Rentenanpassung und zur Ver-
besserung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung vom 27. 6. 1977; 21. Gesetz 
über die Anpassung der Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung (21. RAG) vom 25. 7. 1978.

1. Sanierung der Renten
Spätestens seit Oktober 1975 war abzusehen, 
daß die Finanzierung der Rentenversicherung 
nach dem geltenden Beitrags- und Leistungs-
stand in absehbarer Zeit nicht mehr gesichert 
sein würde90). Ursächlich für das zu erwar-
tende Defizit waren zum einen die Belastung 
der Rentenversicherungsträger durch die 

Krankenversicherung der Rentner, zum ande-
ren die Leistungsverbesserungen, die durch 
das Rentenreformgesetz von 1972 eingeführt 
worden waren. Diese Verbesserungen waren 
finanziell nicht ausreichend abgesichert ge-
wesen91). Nach verschiedenen Hochrechnun-
gen ergaben Expertenschätzungen für die fol-
genden fünf Jahre ein zu erwartendes Defizit 
von mehr als 50 Mrd. DM. Die Bundesregie-
rung sprach schließlich von einer Finanzlücke 
von rund 32 Mrd. DM, die bis 1982 entstanden 
wäre, wenn die Renten weiterhin bruttolohn-
bezogen erhöht worden wären92). Weder die 
Regierung noch die sie tragenden Parteien 
brachten jedoch den Mut auf, der Bevölke-
rung rechtzeitig (vor der Bundestagswahl) die 
Notwendigkeit einer Korrektur der Rentenre-
form von 1972 einzugestehen. Und auch der 
Oppositionsführer gab dazu eine ausdrückli-
che Sozialgarantie ab.
Erst 1977/1978 wurden durch das 20. und 
21. Rentenanpassungsgesetz schließlich Maß-
nahmen zur Konsolidierung der Rentenfinan-
zen ergriffen93). Das Ergebnis der Koalitions-
verhandlungen von SPD und FDP im Dezem-
ber 1976 bestand in einem Kompromiß. Zwar 
sollte die Bruttolohnbezogenheit bei der Fest-
setzung der Neurenten nicht angetastet wer-
den. Faktisch wurde dieses Prinzip aber da-
durch durchlöchert, daß — je nach der Fi-
nanzlage der Rentenversicherungen — künfti-
ge Rentenerhöhungen höchstens nach dem 
Brutto- und mindestens nach dem Nettoprin-
zip festgesetzt werden sollten. Ab 1982 soll 



sich der Anpassungssatz dann wieder nach 
der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehäl-
ter richten.
Die Rentenreform von 1972 wurde insoweit 
aufgehoben, als die Rentenanpassungen um 
ein halbes Jahr (vom l.Juli auf den folgen-
den 1. Januar) hinausgeschoben wurden. 
Während die Renten 1979 um 4,5 °/o steigen, 
werden sie in den Jahren 1980 und 1981 nur 
noch um jeweils 4 0/0 erhöht. Aufgrund der 
mit Vorausschätzungen gemachten bitteren 
Erfahrungen ist auch diese Anpassung freilich 
mit einer Risikoabsicherungsklausel verbun-
den, die es der Bundesregierung erlaubt, für 
den Fall einer wesentlichen Verschlechterung 
der Wirtschaftslage dem Bundestag geeignete 
Maßnahmen vorzuschlagen (§16 21. RAG). 
Zulässig wären dann auch niedrigere oder 
überhaupt keine Rentenerhöhungen. Darüber 
hinaus wurden die Ausgaben für die Kran-
kenversicherung der Rentner ab 1.7. 1977 von 
bisher (faktisch) 17,4 0/0 ihres jährlichen Ren-
tenzahlbetrages auf 11,7% herabgesetzt. Die 
Rentenversicherungsbeiträge für Arbeitslose 
werden nunmehr von der Bundesanstalt für 
Arbeit entrichtet. Zugleich wurden die Rück-
lagen von drei Monaten auf eine „Schwan-
kungsreserve" in Höhe des Rentenaufwandes 
für einen Monat (ca. 11 Mrd. DM) zurückge-
führt. Von 1981 an ist auch eine Beitragserhö-
hung nicht mehr vermeidbar, so daß der Bei-
trag zur Rentenversicherung um 0,5 % auf 
18,5 % steigen wird.
Trotzdem bleibt fraglich, ob sich durch diese 
Maßnahmen die Rentenfinanzen auf Dauer 
konsolidieren lassen. Dies wäre nur dann der 
Fall, wenn die Annahmen zuträfen, die die 
Bundesregierung ihren Sanierungsmaßnahmen 
zugrunde gelegt hat94 ). Diese Annahmen ge-
hen u. a. davon aus, daß bis 1980 jährlich eine 
durchschnittliche Lohnsteigerung von nomi-
nal 7,5 % möglich ist. Diese Zielprojektion er-
weist sich jedoch inzwischen bereits als weit-
gehend überholt. Und während die Bundesre-
gierung im Juni 1977 noch davon ausging, 
daß sich das Verhältnis Versicherte/Rentner 
bis 1985 bessern und damit die Rentenversi-
cherung entlastet würde, zeigt eine Übersicht 
über die Rentenanträge von 1976, daß rund 
70 % der Versicherten die Herabsetzung der 
Altersgrenze in Anspruch nehmen. Das be-
deutet aber, daß weniger Versicherte mehr

94) Hierzu und zum folgenden: Johannes Kra- 
mer/Richard Zimmer, Rentenversicherung — Krise 
ohne Ende?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 50/77, S. 13 ff., 25 f.

95) Vgl. zu den Einzelheiten: Harry Rohwer-Kahl-
mann, Das Krankenversicherungs-Kostendämp-
fungsgesetz — Ziele, Mittel und zu erwartender 
Effekt, in: Zeitschrift für Sozialreform, 1977, S. 573 ff.
96) Vgl. Philipp Herder-Dorneich, Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen und ihre Steuerung, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 16/76, S. 3 ff.
97) Z. B. schätzen Experten die Mehrausgaben der 
gesetzlichen Krankenversicherung durch den 
Wegfall der kommunalen Zuschüsse zu den Kran-
kenhauspflegekosten auf 4,5 Mrd. DM, durch die 
Einführung der Prothetikverträge (Zahnersatz) auf

Renten finanzieren müssen. Auch die Bevölke-
rungsentwicklung läßt wegen der sinkenden 
Geburtenrate nur den Schluß zu, daß sich lang-
fristig das Verhältnis von Versicherten zu 
Rentnern weiter erheblich verschlechtern 
wird.

2. Dämpfung der Krankenversicherungskosten

Auch bei der gesetzlichen Krankenversiche-
rung traten seit Anfang der siebziger Jahre 
Finanzierungsprobleme auf, die Heiner Geiß-
ler, damals Sozialminister des Landes Rhein-
land-Pfalz, im Flerbst 1974 mit dem Alarmruf 
„Die Gesundheitskosten explodieren!" in das 
Bewußtsein der Öffentlichkeit rückte. Wäh-
rend das Bruttosozialprodukt in der Zeit von 
1970 bis 1976 um rund 66% und die Brutto-
löhne und -gehälter um etwa 75 % stiegen 
(jährlicher Anstieg ca. 9,3%), wuchsen die 
Ausgaben der gesetzlichen Krankenversiche-
rung im gleichen Zeitraum je Mitglied um 
143% (Jahresanstieg ca. 16,5%). Beispiels-
weise nahmen die Ausgaben für ärztliche Lei-
stungen um 118%, für stationäre Behandlung 
um 219 % und für zahnärztliche Behandlung 
sogar um 278% zu95 ). Hatten die Aufwen-
dungen der Krankenversicherungsträger 1960 
noch lediglich 9,6 Mrd. DM betragen, so wa-
ren es 1970 bereits 25 Mrd. DM. Sechs Jahre 
später hatte sich dieser Betrag auf mehr als 
das Zweieinhalbfache erhöht (ca. 68 Mrd. 
DM). Dementsprechend stiegen auch die Bei-
träge der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Betrug der durchschnittliche Beitragssatz 1970 
noch 8,2 %, so waren es 1977 bereits 
11,4 %.
Die Gründe für das Auseinanderklaffen von 
Einna 96hmen und Ausgaben )  lagen nur z. T. 
in der allgemeinen gesellschaftlichen Ent-
wicklung, zum anderen beruhen sie auf so-
zialpolitischen Entscheidungen der Regieren-
den97 ). Während die Ansprüche der Men-
schen an die Krankenversorgung stiegen (z. B. 
„klassenloses Krankenhaus"), wuchsen auch 
die Kosten für den technischen und personel-



len Aufwand. Da Dienstleistungen im Gesund-
heitsbereich den größten Kostenanteil ausma-
chen (im Krankenhaus z. B. ca. 70 %), schlu-
gen die Gehaltserhöhungen und Arbeitszeit-
verkürzungen bei Krankenschwestern und 
Krankenhausärzten entsprechend zu Buche. 
Aber auch die (Brutto-)Einkommen der nie-
dergelassenen Ärzte wuchsen beträchtlich 
(10,6 °/o im Jahresdurchschnitt 1963 bis 1976). 
Zu dem Kostenanstieg trug aber vor allem 
auch die Entscheidung des Gesetzgebers 
selbst bei, den Kreis der Versicherten zu er-
weitern und die Leistungen zu verbessern. 
Obgleich durch gemeinsame Bemühungen der 
Bundesregierung und der am Gesundheitswe-
sen Beteiligten freiwillig eine deutliche Ver-
minderung der Kostensteigerungen erreicht 
wurde (Arztkostensteigerung 1977 = 4,4 °/o 
gegenüber 1975 = 19,5 °/o), entschloß sich die 
Bundesregierung zu einer gesetzlichen Rege-
lung.
Allerdings konnte das Krankenversicherungs- 
Kostendämpfungsgesetz vom 27.6. 1977 erst 
nach langwierigen Auseinandersetzungen mit 
den Interessengruppen und nach Anrufen des 
Vermittlungsausschusses als Kompromiß verab-
schiedet werden. Die Zielsetzung des Geset-
zes umfaß 98t vier Forderungen ):
— Die steigende volkswirtschaftliche Bela-
stung durch den Gesundheitsaufwand soll vor 
allem dadurch begrenzt werden, daß die Aus-
gaben der gesetzlichen Krankenversicherung 
mit der Einkommensentwicklung der Versi-
cherten in Einklang gebracht werden.

— Die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitssy- 
stems soll unter Aufrechterhaltung des er-
reichten Versorgungsniveaus erhöht werden.

— Die Struktur des Gesundheitssystems soll 
verbessert werden, um den medizinischen 
Fortschritt weiter zu führen. Dabei sind 
freilich die Grundsätze der Vertragsfreiheit 
der Beteiligten und der ärztlichen Therapie-
freiheit zu beachten.

Neben der Neuordnung der Krankenversiche-
rung der Rentner sieht das Gesetz Änderun-
gen im Leistungsrecht und im Kassenarztrecht

3,2 Mrd. DM, durch Früherkennung und vorbeu-
gende Heilmaßnahmen auf 1,1 Mrd. DM, durch das 
Rehabilitations-Angleichungsgesetz und die Straf-
rechtsreform (Sterilisation, Schwangerschaftsab-
bruch) auf 2 Mrd. DM, insgesamt also auf rund 12 
Mrd. DM, vql. Süddeutsche Zeitung vom 25.8. 
1978.
98) Vgl. Rohwer-Kahlmann, 1977, S. 79 f.,- Amtliche 
Begründung z. B. in Bundesrats-Drs. 76/77, S. 24 ff. 

einschließlich der Arzneimittelverordnung 
vor, die das Kostenbewußtsein aller Beteilig-
ten stärken sollen.
Diese Änderungen, die insbesondere die Ver-
ordnung von Arznei-, Verbands- und Heilmit-
teln des täglichen Gebrauchs sowie die Arz-
neikostenbeteiligung, die Voraussetzungen 
für Kuren etc. betreffen, werden jedoch insge-
samt voraussichtlich nur wenig zur Kosten-
dämpfung beitragen. Als grundlegende Neue-
rung erscheint demgegenüber eine Institution, 
die erst auf Betreiben der CDU/CSU-Mehrheit 
im Bundesrat zur Stärkung der Selbstverwal-
tung in das Gesetz aufgenommen wurde99) , 
die „Konzertierte Aktion im Gesundheitswe-
sen" (§ 405 a RVO). Danach entwickeln die an 
der gesundheitlichen Versorgung der Bevöl-
kerung Beteiligten gemeinsam medizinische 
und wirtschaftliche Orientierungsdaten sowie 
Vorschläge zur Rationalisierung, Erhöhung 
der Effektivität und Effizienz im Gesundheits-
wesen und stimmen diese miteinander ab. 
Diese Empfehlungen sind für die Selbstver-
waltungsorgane der Ärzte und der Kassen 
verbindlich, sofern sie diesen zugestimmt ha-
ben.
Darüber hinaus sind vor allem folgende Än-
derungen von Bedeutung 100):

98) Vgl. BT-Drs. 8/173, S. 2; BT-Drs. 8/652, S. 4.
10°) Rohwer-Kahlmann, 1977, S. 587 ff.
101) Vgl. Sozialpolitische Informationen des Bun-
desministers für Arbeit und Sozialordnung vom 
6. 11. 1978.

— Die Vergütungsvorschriften für ärztliche 
und zahnärztliche Leistungen haben sich ver-
stärkt an der allgemeinen Einkommensent-
wicklung und an der Entwicklung der Praxis-
kosten zu orientieren.
— Die Ausgaben der Krankenkassen für Arz-
neimittel werden in eine globale Vergütungs-
regelung mit einbezogen.
— Die Verhandlungsposition der Krankenkas-
sen wird durch Aufgabenübertragung auf die 
Landesverbandsebene gestärkt.
— Zugleich wird allerdings das Leistungsan-
gebot zu Lasten der Versicherten begrenzt.
Nicht in das Krankenversicherungs-Kosten-
dämpfungsgesetz aufgenommen wurde der 
Krankenhausbereich, soweit er mit der ge-
setzlichen Krankenversicherung in Zusam-
menhang steht, obgleich die Ausgaben der 
Krankenkassen für K

101

rankenpflege inzwischen 
mehr als 20 Mrd. DM — also ein Drittel der 
Gesamtausgaben — betragen ). Zur Ko-
stendämpfung im Krankenhausbereich hat die 



Bundesregierung jetzt aber den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes vorgelegt102 ), der vor 
allem dazu beitragen soll,

102) BT-Drs. 8/2067.
103) Stellungnahme der Arbeiterwohlfahrt, in: 
Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, 1978, Heft 5.

104) Hierzu) Rüdiger Voigt, Sicherung des sozia-
len Netzes durch Leistungsabbau?, in: Zeitschrift 
für Sozialreform, 1977, S. 493 ff.

— die Planungs- und Steuerungsinstrumente 
im Krankenhausbereich zu verbessern,
— die Krankenhäuser in ihren Bemühungen 
um eine möglichst wirtschaftliche Betriebs-
führung wirksam zu unterstützen und
— die Selbstverwaltung im Krankenhausbe-
reich zu stärken.

Nach wie vor bleibt jedoch fraglich, ob sich 
die Kostenexpansion im Gesundheitsbereich 
mit Hilfe der bereits ergriffenen bzw. geplan-
ten Maßnahmen nachhaltig bekämpfen läßt. 
Der Erfolg dieser Bemühungen hängt nicht 
zuletzt von der Sanierung der Rentenfinanzen 
ab, da Renten- und Krankenversicherung in 
einem engen Zusammenhang miteinander ste-
hen. Die Beitragserhöhungen einiger Orts-
krankenkassen im Ruhrgebiet mögen viel-
leicht zunächst noch Einzelfälle bleiben, sie 
signalisieren aber bereits wieder eine bedroh-
liche Beschleunigung der Ausgaben auf dem 
Gesundheitssektor.

3. Begrenzung der Sozialhilfelasten

Auch bei der Sozialhilfe sind die Steigerungs-
raten seit Beginn der siebziger Jahre unge-
wöhnlich hoch. So stieg die Zahl der Sozial-
hilfeempfänger von 1970 bis 1975 zwar „nur" 
um 33 °/o, dafür verdreifachten sich aber im 
gleichen Zeitraum die Aufwendungen für die 
Sozialhilfe nahezu (von 1970 = 3 Mrd. DM 
auf 1975 = 8,6 Mrd. DM). Der höchste Steige-
rungssatz wurde im Jahre 1974 mit 26,2 °/o er-
reicht. Seither flacht sich der Kostenanstieg 
allmählich ab, liegt aber gegenwärtig immer 
noch bei 10%. Bis 1982 werden die Sozialhil-
feleistungen auf jährlich 17,3 Mrd. DM (1978 
= 12 Mrd. DM) angewachsen sein. Die Zahl 
der Sozialhilfeempfänger hat längst die Zwei- 
Millionen-Grenze überschritten. Die Gründe 
für diesen außergewöhnlichen Anstieg liegen 
zum einen in den durch die BSHG-Novellen 
bewirkten Leistungsverbesserungen und in 
der Einbeziehung weiterer Personenkreise, 
zum anderen in der hohen Arbeitslosigkeit.
Dabei wirken vor al
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lem folgende Faktoren 

kostensteigernd ):

— Die Hilfebedürftigkeit nimmt zu und die 
traditionellen Hemmungen vor allem älterer 
Menschen, Ansprüche auf Sozialhilfe geltend 
zu machen, nehmen ab. Insgesamt wurde das 
Sozialhilfe-Niveau angehoben.
— Der starke Anstieg der Kosten bei Alten-, 
Pflege- und Behindertenheimen macht bereits 
über die Hälfte des Gesamtaufwandes der So-
zialhilfe aus.
— Zunehmende Pflegebedürftigkeit und hohe 
Pflegekosten bewirken, daß allein 35 % des 
Sozialhilfeaufwandes auf Hilfe zur Pflege ent-
fällt.
— Sozialhilfe muß ständig in großem Umfang 
unzulängliche Altersrenten (Kleinrenten) der 
Rentenversicherungen — meist für Frauen — 
aufstocken.
— Das gleiche gilt für die Aufstockung unzu-
reichender Arbeits-Nettoeinkommen einkom-
mensschwacher Arbeitnehmer mit Kindern 
sowie ungenügender Unterhaltszahlungen 
oder zu geringer Einkommen alleinerziehender 
Mütter mit Kindern.
— Vor allem aber muß die Sozialhilfe zuneh-
mend unzulängliches Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosenhilfe ergänzen. Diese Ausgaben 
wachsen sich bei der gegenwärtigen hohen 
Dauerarbeitslosigkeit zu einer permanenten 
Belastung der Sozialhilfeträger aus.
Angesichts dieser schwierigen Finanzproble-
me, die für die Stadt- und Landkreise, die 
rund 72 °/o der Sozialhilfelasten zu tragen ha-
ben, wegen ihrer eigenen unzureichenden 
Einnahmesituation nicht allein zu bewältigen 
ist, haben die Kommunen umfangreiche Än-
derungsvorschläge zur Kostenbegrenzu
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ng im 

Sozialhilfebereich vorgelegt ). Diese Spar-
vorschläge sind als Anregungen für den Ge-
setzgeber gedacht und zielen insgesamt auf 
eine kritische Überprüfung des Soziallei-
stungssystems. Im einzelnen wird folgendes 
angeregt:
— Überprüfung der Leistungshöhe nach Be-
darfsgesichtspunkten, die an der Funktion der 
Sozialhilfe zu orientieren sind, ein menschen-
würdiges Leben zu gewährleisten.
— Überprüfung von Ansprüchen auf Leistun-
gen geringeren Umfangs auf ihre sozialhilfe-
rechtliche Relevanz.
— Überprüfung von Leistungsbedingungen 
auf ihre Bedeutung für eine selbstverantwort-
liche Lebens- und Wirtschaftsführung.



— Überprüfung des Leistungsrechts auf zu 
starre rechtliche Verfestigungen, die der vor-
rangig persönlichkeitsorientierten Sozialhilfe 
nicht Rechnung tragen.

Diese Vorschläge werden von den Wohl-
fahrtsverbänden im großen und ganzen abge-
lehnt. Sie betonen zu Recht, daß Maßstab für 
die Gewährung oder Nichtgewährung von So-
zialhilfe nicht die finanzielle Leistungsfähig-
keit eines Trägers sein könne. Andererseits 
kann aber auch nicht auf Dauer hingenom-
men werden, daß die extrem hohe Kostenbe-
lastung der Kommunen durch Sozialhilfelei-
stungen deren Mittel derart in Anspruch 
nimmt, daß andere notwendige Aufgaben 
nicht mehr finanziert werden können. Da die 
Realisierung eines Sozialhilfe-Lastenaus-
gleichs, bei dem der Bund die Aufwendun-
gen für die Hilfe zum Lebensunterhalt über-
nehmen würde, nicht in Sicht ist, bleibt zu-
nächst nur die Hoffnung auf den Finanzaus-
gleich zwischen Ländern und Gemeinden. Ei-
nige Finanzausgleichsgesetze (Bayern, Rhein-
land-Pfalz) tragen daher auch bereits in einem 
speziellen Sozialhilfeansatz der besonderen 
Belastung ihrer Kommunen durch die Sozial-
hilfe Rechnung. Ob sich freilich das Mißver-
hältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen 
auf diese Weise auf Dauer beseitigen läßt, 
bleibt nach wie vor zweifelhaft.

4. Schlußbemerkung

Angesichts der Finanzierungsprobleme, die 
inzwischen auch die Arbeitslosenversiche-
rung erreicht haben105 ), und die noch kei-
neswegs als gelöst betrachtet werden können, 
ist eine Strukturreform des Sozialleistungssy-
stems unvermeidbar geworden. Dies gilt um 
so mehr, als das Geflecht der staatlichen 
Transferleistungen — wie Subventionen, Bei-
hilfen und Privilegien — das System der So-
zialen Sicherung zu überwuchern droht. Bei-
spielsweise gab der Staat 1978 allein für die 
(sozialpolitisch umstrittene) Sparförderung 
und Vermögensbildung 17 Mrd. DM aus (incl. 
Steuerermäßigungen). Hinzu kommen aber 

105) Im 1. Halbjahr 1978 verzeichnete die Bundes-
anstalt für Arbeit einen Negativsaldo in Höhe von 
1,1 Mrd. DM; 1979 wird ein Defizit von fast 5 Mrd. 
DM erwartet.
106) Vgl. Wolfram Engels, Sozialreform als Steu-
erreform, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom 
8. 7. 1978, S. 13; Der Spiegel 5/1978.

107) Abg. Windelen (CDU/CSU) im Deutschen 
Bundestag am 27. 4. 1978, Sten. Prot. S. 6908.
108) Entschließung der IG Metall vom September 
1977; demgegenüber lehnt die Bundesvereinigung 
der Arbeitgeber jede Art von Einheitsversiche-
rung ab.

auch noch Staatshilfen für die Landwirtschaft 
in Milliardenhöhe (allein das Sozialbudget 
des Bundesernährungsministers beträgt über 3 
Mrd. DM), Wohngeld, Steuervergünstigungen 
und Beihilfen für Beamte. Insgesamt flossen 
1977 von den Gesamtausgaben des staatlichen 
Sektors in Höhe von 566,7 Mrd. DM 263,8 
Mrd. DM (46,6 °/o) an die Bürger zurück, von 
denen allerdings lediglich 195,3 Mrd. DM pri-
vaten Haushalten zugute kamen.

Diese Leistungen, deren sozialpolitischer Sinn 
— wie z. B. bei dem einkommensunabhängi-
gen Kindergeld — äußerst fragwürdig ist, ko-
sten nicht nur Geld, das für die Soziale Siche-
rung dringend gebraucht würde, sondern sie 
sind auch so undurchsichtig geworden106 ), 
daß nur eine Totalrevision Hilfe verspricht. 
Bedenklich ist dabei vor allem, daß gerade 
die Familien mit mittlerem Einkommen die ih-
nen zufließenden Leistungen im wesentlichen 
(ca. 45%) selbst bezahlen107 ). Die Bundesre-
gierung hat daher Anfang 1978 eine Transfer- 
Enquete-Kommission eingesetzt, die den Ein-
fluß der staatlichen Geldleistungen auf die 
Einkommen der Bürger untersuchen und Vor-
schläge zu einer besseren Abstimmung ma-
chen soll. Große Teile des Umverteilungssy-
stems sind dabei freilich ausgeklammert wor-
den, wie die Umverteilung im Rahmen der 
Sozialversicherung. Ziel einer Totalrevision 
müßte es aber sein, ein „System der in

108
tegrier-

ten Gesamtversorgung" zu schaffen ), das 
zumindest die Sozialversicherung für Arbeiter, 
Angestellte und Beamte — unter Einschluß 
von Wohngeld, Kindergeld etc. sowie unter 
gleichzeitigem Abbau der Privilegien — zu-
sammenfassen würde.

An eine solche Totalrevision der Sozialpolitik 
wagen sich jedoch weder die Regierungspar-
teien noch die Opposition heran. Zunächst 
kann es daher nur um eine Umschichtung der 
Mittel des Sozialbudgets gehen, bei der neue 
sozialpolitische Prioritäten gesetzt werden 
müssen. Hauptziel einer solchen Neuordnung 
des Sozialleistungssystems, die gegebenen-
falls schrittweise zu vollziehen wäre, ist es, 
den Anspruch jedes Bürgers auf ein (materiell 
gesichertes) menschenwürdiges Leben auf 
Dauer zu sichern.



Kurt H. Biedenkopf: Arbeitsmarktpolitik in der sozialen Marktwirtschaft. Ein 
Arbeitsmarktprogramm für die Gegenwart und Zukunft

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/79, S. 3—15

In den letzten vier Jahren sind die Grenzen der bisherigen Arbeitsmarktpolitik deut-
lich geworden. Das selbst gesteckte Ziel — die Wiedererlangung der Vollbeschäftigung — 
wurde nicht erreicht. Wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt künftig nicht weiter 
verschlimmern soll, müssen neue Wege eingeschlagen und die Schwächen der bisherigen 
Arbeitsmarktpolitik überwunden werden. Diese Schwächen liegen vor allem in einer un-
zureichenden Analyse der Ursachen, in der fehlenden Bereitschaft bei vielen Verant-
wortlichen, erkennbare Fehlentwicklungen zu berichtigen und in der mangelnden Ein-
heit von Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialpolitik. Zunehmend wächst allerdings 
bereits die Erkenntnis, daß die gegenwärtige Arbeitslosigkeit nicht nur ein arbeitsmarkt- 
und wirtschaftspolitisches Problem ist, sondern auch Ausdruck einer gesellschaftlichen 
und politischen Krise.
Damit ist das Problem der Arbeitslosigkeit zugleich einfacher und schwieriger, als bisher 
angenommen. Die gegenwärtigen Probleme sind noch vergleichsweise kontrollierbar; 
die eigenlichen Schwierigkeiten liegen in der Zukunft. Neben einer Reihe wirtschafts- 
und arbeitsmarktpolitischer Aufgaben müssen vor allem die längerfristigen ordnungs-
politischen Probleme gelöst und das Ungleichgewicht von Gegenwarts- und Zukunfts-
interessen überwunden werden.
Neben Maßnahmen, die die Nachfrageschwäche beheben helfen und für ein ausreichen-
des Wachstum sorgen, sind sehr differenzierte Maßnahmen für die einzelnen Problem-
gruppen des Arbeitsmarktes erforderlich. Während erstere vorwiegend dazu beitragen, 
neue Arbeitsplätze für qualifizierte Arbeitskräfte zu schaffen, muß das Schwergewicht 
der sonstigen Maßnahmen auf die Verbesserung der Lage der an- und ungelernten Ar-
beitskräfte, der Teilzeitarbeitsuchenden (insbesondere Frauen), der gesundheitlich; 
Beeinträchtigten, der älteren, eines Teils der jüngeren und der falsch ausgebildeten 
Arbeitskräfte gelegt werden. Auf dieser Grundlage kann — die Entschlossenheit und 
den guten Willen aller Beteiligten, insbesondere auch der Tarifparteien, vorausgesetzt — 
die Arbeitslosigkeit in absehbarer Zeit überwunden werden.

Ursula Engelen-Kefer: Probleme und Perspektiven der Arbeitsmarktpolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9/79, S. 16—26

Dieser Beitrag enthält eine kritische Analyse der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
der Bundesanstalt für Arbeit (BA) — insbesondere der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und der Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und der beruflichen Weiter-
bildung. Dabei wird untersucht, inwieweit diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in 
der Lage waren, die seit 1974 bestehenden globalen und strukturellen Beschäftigungs-
ungleichgewichte, die sich auch auf mittlere Sicht fortsetzen dürften, zu bekämpfen. Hier-
bei werden folgende wesentliche Mängel aufgezeigt:
Es besteht ein erhebliches Mißverhältnis zwischen den indirekt beschäftigungsfördernden 
Maßnahmen der Konjunktur-, Struktur- und Finanzpolitik und den direkt beschäftigungs-
wirksamen Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik zu ungunsten der letzteren. Weiterhin 
zeigt eine Analyse der Schwerpunktsetzung und der Entwicklung der verfügbaren arbeits-
marktpolitischen Instrumente in der seit 1974 andauernden Beschäftigungskrise eine deut-
liche Verlagerung zurück zu den finanziellen Ausgleichsleistungen im Falle von Arbeits-
losigkeit und Unterbeschäftigung zu Lasten der Maßnahmen einer aktiven, vorbeugenden 
Arbeitsmarktpolitik durch berufliche Qualifizierungs- und Anpassungsmaßnahmen.
Dringend erforderlich ist mithin eine Neuorientierung der Arbeitsmarktpolitik, damit sie 
den im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) festgelegten Zielsetzungen Rechnung trägt: der 
Erzielung und Aufrechterhaltung eines hohen Beschäftigungsstandes sowie der Verbesse-
rung der Beschäftigungsstrukturen.
Eine derartige Neuorientierung wird jedoch in ihrer Wirksamkeit beim Abbau der hohen 
Arbeitslosigkeit eng begrenzt sein, wenn sie nicht durch gleichgerichtete Veränderungen 
in den übrigen beschäftigungswirksamen Maßnahmenbereichen ergänzt wird, insbeson-
dere in der globalen und strukturellen Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik und der Un-
ternehmenspolitik. Dabei müssen im Mittelpunkt stehen: die Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen; eine beschäftigungs- und arbeitnehmerorientierte Gestaltung von Ra-
tionalisierung und Produktivitätssteigerung; die Verkürzung der Lebens-, Jahres-, Wochen- 
und Tagesarbeitszeit sowie die Erweiterung der Aus- und Weiterbildungszeiten.



Rüdiger Voigt: Soziale Sicherung zwischen Anpassung und Strukturreform

Aus Politik und Zeitgeschchte, B 9/79, S. 27—46

Das „soziale Netz" der Bundesrepublik Deurtschland wird in der ganzen Welt als eines 
der tragfähigsten und umfassendsten Systeme zur Sozialen Sicherung angesehen. Jeder-
mann soll auch dann noch ein menschenwürdiges Leben führen können, wenn er durch 
Alter, Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit nicht mehr selbst in der Lage ist, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Staatliche Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosen-
versicherungen erfassen in Verbindung mit Kindergeld und Wohngeld fast jeden denk-
baren Fall sozialer Not. Reicht dies alles nicht aus, so hat schließlich jeder Hilfsbedürftige 
immer noch einen Anspruch auf Sozialhilfe. Ist damit nun endlich das Zeitalter ange-
brochen, in dem wir die „Früchte der Industrialisierung" ernten können? Dagegen spricht 
zumindest die Tatsache, daß das Sozialleistungssystem ausschließlich für eine wirtschaft-
liche Schönwetterperiode konzipiert wurde. Dauernde Vollbeschäftigung und stetig wach-
sendes Bruttosozialprodukt wurden in nahezu jeder Phase der Sozialgesetzgebung als 
selbstverständlich vorausgesetzt.
Inzwischen sind jedoch zumindest einige der sozialpolitischen Probleme so akut geworden, 
daß ihre Lösung unaufschiebbar geworden zu seih scheint: Die Sanierung der Renten-
versicherung ist keineswegs abgeschlossen, schon bald drohen aufgrund der ungünstigen 
Geburtenrate neue Defizite in Milliardenhöhe. Die Kostensteigerungen im Gesundheits- 
System sind lediglich aufgehalten worden, ohne daß jedoch eine endgültige Lösung seiner 
Strukturprobleme in Sicht wäre. Ein besonderes Problem bildet in diesem Zusammenhang 
die Sozialhilfe. Sie ist die letzte Hilfe für all diejenigen, die keinerlei Ansprüche gegen 
staatliche oder private Versicherungen erworben haben. Von der einen Seite wird sie 
als Anreiz zum Nichtstun angesehen, statt als Hilfe zur Selbsthilfe zu fungieren. Dann 
wiederum konstatiert man sechs Millionen in Armut lebende Deutschen und spricht von 
einer .Wiederentdeckung der Armut'. In dieser Situation wird mit Nachdruck eine „kriti-
sche Überprüfung" der Sozialhilfe gefordert.
Unser Sozialleistungssystem muß also von Grund auf neu durchdacht und mit Hilfe einer 
Strukturreform der veränderten wirtschaftlichen Lage angepaßt werden. Allerdings darf 
dies nicht auf Kosten derjenigen Menschen gehen, die am dringendsten auf die solida-
rische Hilfe der Allgemeinheit angewiesen sind. Vielmehr muß das gesamte System der 
Sozialen Sicherung als Einheit betrachtet werden. Folgerichtig sind dann auf der einen 
Seite staatliche Subventionen, Beihilfen und Privilegien abzubauen, um damit öffentliche 
Gelder einzusparen. Auf der anderen Seite können mit Hilfe dieser Gelder dann die not-
wendigen Mittel für die Bekämpfung der „neuen Armut" aufgebracht werden. Es geht 
also im wesentlichen um eine Umschichtung der vorhandenen Mittel im Gefolge einer 
neuen Prioritätensetzung. Hauptziel einer Strukturreform des Sozialleistungssystems muß 
es dabei sein, den Anspruch jedes Bürgers auf ein (materiell gesichertes) menschenwür-
diges Leben zu erhalten und, wenn möglich, noch auszubauen.
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